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Die Verwaltnilg dentsdter Gefiingliissysteme 
von Richard A. Me G e e, Direktor des Strafvollzug. im Staate Kalifomien, USA 

Iln Beridat Iber eine Beslmtl~g der Verwaltung der deutstIle. 
~11n~issysteme in der amerikanismen Z~ne Deutsdalands in der 

Zelt vom 19. Jall 1951 bis zum 17. September 1951-). 

Einleitung 
Nach Besprechung mit dem Chef 

'Und dem Stab der Gefängnisab
... eilung (Prisons Division) wurde 
vereinbart, daß die Verwaltung des 
:deutschen Gefängnissystems in den 
.einzelnen Ländern den Hauptkern 
..der Besichtigung bilden sollte. 
Dem Gefängnis in Spandau, das 
gemäJ3 dem ursprünglichen Vier
,mächteabkommen verwaltet wird, 
.dem Kriegsverbrechergefängnis in 
Landsberg, das EUCOM unter
-stellt ist, und dem Gefängnis
'Und Parolesystem, das in Verbin
.dung mit den deutschen Gefäng
nissen von der Gefangnisabteilung 
-von HI COG geführt wird, sollte 
.nur beiläufig Aufmerksamkeit 
~eschenkt werden. Diese Entschei
.dung wurde getroffen, weil die 
weiterlaufenden und fortdauernden 
Phasen des Programms, die auch 
Dach Beendigung der Besatzung fort
ges~tzt werden, ini deutschen Ge
f'änghissystem selber zu finden sind. 

DemgemäJ3 wurde der Reiseplan 
vorbereitet und wie folgt ausge
·fUhrt: 

19. Juli bis 25. Juli einschlieJ3-
tich: Orientierung und Studium 

der grundlegenden Dokumente und 
Berichte im Büro des Chefs der 
(;efängnisabteiIung von HICOG in 
Frankfurt am Main. 

26.-27.Juli: Anwesenheit bei ei
nerKonferenzüber Probationin Bad 
Godesberg in der britischen Zone. 

28. Juli bis 3. August in Berlin: 
Besprechung mit Herrn Scheidges, 
Präsident des S~afvollzugs im 
Westsektor von Berlin; mit Maior 
Joseph L. Rice, Beauftragter 4~r 
US-Gefängnis.Ahteilung für Berl~n 
und amerikanischer Kommandant 
in Spandau; Teilnahme an ~iner 
Sitzung der Unterkommission 
des HICOG-Gnadenausschusses in 
Berlin. Besucht wurden folgende 
Gefängnisse: Tegel, .Plötzensee, 
Zellen gefängnis in der. Lehrte~ 
StraJ3e und das Interalliierte Ge
fängnis in Spandau. Ferner fand~n 
im Amerika·Haus vor einer Zu
hörerschaft, die hauptsächlich aUs 
Gefängnisangestellten und -beamtel:' 
zusammengesetzt war, ein Vortrag 
und im Harnackhaus eine Presse
konferenz statt. 

1i.-17. AugUst: Land Brem~n. 
Besprechung mit dem stellvertte-

*) Ana dem Englischen tlbenetzt von Dr. Gertie Siemaen. 

·1 :Hr. McGee mit Mitarbeitern der Schriftleitung der · 'lZeltschrift filr Strafvollzug". auf
',. jlenommen bel einet Tagun Il In Berchtesgaden am 5. September 1951. Von links nach recbts: 

Ministerialrat Dr. Krebs, Wiesbaden; Ministerialrat Leopold, MQBchep; Ministerialrat 
Jörg, Ludwigsburg; Mr. McGee, Kalifomlen, USA; Oberverwalter Scblndler, Bruchsal . 
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tendenChef der US-Rechtsabteilung, 
Judge H. Green, in Abwesenheit 
von Mr. Robert W. Johnson, der 
auf Urlaub war. Ferner Besprechung 
mit Dr. Paul Schlingmann, dem 
Leiter des Gefängniswesens, und 
mit Admiral G. R. Jeffs, Landes-
kommissar, und dem stell-
vertretenden Landeskommissar 
J. L. Payette. Benützte auJ3erdem 
die Gelegenheit, um über das 
Wochenende Dänemark zu be
suchen, und sprach mit dem Leiter 
des dänischen Strafvollzugs, Herrn 
Tetans, und seinem Stellvertreter, 
Herrn Axel Hey-Knudsen; besuchte 
auch das Gefängnis in Vridsloselil1e 
und das Krankenhaus zur Ver
wahrung von Psychopathen in Her
stedvester; hatte eine ausgedehnte 
Diskussion mit Herrn George 
K. Sturup, dem Leiter der Anstalt 

. für Psychopathen. In Bremen 
wurde das Haupt-Männergefängnis 
in Oslebshausen in Begleitung von 
Mr. Green und Mr. Payette be
~ucht. Sprach vor einer Zuhörer
schaft im Amerika-Haus in Bremen, 
besuchte das Amt von Herrn lei
tenden Regierungsdirektor Buhl 
in Hamhurg und besichtigte auf 
einer Insel in der EIbe, Hahnöfer
sand, das Jugendgefängnis für die 
Altersgruppe der 14-21-jährigen; 
hielt in Bremen eine Pressekon
ferenz ab. 

18.-25. August: Land Württem-
. berg-Baden. Besprechung mit Mr. 
Paul Gernert, dem Beauftragten für 
das Gefängniswesen von HICOG, 
und mit Ministerialrat Gosbert 
Jörg, dem Direktor für das 
Gefängniswesen; hielt in Stuttgart 
eine Pressekonferenz ab und sprach 

vor einer ZuhörerschaftimAmerika· 
Haus in Mannheim. Stattete ferner 
in Tühingen beim Generalstaats· 
anwalt, dem Beauftragten für die
Gefängnisse in der französischen 
Zone, einen HöfJichkeitsbesuch ab; 
besichtigte das Gefängnis in Schwä
bisch-Hall und nahm teil an einer 
Konferenz der Gefängnisdirek
toren, die von Ministerialrat Jörg: 
einberufen worden war. Setzte die
Besprechung mit dieser Gruppe bei 
einem Essen in dem Dorf GroJie~ 
pacha fort. Besuchte ferner dalf 
zentrale Gefängniskrankenhaus des
Landes Württemberg-Baden auf 
dem Hohenasperg und danach 
kurz ein kleines Gefängnisgut; be
sichtigte weiterhin das Gefängnis in 
Bruchsal und das Frauengefängnis
in Gotteszell. Kurze Besprechung 
mit Landeskommissar General 
Charles P. Gross. 

26. August bis 2. September:: 
Land Bayern. Besprechung mit 
demBeauftragten für die US-Gefäng
nisabteilung Saul Moskowitz und 
dem Direktor für das Gefängnis
wesen in Bayern, Herrn Ministerial
rat Hans Leopold. Traf weiterhin 
eine Unterkommission des HICOG
Gnadenausschusses und hatte beim 
Lunch eine Besprechung mit Oberst 
Oron J. HaIe, stellvertretender 
Landeskommissar, und eine ausge
dehnte Diskussion mit Mr. Ganse,. 
dem Chef der US·Rechtsabteilung in 
Bayern; hielt in München eine 
Pressekonferenz ab und sprach vor 
einer Zuhörerschaft im Amerika
Haus. Besuchte das Frauenge-· 
fängnis in Aichach und das Jugend
gefängnis Niederschönenfeld. In 
beiden Gefängnissen nahm ich alt 



einer allgemeinen Besprechung der 
bayerischen Gefängnisleiter teil und 
ilprach zu dem Personal jeder dieser 
Anstalten. Besuchte auch am 1. Sep
tember das Gefängnis für Kriegs
verbrecher in Landsberg. 

1.-5. September: Berchtesgaden. 
Wohnte einer Konferenz der Be
auftragten, des Chefs und stell
vertretenden Chefs der US-Gefäng
IDsabteilung bei, sowie einer Tagung 
desRedaktionsstabes der "Zeitschrift 
für Strafvollzug". Gab am Nach
mittag des 5. September einen 
UberbIick über meine Eindrücke 

bezüglich des deutschen Gefängnis
wesens. 

6.-17. September: Vorbereitung 
des SchIuJiberichtes. Besprechungen 
mit dem Stab und dem Chef .der 
US-Gefängnisabteilung, eine ab
schIie.6ende Pressekonferenz und 
eine Diskussion mit Herrn O~e:r
regierungsrat Wahl. Für die Be
sprechungen, die mit den deutschen 
Landdirektoren für das Gefängnis
wesen geführt wurden, war ein allge
meiner Entwurf als Leitfaden vorbe
reitet worden. Eine Abschrift dieses 
Entwurfs ist dem Bericht beigefügt. 

AUgelDelDe FeststeUugeD ud ElDpfeWugeD 
Revision 

des Strafgesetzbuches 
Aus zahlreichen Quellen wurde 

in Erfahrung gebracht, da.6 die 
Donner Regierung einen AusschuJi 
zur Vorbereitung einer Revision 
des grundlegenden Strafrechts 
für Westdeutschland bestimmt hat. 
Da der Verfasser sich vergegen
wärtigte, da.6 dies eine schwierige 
und langwierige Aufgabe ist, die 
letzten Endes nur von solchen 
Personen gelöst werden kann, 
die mit allen Phasen der 
Praxis des Strafrechts in Deutsch
land vertraut sind, bemühte er 
ilich nicht, dieses Problem eingehen
der zu untersuchen. Indes ist es 
~hD.e weiteres klar, da.6 die Begriffe 
der Demokratie und die Erfahrung 
demokratischer Regierungen, falls 
Deutschland einer fortgesetzten Ver
bindung mit den westlichen De
mokratien entgegensieht, im Straf
recht verankert werden müssen. 
Gerade in der Anwendung des 
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Strafrechts liegen die grÖßteD 
Gefahren amtlichen Miibrauclu 
und der Verletzung individueller 
Freiheiten. 

Es besteht ein klares Bedürfnis 
für Garantien gegen ungesetzliche 
Durchsuchungen und Verhaftungen, 
Garantien für ungehinderte Er
Iangung rechtlichen Beistandes, 
Garantien für gerechte und schnelle 
Proze.6führung, Garantien gegen 
verlängerte und unnötige Unter
suchungshaft. Gerade die Personen. 
die lange Erfahrung in der Ge
fängnisverwaltung haben, sind es, 
die die menschlichen Ergebnisse 
des angewandten Strafrechts ge
sehen haben. Deshalb dürfte es 
als sehr wichtig erscheinen, dai 
der Ausschui, der mit der RevisioD 
des Strafrechts beschäftigt ist, 
von erfahrenen Personen aus der 
Gefängnisverwaltung Rat und Hilfe 
erhielte. Die Anwendung des 
Strafrechts schlie.6t so viele 
soziologische, psychologische und 



biologische Folgen in sich ein, 
dan dessen Formulierung w;ie 
~essen Verwaltung nicht juristischen 
Spezialisten allein Überlassen wer
den sollte. 

In den meisten der westlichen 
Demokratien hat sich während der 
letzten 50 Jahre der Akzent in 
der Anwendung des Strafrechts 
verlagert. Diese Ak7!entverschie
bung bewegte sich von der emo
tionellen Betonung der Bestrafung 
fort zu einer aufgeklärteren und 
wissenschaftlicheren Betonung der 
nlJehlJndlung",Erziehung und bera
tenden Führung*) des verurteilten 
Verbrechers, die auf seine schließ
lic~e Rehabilitierung gerichtet ist. 
Auf der Basis dieser Grundan
schauung dürfte es als wichtig er
scheinen, wenn die deutsche Re
gierung besonders eingehende über
le~ngen der Entwicklung eines 
;Programmes widmete, das die "Be
handlung" vieler der weniger ge
fäPrlichen Rechtsbrecher der Ein
lieferung in ein Gefängnis vorzieht. 
Es mun anerkennend hervorgeho
he~ werden, dan die Bonner Re
gierupg ein vorbereitendes Experi
ment zur Anwendung der Pro
~!ltion für jugendlicheRechtsbrecher 
brgonnen hat. 

Ferner sollte irgendeiner Form 
eJer nachgehenden "case-work"
Vberwachung**) für Männer und 
Frauen, die aus dem Gefängnis 
ep,tlassen sind, eingehende über-

legung gewidmet werden. Dieser 
Typ der bedingten Entlassung: 
unter überwachung darf nicht nur 
als eine Gnadenmaßnahme be
trachtet werden, sondern vielmehr 
als eine Mannahme, die zugleich, 
gerichtet ist auf die Rehabilitienmg, 
der entlassenen Gefangenen wie" 
auf ein gröneres Maß öffentlicher' 
Sicherheit in bezug auf diese Per
sonen. Die Erfahrung hat gezeigt .. 
dan ein solches System der be
dingten Entlassung viel vorteil
hafter funktioniert. wenn irgend
eine Form der unbestimmteD' 
Strafe angewendet wird. Es. 
wird daher der Vorschlag gemacht,. 
das Verfahren der unbestimmten 
Strafe, das jetzt im deutschen 
Jugendgerichtsgesetz vorgesehen. 
ist, auch auf Erwachsene aus
zudehnen. 

Der Unterschied zwischen Ge
fängnis und Zuchthaus, der jetzt 
im deutschen Gesetz besteht, sollte
ebenfalls überprüft werden. Es ist 
zweifelhaft, ob dieser künstliche
Unterschied abschreckend auf ~eD 
Rechtsbrecher wirkt, und die Hei
den Strafkategorien ergeben für die
Gefängnisverwaltung administra
tive Probleme, ohne irgendeinem 
konstruktiven Zweck zu dienen_ 
Die Klassifikation erwachsener 
Gefangener ist eine viel zu schwie
rige Materie, als daß sie auf diese' 
Weise behandelt werden könnte_ 
Die Trennung schwerer Rechts-

.) "treatment" = Bebandlnng, ein Ausdruck, der stlirker als der deutsche die p.yehiatrioeh,,' 
SphAre betont. "Guidance" = beratende Fiihrung, ein spezifisch angelollehsischer Begriff, der ui~ • 
• öllig zu Ilbersetzen ist. 

-) "case·work", wörtllm "Einzelfall.Arbeit", wiederum ci .. terminus technlcuo, der UD
tlbersetzbar ist. Casc·work ilt ganz allgemein eine Methode der Fllrsorge, die sieb nicht auf evd. JIla- ' 
~rielle Hilfe, Unterstützung und technioche Beratung b"sehrllnkt, sondern vor allem die poycholo-' 
.ume Zusammenarbeit mit dem FllrsorgefalJ betrifft, in der eine verlnderte Grundbaltung d.,., 
uf,t!e8" zu .im selbst, zur Umwelt, zur sozialen Verantwortliehkell als Voraussetzung künftiger ' 
lI'iedereingliederung bewirkt werden 8011. 
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l»~echer von solchen mit geringe
J'~n Delikten, gefährlicher l{echts
brecher von relativ ha~losen, 
abnormer Personen von normalen 
und so weiter sollte der Beurtei
lung der StrafvoUzugsbehörde über
lassen bleiben und nicht bereits 
imRichterspruch behandelt" erG. ~n. 

Die allgemeine 
administrative Struktur 
der "Criminal Justice"*) 
Die Anwendung des Strafrechts 

~erfällt logisch in drei groJle 
l(ategorien: 

Diejenige der Verwahrung, Ver
haftung, Arretierung und Aufrecht
erhaltung der Ordnung. Das sind 
die Funktionen der Pol i z e i. 

piejeriige der Untersuchung, 
gerichtlichen Verfolgung, Verhand
lung, überführung und Verurtei-
1ung. Das sind die Funktionen 
des S t a a t san w alts und des 
Gerich ts. 

Diejenige der Ausführung der 
Urtc;lilsbestimmungen und die 
Durchführung der Besserungs
maJlnahmen. Das sind die Funk
tionen des Strafvollzuges. 

Es Billt sich vorstellen, daJl all 
diese Funktionen von einer Stelle 
llusgeübt werden könnten. Die 
Erfahrung aller Völker, die sich 
~elbst zu regieren versuchen, 
spricht jedoch für eine Trennung 
der Funktionen überall da, wo im 
G-esetz groJle Macht über die 
wenschliche Freiheit vorgesehen 
ist. Zum Zwecke einer wirksamen 
Durchführung könnte es tunlieh 
erl!cheinen, diesen Abschnitt der 
efl'entlichen Verwaltung nur der 

*, Strafreehlspße,e. 
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Polizei oder der Staa~saQwaltfjm~ft 
oder den Gerichten zu ~ertragc;ln; 
aber die Vorsicht fordert l(Q~" 
trollen Und Gegengewichte, UQl 
AmtsmiJlbrauch und Justizirrtümer 
zu verhindern. 

Das deJltsche System der Recht~ 
sprechung hat bereits . die Not
wendigkeit der TrennUng der 
Polizeifunktionen von den l»eideq. 
anderen Funktionen erkannt. Je
doch scheinen hinsichtlich der 
Trennung der zweiten von der 
dritten Kategorie noch einige 
Meinungsverschiedenheiten ~d 
Unterschiede in der Praxis zu 
bestehen. So ist z. B. in eini~el)' 
Gebieten die Leitung des Gefängnis-' 
programms dem Staatsanwalt unter
geordnet, und in anderen Fälle!! 
sind die Richter für die Verwaltung· 
bestimmter Untersuchungsgefäng~ 
nisse verantwortlich. Diese Un
klarheit in Praxis und Auffassung 
sollte bereinigt werden. 

Da Haltung, Grundfunktion und 
Fähigkeiten der Staatsanwälte fm: 
gewöhnlich nicht die für die Lei
tung eines Gefängnisses erforder
lichen Eigenschaften in sich schlie
.Gen, und da hier die im Wesen der 
Sache begründete Gefahr liegt, dai 
einige Staatsanwälte in Versuchung 
kommen können, in einzelneQ 
Fällen über die Verurteilung hinaus 
Haltung und Methoden der Staatfj
anwaltschaft anzuwenden, s 0 w ä r ~ 
es höchst erwünscht, wenn die 
Landdirektoren für das Ge~ 
fängniswesen und die Gefäng-. 
nisse selber vom Gener~l
staats an walt v e rwaltungs~' 
mä.Gig unabhängig wären. 



Hinsichtlich der Richter, die 
~~rwaltungsmä6ige Verantwortung 
fur Untersuchungsgefängnisse tra
gen, dürfte sich zeigen, daß die 
richterlichen Funktionen - Vor
sitz bei Verhandlungen, Ausdeu
tung des Gesetzes, Entscheidung -
mit den administrativen Problemen 
der Leitung einer Haftanstalt un
vereinbar sind. 

Zusätzlich zu dem Problem, die 
Unabhängigkeit des Landdirektors 
für das Gefängniswesen innerhalb 
des Justizministeriums sicherzu
stellen, ist es ferner wichtig dau 
die Verwaltungsrichtlinien fü~ die 
Autorität innerhalb des Gefängnis
systems klar definiert sind und 
da& sie innerhalb eines jeden 
Landes vom Landdirektor für das 
Gefängniswesen ausgehen und nur 
von ihm. Das heiUt nicht, dai 
~e Landdir~ktoren in bezug auf 
die allgememen Grundsätze dem 
Justizminister nicht verantwortlich 
sein sollten, oder dai der Haus
haltsplan vom Finanzminister nicht 
überwacht werden sollte, aber es 
heiUt, dau, auch wenn das Gefängnis
system der Autorität irgendeiner 
anderen Regierungsstelle unter
stellt ist, die Aufsicht über seine 
Untergebenen durch den Land
direktor für das Gefängniswesen 
ausgeübt wird und ihn unter keinen 
Umständen übergehen sollte. An
dererseits ist es eine gesunde und 
wünschenswerte Einrichtung für 
jeden Leiter eines öffentlichen 
Amtes, von sachverständiger Seite, 
welche auch immer es sei, praktische 
Ratschläge und Beratung zu er
halten. Der Instanzenweg der 
adminis tra ti venA u torität m uu 
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aber unangetastet bleiben 'unll 
klar definiert sein, damit sich 
keinerlei Reibung, Verwir
rung und Unordnung ergebe .. 
können. 

Es wurde festgestellt, dai es i. 
einigen Ländcrn dem Landdirektor 
für das . Gefängniswesen nicht ge
stattet 1St, regelmäiig vor dem 
Finan~ausschui des Landtags zu 
erschemen. Nach meiner Erfah
rung ziehen es die meisten Ver
treter der gesetzgebenden Körper
schaft vor, wenn ihnen Haushalts 
pläne und andere gesetzgeberischo 
Probleme von derjenigen P~rsoa 
vorgelegt werden, die durch Vor
bildung und Erfahrung du. 
qualifiziert ist, das Problem dar
zustellen. Gefängnisse sind ein 
wichtiger Zweig des Staates, und i. 
Deutschland sind sie seit einem hal
benJahrhundert vernachlässigt wor
den. Deswegen wäre es gerade jetzt 
besonders wichtig, wenn die Land
direktoren für das Gefängniswesea 
unmittelbaren, aktiven und offiZiel
len Zugang zu den entsprechendeD 
Landtagsausschüssen hätten. 

Es gibt viele Anzeichen dafür. 
dau sich im heutigen Deutschland 
ein Wiederauferstehen der Straf
refo~ in dem~kratischem Rahme~\ 
vollZIeht. Wurde der Weiterent
wicklung eine Chance geboten, s. 
ergäbe das eine groue Gelegenheit 
und zugleich eine groue Verant
wortung für die Personen im 
öffentlichen Dienst, die an diesem 
Sachgebiet interessiert und dafür 
verantwortlich sind. 

Planung für die Zukunft 
Das Gefängniswesen der YeI'

schiedenen Länder der deutschea 



Republik hat eine lange Zeit der 
Vernachlässigung hinter sich und 
war den politischen Störungen des 
Hitlerregimes und der darauffolgen
den Zerreiiung durch Krieg und 
Invasion ausgesetzt. Es fängt erst 
jetzt an, allmählich zu normalen 
friedenszeitgemäien Bedingungen 
zurückzukehren. In allen Zweigen 
der öffentlichen Verwaltung ist 
Planung auf lange Sicht von groier 
Bedeutung. Aber in einer Lage, 
wie sie heute in Deutschland be
steht, ist es von mehr als gewöhn
licher Tragweite, wenn der künf
tigen Entwicklung des Gefängnis
~ystems konstruktive und sorgfältige 
Uberlegungen gewidmet werden. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dai 
die Veränderungen, die jetzt 
in dieser Periode des Wieder
aufbaus vorgenommen wer
den, das Modell für das kom
mende Jahrhundert abgeben 
werden. Es wäre daher nur 
klug und vernünftig, wenn man 
sich in jedem der Länder syste
matisch um die Aufstellung eines 
Planes für die nächsten fünfund
zwanzig Jahre bemühte - so ver
suchsweise er auch sein mag. 

Der Anfang eines solchen Planes 
. mui ein gut entwickeltes und 

sorgfältig erwogenes System von 
Grundsätzen zum Fundament ha
ben. In Amerika wurde ein sol
ches System von Grundsätzen 1870 
durch die American Prison Asso
ciation formuliert. Diese soge
nannte "Declaration of Principles" 
(Erklärung der Grundsätze) wurde 
1930 in einigen weniger wichtigen 
Punkten revidiert, dient aber 
immer noch in den Vereinigten 
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Staaten als die grundsätzliche Basis 
für das Denken der führenden 
Persönlichkeiten im Gefängnis
wesen. Es wäre wüns~enswert, 
wenn die führenden Persönlich
keiten in der deutschen Gefängnis
verwaltung ein ähnliches System 
von Grundsätzen aufstellten, das 
mit ihren eigenen Idealen über
einstimmt und auf ihrer eigenen 
Kultur und Wirtschaft aufgebaut 
ist. Der logisch erste Schritt zur 
Schaffung eines Kristallisations
punktes für die Aufstellung beruf
licher Grundsätze als einer Grund
lage für einen demokratischen 
Strafvollzug dürfte die Bildung 
einer freiwilligen deutschen Ge
fängnisgesellschaft sein. 

Unabhängig davon, ob sich die 
führenden Fachleute im Gefängnis
wesen auf ein solches grundsätz
liches Dokument auf Bundesbasis 
einigen können oder nicht, hat 
jeder Landdirektor die Verant
wortung für die Planung eines 
eigenen Programmes zur weite~en 
Entwicklung. Fortschrittliche Än
derungen, die durch demokratische 
Methoden erreicht werden, gehen 
im öffentlichen Dienst nur sehr 
langsam vor sich. Das ist ein 
weiterer, zwingender Grund dafür, 
diese Änderungen nicht dem Zufall 
zu überlassen, sondern sie einem 
wohldurchdachten und allgemein 
akzeptierten Plan folgen zu lassen. 
Ein solcher Plan mui realistisch 
sein und berücksichtigen, dai nicht 
alles Vorhandene aufgegeben 
werden kann, sondern, du viel 
mehr das zukünftige Programm 
auf dem jetzt Vorhandenen auf
gebaut werden mui. Den enten 



Schritt zur Formulierung eines 
solchen Planes würde die sorg
fältige Analyse der gegenwärtigen 
Situation nach folgenden Gesichts
punkten bilden: 

Kenntnis der Tendenzen in den 
vorkommenden Verbrechen. 

Zahl und Typen der Gefangenen. 
für die gesorgt werden mufi. 

Klassifikations- und Rehabili-
tationsprogramm. 

Personal. 
Gebäude. 
Entlassungsverfahren. 
Arbeitsprogramme 
und andere ähnliche Gesichts

punkte. 
Nach Ahschlufi einer grund

lichen Untersuchung des gegen
wärtigen Status des Landes-Gefäng
nissystems wäre der nächste Schritt. 
für einen späteren Zeitpunkt ein ge
sundes Ziel aufzustellen und dann 
Pläne zur Erreichung dieser Ziele 
zu entwerfen. 

Programme und Methoden 
.können oft schnell geändert werden. 
aber Änderungen an Gebäuden 
sind kostspielig. langsam und für 
praktische Zwecke auf ziemlich 

,lange Sicht berechnet. Deshalb 
sollte der Planung baulicher Ein
richtungen für die Zukunft be
sondere Aufmerksamkeit ge
widmet werden. Da manche der 
Länder zu klein sind. um in 
die Bauplanung sehr viel Geld 
oder Bemühungen stecken zu 
können. dürfte es klug sein, wenn 
einige der Länder sich zu einer 
kooperativen Untersuchung dieser 

Probleme zusammentun würden. 
oder falls das nicht geht. wäre 
dies vielleicht ein geeignetes Objekt. 
um die Aufmerksamkeit und die 
finanzielle Hilfe der Bundesregie
rung zu erhalten. 

Innerer Aufbau der Ämter 
der Landdirektoren 

Um eine Organisation wie das 
Gefängniswesen eines deutschen 
Landes mit grönter Wirksamkeit 
arbeiten zu lassen. ist es not
wendig. dan die Hauptfunktionen 
der Anstaltsverwaltung im Personal
stab des Direktors von Fachleuten 
ausgeübt werden. In den verschie
denen besuchten Ländern bestand 
im Amt eines jeden Direktors 
eine Gruppe von Sachbearbeitern*). 
Aber die Funktionen. die von 
diesen Sachbearbeitern ausgeübt 
wurden. waren keineswegs überall 
die gleichen. Aunerdem schien. 
wie berichtet, bei den Finanz
ministerien und Finanzausschüssen 
der Landtage noch ein erheblicher 
Widerstand gegen die Vergrönerung 
des Personalstahes im Zentralamt 
vorhanden zu sein. Dieser Wider
stand basiert ohne Zweifel auf 
einem Vorurteil gegen die Ep 
weiterung nicht notwendigen p ( ~
sonals im Staatsdienst. Jeder ver
nünftige Mensch wird dem Grund
satz zustimmen. daß ein solcher 
Personalstab nicht übergron sein 
soll und dan das in diesem Rah
men vorgesehene Personal dafür 
verantwortlich ist, zu zeigen. dan 
es wirklich einen Dienst leistet, 
der seinen Kosten zumindest ent-

*) Du Wort Sachbearbeiter ist bier in ganz allgemeinem Sinne verwendet nnd bezieht sieh 
z. B. nieht auf Empfinger bestimmter VerglitnDgsgrnppen. 
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spricht. Nach meiner eigenen Er
fahrung mit diesem Problem und 
nach den Beobachtungen im deut
schen Gefängniswesen würde ich 
folgendes als das Mindestmaß an 
Personal für das Amt eines Land
direktors für das Gefängniswesen, 
ausschließlich der notwendigen 
Kanzleikräfte, empfehlen (der 
Reihenfolge der aufgeführten 
Btellen ist keine Bedeutung bei
'zumessen) : 

a) Ein "chief of staff"*) als 
stellvertretender Direktor, der in 
Abwesenheit des Direktors dessen 
Stelle einnimmt und für die 
Aufsicht über die übrigen Beamten, 
die zum Amte des Direktors ge
hören, verantwortlich ist. 

b) Ein Beamter für das Haus
haltswesen, der verantwortlich ist 
für 'die Aufstellung der Haushalts
pläne und die Aufsicht über das 
Kassen- und Rechnungswesen und 
die Arbeitsbetriebsführung der 
Anstalten. 

c) Ein Fachmann für das Per
sonalwesen, der verantwortlich ist 
für die Überwachung aller Dinge, 
die zusammenhängen mit der 
NeueinsteIlung, der Schulung, Be
iörderung, den Leistungszeugnissen 
und dem richtigen Einsatz und 
der richtigen Verwendung des 
Personals, das den Anstalten zu
gewiesen ist. Eine qualifizierte 
und fähige Persönlichkeit an dieser 
Stelle würde nicht nur dieLeistungs
fähigkeit der Anstaltsorganisation 
verbessern, sondern auch ein Viel
faches ihres Gehaltes durch Ent
fernung oder Umgruppierung nicht 

*) Ent.pricht etwa einem Hauptreferenten. 

notwendigen Anstaltspersonals ein
sparen. 

d) Ein leitender Medizinalbe
amter, verantwortlich für die Auf
sicht über die Programme für 
allgemein-ärztliche und psychiatri
sche Behandlung in den Anstalten 
und außerdem für die Beaufsich-

, tigung der öffentlichen Gesundheits
pflege und der sanitären Programme 
in den Anstalten. Es ist wünschens
wert, einen Ernährungsspezialisten 
im Stab zu haben, der diesem 
Medizinalbeamten verantwortlich 
ist. Gewöhnlich werden 15-30% 
des Gesamthaushalts einer Anstalt 
auf die Ernährung der Gefangenen 
verwendet. Ganz abgesehen von den 
gesundheItlichen Faktoren, ist der 
Geldbetrag, der für die Ernährung 
ausgeworfen wird, so grOß, daß 
eine gesunde Geschäftsführung 
allein es schon fordert, daß das 
Ernährungsprogramm unter der 
ständigen Aufsicht eines gut vor
gebildeten Fachmannes mit prak
tischer Erfahrung in der Hand
habung von Massenspeisung steht. 

\ 

e) EinFachmannfürGefangenen-
arbeit. Das mögliche Einkommen, 
das aus der Arbeit der Gefangenen 
erzielt werden kann, ist wahr
scheinlich viel größer als das, was 
jetzt erzielt wird. Eine qualifizierte 
und energische Persönlichkeit (oder 
PersöllIichkeiten), die diesen Auf
gabenkreis zugewiesen erhält, wird 
neue Produktionsmethoden ent
wickeln,die dieGefangenenarbeit er
tragreicher gestalten, und wird neue 
und mannigfaltige Möglichkeiten 
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finden, um die Gefangenen ' mit 
produktiver Arbeit zu beschijftigen. 
Eine solche Person würde auier
dem ihre Aufmerksamkeit der 
Arbeitsbeschaffung widmen, die 
nicht nur. gröJiere Ergebnisse in 
bezug auf finanziellen Gewinn, 
sondern auch praktische gewerb
liche Ausbildungsmöglichkeiten für 
die Gefangenen ergibt. 

f) Ein Beamter für Klassifikation 
und Gefangenenfürsorge. In der 
Regel sollte dieser ein Psychc;>loge 
oder Fürsorger sein. Es wäre 
seine PHicht, darauf zu achten, daJi 
in den Anstalt~n die Zielsetzungen 
des Direktors hinsichtlich der Klas
sifikation der Gefangenen durchge
führt werden, und den Anstalten 
behiIßich zu sein in der' Entwick~ 
lung solcher Programme wie Be-

,ratung der Gefangenen, religiöser 
Unterricht,Freizei.tgestaltung,Pßege 
der Familienbeziehungen, Entlas
sungsvorbereitung und ähnliches. 

g) Ein Beamter für Unterrichts
wesen. In den Anstalten und ins
besondere in den Anstalten für 
Jugendliche geht ein groJier Teil 
des Erziehungsprozesses in Form 
von Unterricht vor sich. Daher 
sollte dieser Fachmann ein er
fahrener Mann der Schulverwaltung 
und nicht nur ein unterichtgebender 
Lehrer sein. Wegen der Bedeutung 
der Berufausbildung wäre es höchst 
erWünscht, daJi er ein Fachmann 
für gewerbliche Ausbildung sei. 

h) Ein Ingenieur, der Fachmann 
für die Unterhaltung von Gebäuden 
und Maschineneinrichtungen ist. 
Trotz des Vorhandenseins eines be
sonderenAmtes für öffentliche Bau
ten sollte jedes Gefängnissystem, das 
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über Gebäude uild Einrichtungen 
im Werte von über 10 Millionen , 
Mark , verfügt, in der Lage . sein, 
einen technischen Sachbearbeiter 
zu rechtfertigen, der für die sorg
fältige Beaufsichtigung und Planung 
der täglichen PHege der Anstalts
gebäude verantwortlich ist und dazu 
Gefangenenarbeit heranzieht. Es 
ist oft demonstriert worden, daJi eine 
solche Person auch gröJiere Er- , 
sparnisse an Feuerungsmaterial für, 
die Heizanlagen und an Stromver
brauch erzielen kann. Jedem In
genieur leuchtet es ein, daJi es 
weniger kostspielig ist, Gebäude 
und Einrichtungen in gutem Zustand 
zu erhalten, als sie zu ersetzen 
oder ausgedehnte Reparaturen aus
zuführen, die aus fortgesetzter Ver
n.achlässigung entstehen. Es ist 
leicht zu sehen, daJi diese Art 
Programm in den meisten deutschen 
Gefängnissen viele Jahre hindurch 
nicht durchgeführt worden ist. 
Wenn es dafür aucJi einleuchtende 
Gründe gibt, dürfte es unter den 
jetzigen Verhältnissen doch klar sein, 
daJi der Einsatz eines derartigen 
Beamten auf die Dauer eine wirk
lich!" Ersparnis bedeuten würde. 

i) Ein Beamter für dieallge
meine Aufsicht in den Anstalten, 
der in allen Fragen der Sicheru1ig. 
der Verwahrung und der allge
meinen Anstaltsführung geschult 
und erfahren ist. Im Hinblick auf 
die vielen kleinen Untersuchungs
gefängnisse ist diese Stelle be
sonders wichtig. 

In einigen der kleineren Lib.der 
mag es unpraktisch erscheinen, so 
viele Fachleute hauptamtlich zu 
beschäftigen. Aber ganz gleich, 



wie klein die Gesamtorganisation 
auch sein mag, die Funktionen, 
die durch diese Beamten ausgeübt 
werden, sind trotzdem gegeben. 
In der Praxis der Verwaltung mag 
es in einzelnen Fällen möglich sein, 
einige dieser Fachleute nebenamt
lich zu beschäftigen, oder einige 
hauptamtlich einzustellen, sie aber 

. in der Weise zu beschäftigen, daJ3 
, sie die Hälfte ihrer Zeit einer 
'gröJ3eren Anstalt widmen und die 
andere Hälfte der Arbeit im 
Zentralamt. 

In keinem der Länder bestand 
irgendein Zentralbüro für Kriminal
statistik. Jedes Amt der Land
direktoren für das Gefängniswesen 
erhält einen Monatsbericht, der 
über die Anzahl dei" Gefangenen 
an bestimmten Stichtagen, über Zu
gänge, Entlassungen unterrichtet 
und andere Informationen dieser 
Art liefert. Jedoch gab es kaum 
oder keinerlei Berichterstattung 
über statistisches Material auf der 
Basis von Einzelfällen. Einer der 
offensichtlichen Gründe hierfür 
ist der Umstand, daJ3 ein solches 
System für die Sammlung und 
Analyse statistischen Materials ein 
erhebliches MaJ3 an Schreibarbeit 
'verlangt. Die Kosten eines solchen 
Verfahrens könnten jedoch mit 
Hilfe einer modernen Sortierein
richtung für Karteikarten stark 
herabgesetzt werden. Es ist schwer 
verständlich, wie eine adäqullte und 
sorgfältige Planung vorgenommen 
werden kann, ohne eine stärker 
detaillierte Kenntnis der die Ge
fangenen berührenden Tatsachen als 
sie verfügbar zu sein schien. Viele 
Jahre lang wurde auf der ganzen 
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Welt das Problem der Fortführung 
einer ausreichenden Kriminalsta
tistik vernachlässigt, nicht nur in 
bezug auf die Gefangenen, sondern 
auch in bezug auf die vorkommen
den Verbrechen und darauf. wie 
man ihnen durch Verhaftung, 
Verurteilung, verschiedene Arten 
der Inhaftierung usw. begegnet. 
Dieser Mangel an zuverlässiger 
Tatsachenkenntnis ist ,einer der 
Gründe, weshalb das Verbrechen 
so oft auf emotioneller, aber kaum 
auf wissenschaftlicher Basis be
handelt wird. Es bleibt daher zu 
hoffen, daJ3 im ProzeJ3 des Wieder
aufbaus des deutschen Gefängnis
wesens besondere Aufmerksamkeit 
der Einrichtung eines Büros für 
Kriminalstatistik in jedem der 
Länder und vielleicht der Ein
richtung eines Zentralbüros am Sitz 
derBundesregierunggewidmetwird. 

Finanzkontrolle n. Unterstltzaq. 
, über den Etat wurden von allen 

Landdirektoren Informationen ge
geben, und in den Angaben über 
die täglichen Kosten je Kopf der 
Gefangenen, die von einzelnen ' 
Ländern berichtet wurden, fanden 
sich recht beträchtliche Unter
schiede. Jedoch wird diese Zahl von 
so vielen Faktoren beeioßuJ3t, daJ3 es 
ebenso ungerecht wie unklug wäre, 
diese Vergleichszahlen zu nennen. 
Z. B. kostet ein Gefangener dem 
Haushalt ' einer kleinen Anstalt 
mehr als dem einer groJ3en Anstalt. 
Daher ist ohne weitere Analyse zu 
erwarten, daJ3 die Kosten je Kopf 
in Bremen höher sind als in 
Bayern. Ein weiteres Beispiel: 
einige Anstalten sind so gebaut, 



dai sie mit weniger Personal ge
führt werden können als andere. 
In einem Gebiet wurde gefunden, 
pai die Belegungszahl der Ge
fängnisse während der letzten zwei 
Jahre recht stark gesunken war. 
Dies hatte aber keine unmittelbare 
Verringerung des Personals zur 
Folge, sodai die Kosten je Kopf 
zeitweilig höher waren als sie sein 
sollten. Im ganzen schienen die 
Finanzmethoden ordentlich und 
voll entwickelt zu sein. Es gibt 
aber, glaube ich, zwei Punkte, die 
einer besonderen Erwähnung wert 
sind. 

Der erste dieser Punkte hat zu 
I tun mit der inneren Kontrolle des 

Etats durch den Landdirektor für 
das Gefängniswesen. Dem "Exe
kutivchef" eines Amtes, der über 
seine Gelder keinerlei Kontrolle be
besitzt, bleibt nur sehr wenig an wirk
licher Kontrolle irgendwelcher Art 
übrig. Vorausgesetzt, dai sachver
ständige Gefängnisbeamte in die 

. Stellung eines Landdirektors einge
setzt . werden, so müfiten diese 
Beamten ermächtigt sein, inner
halb der Grenzen, die durch das 
Gesetz und den Finanzminister 
bestimmt sind, ihre eigene Haus
haltsführung zu kontrollieren. In 
Bayern und Württemberg-Baden 
schienen die Landdirektoren für 
das Gefängniswesen ein vernünfti
ges Mai an Kontrolle in bezug auf 
ihre eigenen finanziellen Angelegen
heiten zu besitzen. In Hessen hin
gegen schien diese Kontrolle aufier
ordentlich dürftig zu sein, wenn 
überhaupt vorhanden. 

Ein zweites fiskalisches Problem, 
das einer besonderen Erwähnung 
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wert ist, betrifft die Arbeitsbe
triebe und andere ertragbrin
gende Gefängnisunternehmen. Der
artige Produktivbetriebe in An
stalten weisen nahezu alle Merk
male unabhängiger Unternehmen 
auf. Die Tätigkeiten solcher Be
triebe wechseln von Zeit zu Zeit, 
je nach den jeweiligen wirt
schaftlichen Verhältnissen. Das 
wirkliche Einkommen solcher Uno 
ternehmen kann daher nicht ein ~ 
oder zwei Jahre im voraus mit 
Genauigkeit berechnet werden. 
Es ist unmöglich, einen solchen 
Betrieb zu führen, ohne die Aus
rüstung auf dem modernsten Stand 
zu halten und ohne einen ange
messenen Bestand an Rohmaterial 
und Fertigwaren zu führen. Es 
ist ebenso unmöglich, einen Betrieb 
zu führen und ihn am Ende jedes 
fiskalischen Jahres zu einem völ
ligen finanziellen Stillstand zu 
bringen, wie dies notwendig wird 
bei einem Buchführungssystem. 
das blofi zur Rechnungslegung 
über die Verwendung öffentlicher 
Gelder bestimmt ist. -Das System, 
das jetzt angewendet wird, und 
das versucht, das Einkommen im 
voraus zu berechnen und dann , 
davon die geschätzten Ausgaben 
abzuziehen, um schlieilich auf 
den Gesamtetat zu kommen, ist 
aus einer Reihe von Gründen un
befriedigend. 

Eine viel befriedigendere Methode, 
dies Problem zu behandeln, die bis 
jetzt in den deutschen haushaltsrecht
lichen Bestimmungen nicht vor
gesehen ist, ist die Anwendung 
dessen, was wir als einen "revol-



ving fund"*) bezeichnen. Nach 
diesem System bilden Ausrüstung 
und Eigentum für . produktive 
Zwecke das besondere Eigentum 
dieses "revolving fund". Diesem 
Fond wird eine geldliche Erstaus
stattung als Betriebskapital zuge
wiesen. Von da an wird die 
Buchführung von dem allgemeinen 
Rechnungswesen der Anstalten 
vollkommen getrennt gehalten. 
Sie wird genau so aufgezogen 
wie in einem Geschäftsunter
nehmen, z. B. einer Kleiderfabrik 
oder Maschinenwerkstatt. Das 
ganze Personal, das unmittelbar 
von diesem Unternehmen beschäf
tigt wird, wird aus diesem Fond 
bezahlt, alle Rohstoffe und Aus
rüstung werden daraus gekauft 
und die ganze Einnahme aus dem 
Verkauf von Dienstleistungen oder 
Waren wird an den Fond zu
rückgegeben. Auf diese Weise 
wird das Ganze zu einem konti
nuierlich arbeitenden Geschäfts
unternehmen. Es steht unter der 
allgemeinen "Exekutivleitung" 
des Direktors für das Gefängnis
wesen und unterliegt der Rech
nungsprüfung durch den Finanz
minister. Die Anstalten und 
die verschiedenen Arbeitsbetriebe 
innerhalb der Anstalten sind Teil
unternehmen der grö&eren oder 
Mutterorganisation. 

Es ist allgemein üblich, durch 
Gesetz einen Aufsichtsrat (Board 
of Directors) einzusetzen, der aus 
Beamten des öffentlichen Dienstes 
besteht. Dieser legt die Richt
linien und die Kontrollen für das 
Programm fest, aber die Exekutiv-

leitung wird in die Hand des 
Direktors für das Gefängniswesen 
gelegt. 

Wo immer dieser Typ der Or
ganisation eingerichtet und unter 
fachliche Leitung gestellt wurde, 
hat er eine Erhöhung der Pro
duktionskapazität der Gefangenen
arbeit zum Ergebnis gehabt. Das 
Bundesgefängnissystem in den 
Vereinigten Staaten, das nach 
diesem allgemeinen Plan arbeitet, 
produziert jährlich einige 17 oder 
18 Millionen Dollar an Waren. 
Das kalifornische Gefängnissystem 
begann 1946 mit einem solchen 
Plan und hat seitdem den Verkauf 
von Waren, die in Gefängnissen 
erzeugt werden, von 800 000 
Dollar jährlich auf mehr als 
3 000 000 Dollar jährlich gestei
gert. Bildlich gesprochen: Diese 
Henne wird mehr Eier legen, 
wenn sie gefüttert als wenn sie 
gepre&t wird. 

Die Entwicklung einer gesrin-
I den und nach allgemeinen Ge

schäftsgrundsätzen aufgebauten 
finanziellen ' Struktur zur Ver
wendung von Gefangenenarbeit 
ist wert, besonders untersucht und 
berücksichtigt zu werden - nicht 
nur von der Gefängnisverwaltung, 
sondern auch von denjenigen Be
amten · im öffentlichen Dienst, die 
an der Verminderung der Staats
kosten durch Einführung wirk
samerer Methoden interessiert 
sind. 

Personal 
Es mu& zunächst festgestellt 

werden, da& eine Revision der 

*) Etwa: Fonds znr Selbatbewirtechaftnng. 
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Personalpraxis im Gefängnissystem 
mit dem gesamten Problem der 
Beschäftigung von Personal im 
öffentlichen Dienst nicht nur in 
jedem Land, sondern innerhalb 
der gesamten Republik, eng ver
knüpft ist. Soll ein gesundes 
Programm durchgeführt werden, 
so dürfen einige der Praktiken 
. der Vergangenheit gewii nicht 
mehr übernommen werden, wie 
z. B. die, daß ein gewisser Pro
zentsatz derAngestelltenFlüchtlinge 
oder ehemalige Wehrmachtsange
hörige oder dergleichen sein mu.&. 
Es läßt sich nichts dagegen ein
wenden, wenn solchen Personen 
eine gewisse Bevorzugung einge
räumt wird, aber es sollte zur 
Bedingung gemacht werden, daß 
sie den gleichen Mindestanfor
derungen entsprechen, die von den 
anderen Bewerbern verlangt wer
den. 

Im augenblicklichen Zeitpunkt 
scheint ein scharfer Unterschied 
zwischen sog. Angestellten und Be
amten zu bestehen. Auf Grund 
einer nur oberflächlichen Kennt
nis dieser Angelegenheit fühlt sich 
der Verfasser nicht berechtigt, spe
zifizierte Empfehlungen vorzuneh
men, aber es dürfte wohl wün
schenswert sein, daß die dafür am 
meisten zuständige amtliche Stelle, 
welche das auch sein möge, das 
ganze System der Beschäftigung 
von Personen im öffentlichen 
Dienst einer Prüfung unterzieht. 
Damit an dieses Problem der öffent
lichen Personalpolitik nach demo
kratischer Methode herangegangen 
werden kann, wäre ein von oben 
bis unten voll durchgebildetes Sys-

tem erforderlich, das es jeder auf 
irgend einer Stufe beschäftigtea 
Person ermöglicht, schließlich zur 
höchsten Stelle im Dienst beför
dert zu werden, vorausgesetzt, daß 
sie ihre Befähigung für diese Ar
beit nachweisen kann. Und an
dererseits: gibt es für Beamte 
sicheren Schutz vor der Entlassung 
aus politischen Gründen, dann 
sollte es angemessene ordnungs
mäßige und wirksame Methoden 
geben für die Entlassung untaug
licher Personen und für die Ver
minderung der Zahl des Personals, 
wenn und falls es nicht länger 
benötigt wird. 

Es dürfte sich auch zeigen, daß 
die Regelung der Dienstbezüge im 
Gefängniswesen aller Länder einer 
erneuten Prüfung bedarf. Im mo
dernen Gefängnissystem tragen alle 
Beamte eine gewisse Verantwor
tung' da ihre Pflichten sie in direk
ten Umgang mit Gefangene bringen. 
Und wenn das der Fall ist, haben 
sie auf die Gefangenen entweder 
positiv oder negativ Einßu.&. Dem
gemäß sollte jeder Gefängnisbeamte 
in der Kunst und Wissenschaft der 
menschlichen Beziehungen beson
ders geschult werden. Bei einer 
solchen Vorstellung von Gefängnis
personal stellt aber die Arbeit 
höhere Anforderungen, als sie bei 
den jetzt gezahlten Gehältern zu 
vertreten sind. Der Verfasser wurde 
dahin unterrichtet, daß die Ge
hälter, allgemein gesprochen, nie
driger sind als die Gehälter bei der 
Polizei, und daß die Gehälter bei 
der Polizei niedriger sind als die 
für gelernte Arbeiter. Die Gehälter 
für das Gefängnispersonal sollten 
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aber nicht schlechter sein als die 
für die Polizei, und nach drei 
oder vier Jahren Dienst sollten 
die Gehälter dieser beiden Grup
pen denen der gelernten Arbeiter 
gleichen. 

Was die Einstellung neuer An
gestellter für den Gefängnisdienst 
angeht, so scheint diese recht wahl
los vorgenommen zu werde~. 
Eine der schwierigsten Arbeiten 
ist die Leitung der Tätigkeit 
anderer Menschen. Sie wird noch 
schwieriger, wenn diese anderen 
Menschen abnorm sind oder wenn 
man mit ihnen unter abnormen 
Bedingungen zu tun hat. Gerade 
das ist aber die Aufgabe 
eines Gefängnisangestellten. In
folgedessen ist es von wesent
licher Bedeutung, sich ganz be
sonders zu bemühen, für diesen 
Dienst vielversprechende junge 
Männer einzustellen, die an einer 
wirklichen Laufbahn interessiert 
sind. 

Die Ergänzung zu dieser Neu
einstellung vielversprechender jun
ger Männer und Frauen sollte 
eine vernünftige und menschliche 
Methode der Pensionierung der 
Älteren, vor allem derjenigen in 
den unteren Stufen des Dienstes, 
bilden, deren Leistungskraft nach~ 
gelassen hat. Für den Gefängnis
dienst ist eine obligatorische 
Pensionierung im Alter von 
62 Jahren wünschenswert, und in 
der Praxis hat sich als gut er
wiesen, wenn eine freiwillige 
Pensionierung schon zu einem 
früheren Zeitpunkt, etwa bereits 
bei 55 Jahren, möglich ist. 
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Das Verhältnis der Gesamtzahl 
der Gefangenen zur Gesamtzahl 
der Angestellten schwankt beträcht
lich zwischen den einzelnen Län
dern. In einem Gebiet war es so 
niedrig wie 3: 1, in einem anderen 
so hoch wie 4.1/2 (oder 5) : 1. 
Es gibt viele gute Gefängnissysteme, 
in denen die Zahl der Angestell
ten im Verhältnis zur Zahl der .. 
Gefangenen niedriger ist. Jedoch 
wäre es wiederum ungerecht, ohne 
sorgfältigere und eingehendereAna
lyse Vergleiche zu ziehen oder 
Kritik zu äunern. Aber auf jeden 
Fall dürfte es wünschenswert sein, 
diesem Gegenstand in jedem der 
Länder eine sorgfältige Unter
suchung zu widmen, um festzu
stellen, ob es möglich sei oder nicht, 
das Personal in bezug auf die Ta
geszeiten, in denen sie beschäftigt 
werden, anders zu verteilen; zu 
prüfen, ob einzelne Stellen nicht 
von zwei Männern besetzt sind, 
obwohl einer genügt; zu unter
suchen, ob oder ob nicht Ände
rungen in den Gebäuden eine 
Verringerung des Personals bewir
ken könnten. . Änderungen im 
System der Essenausgabe, Ände
rungen im bisher angewandten 
Sicherungsystem, ~derungen im 
Tageslauf der Gefangenen oder 
Änderungen der Klassifikation der 
Gefangenen - all dies kann die 
notwendige Zahl des erforderlichen 
Personals beeinßussen. 

Diese Vorschläge werden nicht 
gemacht, um die Kosten der Ge
fängnisse auf ein allergeringstes 
Mindestma.6 zu reduzieren, sondern 
vielmehr im Hinblick darauf, Er
sparnisse zu bewirken, die dazu 



verwendet werden können, mehr 
Fachleute einzustellen und dadurch 
die Leistungsfähigkeit des Pro
gramms zu erhöhen, ohne den 
Gesamtetat zu belasten. In den 
meisten Anstalten schien wohl ge
nügend Personal für die Sicherung 
da zu sein, aber kaum die erforder
liche Zahl an Spezialisten. 

Gebäude 
Die meisten der in Deutschland 

heute in Gebra~ch befindlichen 
Gefängnisse sind innerhalb des 
Zeitraums von 1800 bis 1914 ge
baut worden, mit Ausnahme von 
den Umbauten alter Klöster, die 
noch früher erbaut wurden. Sie 
entsprechen dem allgemeinen Plan, 
der auf der ganzen Welt als das 
Pennsylvaniasystem bekannt ist. 
Dieser Plan beruhte auf der re
ligiösen Ansicht, daJ3 jeder Mensch 
zum Bilde Gottes geschaffen ist 
und daJ3 er in sich, ohne Hilfe 
von auJ3en, eine Kraft zum Guten 
hat, die seine Besserung herbei
führen wird, falls er keinen bösen 
Einflüssen von auJ3en ausgesetzt 
ist. übersetzt in einen praktischen 
Bauplan bedeutete dies, daJ3 jeder 
Gefangene völlig getrennt von je
dem ' anderen Gefangenen gehalten 
wurde. Er erhielt eine Einzel
zelle, in der er aJ3, arbeitete, schlief 
und mutmaJ3lich betete. Er er
hielt einen kleinen isolierten Frei
stundenhof, und wenn er aus 
seiner Zelle geholt wurde, zog 
man ihm eine Haube über den 
Kopf, so daJ3 niemand sein Ge
sicht und auch er nicht das Gesicht 
eines anderen Gefangenen sehen 
konnte. In der Kirche wurde er 

. in ein kistenähnliches Abteil ge
setzt, das ihm nur erlaubte, den 
Priester oder Prediger und sonst 
niemanden zu sehen. 
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Diese Grundauffassung von Ge
fängnisbehandlung erwies sich 
bald als MiJ3griff, da sie die fun
damentale Tatsache übersah, da& 
jeder Mensch ein soziales Wesen 
ist, und daJ3 er ohne sozialen 
Verkehr seelisch und geistig nicht 
normal bleibey kann. Infolge
dessen ist dieses System, nach 
dem die Anstalten gebaut wurden, 
längst aufgegeben worden. Natür
lich liegt es auf der Hand, welche 
Schwierigkeiten für die Leitung 
solcher Anstalten bestehen, den 
modemen Strafvollzug nach der 
heutigen Auffassung von Erzie
hung, Behandlung und Charakter
entwicklung in Gebäuden durch
zuführen, die nach einer so ganz 
andereu Auffassung gebaut worden 
sind. Es mangelt an ausreichendem 
Platz für Werkstätten, für die 
Freizeitgestaltung in der frischen 
Luft, für Schulräume, EJ3räume 
und alle anderen Einrichtungen, 
die ein modemes Programm er
fordert. 

Versucht man, ein modemes 
Programm an diese alten Gebäude 
anzupassen, so ergibt sich, daJ3 viel 
mehr Personal gebraucht wird als 
nötig wäre, wären sie anders ge
plant. 

Es wird als eine Aufgabe auf 
längere Sicht in den nächsten fünf
undzwanzig Jahren empfohlen, daJ3 
man die ältesten dieser Anstalten 
nicht mehr als Gefängnisse ver
wendet und dafs sie entweder für 



andere Zwecke umgewandelt oder 
niedergerissen werden. Diejenigen 
Anstalten, die sich noch in gutem 
baulichen Zustand befinden, sollten 
beibehalten und weiterentwickelt 
werden zu Anstalten für die Fälle, 
die ein Maximum an Sicherung 
erfordern, falls sie nicht bei ent
sprechender Lage zum Teil als 
Untersuchungsgefängnisse verwen
det werden könnten. 

Für die Gruppen von Gefange
nen, bei denen weniger Siche
rungsmafmahmen notwendig sind, 
und in den Fällen, bei denen die 
Gebäude auf gr06en Grundstücken 
mit landwirtschaftlichem Nutzungs
gelände erstellt werden können, 
sollten schlie6lich neue Anstalten 
geplant und gebaut werden. Es 
ist von grö6ter Wichtigkeit, diese 
neuen Gefängnisse so zu planen, 
du sie in ein Programm hinein
passen und sie nicht einfach nach 
irgendeinem vorhandenen Bauplan 
für Gefängnisse zu kopieren. 

In derartigen Gebäuden kö~nten 
die Zellen kleiner als in den alten 
Gefängnissen sein, da sie nur eine 
Person beherbergen und vorwie
gend nur als Schlafzellen gebraucht 
werden sollen. Die Zellen, wie 
alle anderen Räume, sollten gut 
beleuchtet und in freundlichen 
Farben gestrichen sein. 

Es ist zu hoffen, da6 irgend
wann einmal in den nächsten paar 
Jahren ein deutscher Architekt 
damit ' beauftragt wird, den Ge
fängnisbau in der ganzen Welt zu 
studieren, um Normen und Ideal
pläne aufstellen zu können, die 
dann als Richtlinien für ~e zu-
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künftige Entwicklung dieser Ein
richtungen dienen können. 

Forschung 
Kein Gebiet des menschlichen 

StrebeJis kann es sich leisten, dau
ernd ein Neustudium und eine 
Überprüfung seiner Methoden zu 
vernachlässigen oder es zu unter
lassen, seine Leiitungsfähigkeit mit 
Hilfe der Techniken wissenschaft
licher Forschung zu verbessern. 
Je mehr wir über den einzelnen 
Gefangenen lernen, je mehr wir 
versuchen, Einzelfälle zu heilen 
oder durch Behandlung und Er
ziehung zu bessern, desto deut
licher wird es, da6 wir viel mehr 
an wissenschaftlicher Kenntnis von 
der Behandlung spezifischer Ver
haltensstörungen brauchen. Z. B. 
wurde bis jetzt noch keine aus
reichende Behandlung gefunden 
für den psychopathischen Gewohn
heitsverbrecher oder zur Heilung 
der sexuell unreifen Personen, 
die Verbrechen an Kindern be
gehen. Weiterhin wissen wir zu 
wenig über die tatsächlichen psy
chologischen Wirkungen der ver
schiedenen Anstaltsprogramme auf 
unsere Insassen. Hier liegt für 
die wissenschaftliche Forschung ein 
weites Feld von eigentlich uner
forschtem Material. Es genügt nicht, 
da6 wir die Kunst erlernen, er
folgreich mit Gefangenen, solange 
sie Gefangene sind, umzugehen, 
wir müssen, wenn möglich, wissen, 
was jeden Gefangenen zu der Per
son gemacht hat, die er ist, nnd 
welche Heilmittel angewendet wer
den können, um ihn zu fördern 
oder zu bessern. 



Ein Gefängnissystem, das inner
halb des staatlichen Rahmenwerkes 
funktioniert, ist in einer schwierigen 
Lage, wenn es innerhalb seiner 
eigenen Hilfsmittel wissenschaft
liche Forschungsaufgaben in Angriff 
nehmen oder durchführen will. 
Es kann aber die Forschung dadurch 
ermutigen, daß es auf ungelöste 
Probleme hinweist und den eigent
lichen Forschungsstätten engste Zu
sammenarbeit anbietet. Es liegt 
im Wesen der Verwaltung aller 
der Stellen, die mit der Kontrolle 
krimineller Betätigung befaßt sind, 
dai sie auf emotionellen Erwägun
gen basiert. Das einzige Gegen
mittel zu diesem Umstand liegt in 
der wissenschaftlichen und objek
tivenBehandlungunserer Probleme. 
Früher wurden wahnsinnige Men
schen ausgepeitscht und aus der 
Gemeinschaft ausgeschlossen, weil 
wir sie fürchteten und vom Teufel 
besessen glaubten. Die wissen
schaftliche Forschung hat ergeben, 
daß , derartige Personen geistig 
krank sind; daher bringen wir sie 
jetzt in Krankenhäuser und ver
suchen, sie durch Anwendung der 
ärztlichen Wissenschaft zu behan
deln. Zu der gleichen Haltung 
müssen wir letztlich auch im Hin
blick auf einen großen Teil derer 
kommen, die jetzt als Verbrecher 
klassifiziert werden. 

Um diesen Zweck zu erreichen, 
wird empfohlen, daß alle Ge
fängnisverwaltungen alles tun, was 
in ihrer Macht steht, um die 
wissenschaftliche Forschung aUf 
dem Gebiet der Kriminologie Zu 
ermutigen. Es ist zu hoffen, daß 
eines Tages ein Bundesinstitut für 
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kriminologische Forschung errich
tet werden kann, das als Dach
organisation für alle Forschungs
projekte dienen kann und über
dies als ein Hilfsmittel, um für 
diese Bemühungen finanzielle Un
terstützung zu erhalten. 

Bezlehongen zur 
und Erziehung der Öft'entHdtkeh. 

Da Gefängnisse von der übrigen 
Welt abgeschlossen sind, ergeben 
sich oft große Mißverständnisse 
über das, was in ihnen vor sich 
geht, und aus diesem Grund ist 
es auf dem Gebiet des Gefängnis
wesens mehr als in den meisten 
anderen Zweigen des Staates not
wendig, die Öffentlichkeit mit 
dem Strafvollzugsprogramm be
kanntzumachen und mit Führern 
der Öffentlichkeit und allen am 
öffentlichen Leben interessierten 
Personen engen Kontakt aufrecht 
zu erhalten. 

Die wichtigste Gruppe der Bürger, 
die über das Gefängnissystem und 
Gefängnisprobleme unterrichtet 
sein sollten, sind Mitglieder ander~r 
Regierungsstellen, nämlich die Mit
glieder des Landtags und des 
Senats und auch die Richter und 
Staatsanwälte. Die Erfahrung weist 
darauf hin, daß diese Personen 
für das Programm keinerlei posi
tives Interesse aufbringen, falls sie 
nicht unterrichtet werden. Deshalb 
sollte es nach des Verfassers An
sicht eine der Hauptinteressen 
des Landdirektors für das Ge
fängniswesen sein, sich zu verge
wissern, daß diese Staatsbeamten 
und Regierungsvertreter über sein 



"Programm unterrichtet und, wenn 
möglich, daran interessiert werden. 

Neben den Staatsbeamten und Re
~erungsvertretem gibt es die fuh
'l"enden Persönlichkeiten in den 
'Verschiedenen akademischen Be
rufen. Z. B. bildet der Unterricht 
,einen wesentlichen Teil des Ge
längnisprogramms. Deshalb soll
'ten führende Pädegogen zur be
... atenden Mitarbeit aufgefordert 
-werden. Das gleiche gilt für füh
re9de Persönlichkeiten im ärzt
ilichen Beruf, in der Industrie, in 
.den Gewerkschaften, unter den 
leitendenFürsorgem und so weiter. 

Es ist wichtig~ da& in jedem 
-Gemeinwesen, in dem ein Gefäng
>Dis liegt, die örtlichen führenden 
Persönlichkeiten mit dem Pro
.gramm völlig vertraut sind. Eine 
Anstalt, die versucht, sich aus dem 
.Leben des lokalen Gemeinwesens 
'herauszuhalten, verpa&t eine gro&e 
-Gelegenheit, eine Gruppe von Bür
;gem unterrichten zu können und 
,gute Beziehungen zur Öffentlich
keit mit ihren Nachbam zu halten. 

Polizeibeamte kritisieren oft die 
;Führung der Gefängnisse. Die Er
fahrung zeigt, da& viel dadurch 
.«ewonnen werden kann, wenn 
höhere Polizeibeamte zum Besuch 
'von Anstalten aufgefordert werden, 
und es ist ebenso erwünscht, da& 
leitende Personen aus dem Ge
.fängniswesen Versammlungen der 
Polizeibeamten besuchen. Polizei I 
'und Gefängnis führen zwei ge
-trennte Teile der gleichen Funk
.non aus: jeder sollte den anderen 
'Verstehen. 

Es ist auch wichtig, da& die 
<Gefängnisse versuchen sollten, mit 
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den verschiedenen Exponenten der 
öffentlichen Meinungsbildung, ins
besondere mit Presse und Rund
funk, in eine Atmosphäre gegen
seitigen Verständnisses zu kommen. 
Falls aber nicht die Gefängnis
leitung die Initiative ergreift, 
wird dieser wünschenswerte Zu- . 
stand schwerlich erreicht werden. 

Weiterhin sind Beziehungen zu 
Bildungsanstalten, insbesondere 
denen für höhere Bildung, er
wünscht, weil viele der bleibenden 
Ideale der zukünftigen Führer
schicht eines Landes während der 
Zeit der Universitätsausbildung 
geformt werden. Darüber hinaus 
sind die Universitäten die natür
liche Quelle für den Nachwuchs 
an führenden Personen auf unserem 
Gebiet wie den meisten anderen • 

Besondere 
Anstaltsprogramme. 

Klassifikation 
ledesder besuchten Länder 

schien ein Programm zu haben 
für das Studium jedes einzelnen Ge
fangenen und für die Festsetzung des 
für ihn geeignetsten Programmes. 
Innerhalb der praktisch gegebenen 
Grenzen der Anstalten wurden 
auch Anstrengungen gemacht, die 
Verwendung der verschiedenen 
Anstalten für verschiedene Typen 
von Fällen zu differenzieren. Jede 
der grö&eren Anstalten verwendete 
auch einen KlassifikationsausschuJi 
als eine Methode, über jeden Fall 
die Ansicht des Personals in seiner 
Gesamtheit zu erhalten. 

Die Hauptschwäche dieses Pro
gramms schien der Mangel an einer 
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geeigneten Zahl von berußich ge
scllUltem Personal wie Psycholo
gen, Fürsorgern, Psychiatern und 
Gewerbefachleuten zu sein. Es 
echi.en" auch an irgendeinem or
ganisierten System zu mangeln. 
nach dem die Personalakten der 
Gefangenen von Zeit zu Zeit er
gänzt werden können durch die 
Beobachtungen aller Gruppen des 
Personals. die Gelegenheit hatten, 
den Gefangenen zu beobachten und 
mit ihm zu arbeiten. 

Disziplin 
Nirgendwo wurde ein Anzeichen 

dafür gefunden, dafi körperliche 
"Bestralungen vorgenommen wur
den oder dafi Absonderung in 
Arrestzellen ühermäfsig lange ver
hängt wurde. Es wurden keinerlei 
Anzeichen einer ungewöhnlichen 
Spannung oder eines aderordent
lich schlechten Verhältnisses zwi
schen Beamten und Gefangenen 
beobachtet. 

Unterricht 
In jeder besuchten Anstalt wies 

der Gefängnisleiter darauf hin, dafi 
mit örtlichen Gewerkschaften eine 
Vereinbarung erreicht worden sei, 
um die Erlauhnis zu erhalten, in der 
Anstalt oder nach Entlassung des 
Gefangenen die LehrIingsausbil
dung für bestimmte Handwerke 
fortzusetzen. Das ist eine sehr ge
sunde und empfehlenswerte Ver
einbarung. Es erscheint jedoch 
recht unglücklich, dafi diese Mög
lichkeiten für die Lehrlingsausbil
dung auf so wenige Handwerke 
beschränkt sind. Der Verfasser be
obachtete nur wenige Lehrwerk-

stätten ader denen, die in Ver-:
bindung mit den Werkstätten zur 
Unterhaltung der Anstalt einge
richtet sind oder in Verbindung 
mit den Arbeitsbetrieben, deren 
Hauptfunktion das Erzielen von 
Geldgewinn ist. Besonders in den 
Jugendgefängnissen könnte wohl 
mit Erfolg auf die Errichtung von 
Lehrwerkstätteu, die ausschliefilich 
Lehrzwecken dienen, gröfiere Mühe 
verwandt werden. Wenn man 
sieht, unter welchen Geldschwie
rigkeiten das Gefängniswesen zur 
Zeit arbeitet, so ist verständlich .. 
dafi bis jetzt noch kein Programm 
dieser Art aufgestellt werden konn
te. Jedoch sollte es unbedingt 
Teil zukünftiger Pläne sein. 

Hinsichtlich des Schulunterrichts 
in den Elementarfächern und 
auch in anderen Spezialfächern 
schien recht allgemein Knappheit 
an qualifizierten Lehrern und " 
Schulraum zu bestehen. Es 
gab zwar eine Reihe recht b~ 
merkenswerter Ausnahmen, aber 
allgemein gesprochen war das Be
dürfnis nach Einrichtungen für den 
Unterricht und nach Personal weit 
gröfier als aU das. was bereits 
vorhanden ist. 

Die Zeit sollte bald kommen, " 
in der es für wenigstens eine An
stalt in einem der Länder mög
lich sein sollte, ein Schulexperi

"ment zu beginnen, vorzugsweis"e 
in einer der Jugendanstalten. Ein 
solches Projekt könnte sehr gut 
die Patenschaft der Bundesregie
rung unter besonderer Beratung 
und Anleitung durch einen Aus
schd erstrangiger Schulfacllleute 
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verdienen. Der Unterricht ist ein 
au6erordentlich wichtiges Moment 
im gesamten Umerziehungsproze6, 
und er sollte als allgemeine Auf
gabe · viel mehr Aufmerksamkeit 
und Unterstützung erhalten, als es 
bis jetzt der Fall ist. 

. Es ist nötig, auch darauf hin
zuweisen, da6, wenn auch der 
Unterricht in allgemeinen Schul
fächern und der Berufsausbildung · 
gewöhnlich den grö6eren Teil 
.eines Planes für Unterricht im 
Gefängnis bildet, doch auch eine 
Notwendigkeit besteht, Sonder
kurse zu entwickeln, die dazu be
iitimmt sind, die soziale Haltung 
zu verändern. Dieser wichtige 
Teil des Gefängnisunterrichts ist 
nirgendwo auf der Welt bisher 
sonderlich gut verwirklicht worden. 
Wenn in Zukunft in Deutschland 
ein Experiment versucht werden 
wird, ist zu hoffen, da6 diesem 
Spezialpunkt des Unterrichtspro
grammes in den Gefängnissen sehr 
genaue Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. 

Medizin 
und Gesundheitspßege · 

Es wurde beobachtet, da6 in 
den meisten Gebieten besondere 
Zentralkrankenanstalten für Ge
fangene eingerichtet werden. Das 
ist eine gesunde Entwicklung, da 
es wahrscheinlich ist, da6 zwischen 
10 bis 20% der allgemeinen Be
legungszahl der Anstalten langzei
tiger ärztlicher Fürsorge bedürfen. 
Es wird empfohlen, diesen An
fltaltstyp in allen Ländern zu ent
wickeln und da6, falls einige der 
Länder zu klein sind, um eine 

solche Anstalt tragen zu können, 
zwei oder mehr benachbarte Län
der an der Entwicklung einer sol
chen Einrichtung zusammenwir
ken. Eine derartige Anstalt könnte 
nicht nur die PHege tuberkulöser 
und anderer Patienten mit chro
nischen Krankheiten übernehmen, 
sondern sollte auch ihre Aufmerk
samkeit dem Problem derjenigen 
seelischen Erkrankungen widmen, 
die keine ausgesprochenen Geistes
krankheiten (Wahnsinn) sind. Z_ B • 
bildet der chronische Sittlichkeits
verbrecher eine besonders schwie
rig zu behandelnde G.uppe. 

Der Chefarzt einer solchen Zen
tralkrankenanstalt vom vorgeschla
genen Typ könnte gleichzeitig die 
ärztlichen Programme der anderen 
Anstalten im Nebenamt beaufsich
tigen, und zwar als Mitglied des 
Stabes des Landdirektors für das 
Gefängniswesen, wenn ein beson
derer ärztlicher Sachbearbeiter 
nicht gerechtfertigt werden kann. 

Die Praktik, da6 für jede Anstalt 
freiwillige Stäbe von Fachärzten 
gebildet werden, was ein ausge
dehntes und variiertes ärztliches 
Programm ermöglicht, sollte fort
gesetzt und erweitert werden. 

Büchereien 
Dafi es sehr erwünscht ist, für gu

ten Lesestoff in Form von Büchern 
und Zeitschriften zu sorgen, schien 
durchweg in allen besuchten An
stalten anerkannt zu werden. Die 
Büchereien waren jedoch oft klein 
und bestanden aus sehr alten Ver
öffentlichungen. Freilich bemühte 
man sich, diese Büchereien, vor 
allem durch die Entgegennahme 



von Spenden, zu vergrö.Gern. Wenn 
auch Spendensammlungen recht 
nützlich sind, so hat die Erfah
rung in diesem Punkt doch ge
lehrt, daß es ganz unmöglich ist, 
eine wohlausgewählte und ausge
wogene Bücherei sowohl an Un
terhaltungsliteratur wie an allge
meiner Literatur zu erhalten, wenn 
nicht Fonds zum jährlichen Ein
kauf von Büchern zur Verfügung 
gestellt werden. Denn ein solches 
Verfahren ermöglicht es, daß die 
Büchersammlung ausgewogen und 
modern bleibt. Für Nahrung je 
Gefangene~ werden täglich 0,75 
bis 1,00 DM aUl'gegeben. Es dürfte 
wohl möglich und keineswegs 
extravagant sein, den gleichen 
Betrag jährlich für Bücher auszu
geben, der täglich für die Nah
rung ausgegeben wird. Welchen 
Wert gute Bücher für die Formung 
des menschlichen Charakters ha
ben, ist allgemein bekannt. _ 

Erfahrung mit Anstaltsbüchereien 
hat uns gezeigt, daß sie nur teil
weise wirksam sind, falls sie nicht 
von einem geschulten Bibliothekar 
geleitet werden. Es wäre wohl 
zuviel von den kleinen Anstalten 
erwartet, wenn sie einen hauptamt
lichen Bibliothekar hätten. Aber 
jedes Land könnte doch wohl ei
nen gutgeschulten Bibliothekar für 
seine größte Anstalt einstellen und 
ihm die Auswahl der Bücher und 
die Überwachung der Führung 
der Büchereien in den anderen 
Anstalten übertragen. 

Freizeit 
Innerhalb der gesamten west

lichen Welt wird der Freizeitge-

staltung -als Mittel zur Aufrecht
erhaltung der Moral (d. h. einer 
Stimmung des guten Mutes), zur 
Entwicklung des Charakters und 
als Beitrag zu einer guten psych
ischen Gesundheit auf allen Lebens-
gebieten eine dauernd wachsende
Bedeutung beigemessen. In einer 
Gefängnisumgebung, in der die
Menschen von normalen sozialen 

. Beziehungen abgeschnitten sind,. 
wird die Freizeitbetätigung noch 
wichtiger als sie es in der freieJII 
Welt ist. Die meisten Gefängnisse
in Deutschland wurden zu einer 
Zeit gebaut, als man dieses Bedürf
nis kaum oder garnicht sah. In-
folgedessen gibt es, mit wenigeo' 
Ausnahmen, nur unzureichenden 
Raum für Freiluftsport und für 
Versammlungen im Haus. Aber 
es war erfreulich zu beobachten,. 
daß in einer Anzahl von An
stalten, wie z. B. in Bruchsa~ 
Württemberg-Baden, trotz der en
gen Verhältnisse einer vor vielen 
Jahrzehnten erbauten Anstalt, ein 
sehr aktives Programm anzutreffen 
ist. Für größere Anstalten ist es
wünschenswert, einen geschulten 
und qualifizierten Lehrer für 
Freizeitgestaltung und körperliche
Ertüchtigung zu haben, der diese
Programme leitet. Wo dies nicht 
möglich ist, könnte jemand vom 
Aufsichtsdienst, der besonderes
Interesse hat, mit Erfolg eingesetzt 
werden, wenn er durch eine er
fahrene und besser vorgebildete
Person angeleitet wird. 
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Der Gänsemarsch der Gefange
nen erfüllt keine der Forderungen 
eines Freiluft-Freizeitprogrammes,. 
aUßer der der Bewegung im Freien. 



Grundsätzlich sollte die Freizeit
gestaltung in Gefängnissen nicht 
nur der bl06en Unterhaltung die
nen, sondern sollte die konstruk
tive Entwicklung der Persönlich
keit und die Aufrechterhaltung 
normaler seelischer Haltung zum 
Ziel haben. 

Religion 
Geschichtlich gesehen, wurde offen
bar der Religion innerhalb des 
deutschen Gefängnissystems eine 
wichtige Stellung gegeben. Das 
wird deutlich an der Tatsache, da6 
jede Anstalt eine Kir~e ha.t und 
einige sogar mehr als eIDe. Die An
stalten scheinen auch ausreichend 
mit tüchtigel1 Pfarrern versehen zu 
sein. Die Wirksamkeit der reli
giösen Programme konnte der 
Verlasser nicht beurteilen, aber 
zweifelsohne können derartige 
Programme sehr stark zur Reha
bilitierung mancher Gefangener 
beitragen. Bei diesem Beitrag 
hängt viel von der Persönlichkeit 
der Plarrer und auch von ihrem 
Verständnis für die allgemeinen 
Gefängnisprobleme ab. Die Er
fahrung hat gelehrt, da6 die 
Pfarrer ebenso wie · die anderen 
im Gefängnis tätigen Personen 
für diese besondere Arbeit eine 
gewisse Spezialschulung brauchen. 
Demgemä6 wird vorgeschlagen, 
da6 im Zusammenwirken mit den 
entsprechenden Kirchenbehörden 
die Abfassung eines Handbuchs 
für Gefängnispfarrer durchdacht 
werden sollte. Ein solches Hand
buch ist von dem Bureau 01 Pri
sons der Vereinigten Staaten und 
ebenfalls vom Staate Kalifornien 
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mit ausgezeichnetem Erfolg zu
sammengestellt worden. 

Besuche und Korrespondenz 
Traditionsgemä6 werdenBesuche 

und Korrespondenz für Gefangene 
als Sonderprivilege betrachtet, die 
dem Gefangenen und seiner 
Familie aus Gründen des Mitleids 
gewährt werden. Eine realistischere 
Auffassung dieser Privilegien ba
siert auf der Vorstellung, da6 es 
vom Gesi~htspunkt der Rehabili
tierung wünschenswert ist, zwischen 
dem Gefangenen und seiner Fa
milie ein gutes und lebendiges 
Verhältnis aufrechtzuerhalten. Eine 
solche Verbindung sollte nicht 
mehr als notwendig eingeschränkt 
werden. Die unnötige Einschrän
kung der Beziehung eines Mannes 
zu seiner Frau oder seinen Kindern 
hat daher sehr oft das Ergebnis, 
der Rehabilitierung, die mit der 
Verurteilung zu Gefängnis bezweckt 
wird, entgegenzuwirken. Umge
kehrt ist es wichtig, jede mögliche 
unerwünschte Verbindung zwischen 
einem Gefangenen und der Auen
welt nicht nur einzuschränken, 
sondern sie auszuschlie6en. Z. B; 
sollte die Verbindung zwischen 
einem Gefangenen und einer als 
Prostituierten bekannten Frau nicht 
durch Erlaubnis von Korrespondenz 
oder Besuchen gefördert werden. 

Die Regeln und Praktiken im 
Hinblick auf Besuche und Korre
spondenz sollten in den m~is.ten 
Ländern überprüft und reVIdiert 
werden. 

Gefangenenrat 
Personen, die Verbrechen be

gehen, zeigen eben durch die Art 



ihres Verhaltens, dai sie unfähig 
sind,Verantwortung für die Gruppe, 
deren Teil sie sind, auf sich zu 
nehmen. Einer der Zwecke des 
Gefängnisaufenthaltes sollte daher 
sein, zu versuchen, in dem Ge· 
fangenen etwas Sinn für Gruppen. 
verantwortung zu wecken. Das 
könnte sehr wohl als Teil der 
pädagogischen Seite des Gefängnis· 
aufenthalts angesehen werden. 
Dieses Ziel zu erreichen ist jedoch 
eines der schwierigsten Probleme 
für die Leitung eines Gefängnisses. 
Die groie Mehrzahl der Ge
fangenen zieht es vor, sich von 
jeder Einbeziehung in Gruppen
aktivität abseits zu halten, aus 
Furcht, dai sie dadurch in Diszi
plinarschwierigkeiten kommen 
könnte. Einige der widerspensti· 
:geren Gefangenen, die Begabung 
:zum Führertum besitzen, versuchen 
-oft von sich aus, Gruppen zu 
bilden, um damit der Leitung 
Schwierigkeiten zu machen. Na-

. türlicherweise neigt die Gefängnis
leitung dazu, auf dieses Problem 
eher· negativ als positiv zu rea
gieren. Trotzdem ist es klüger, 
konstruktive Gruppenaktivität zu 
pßegen und die Entwicklung von 
Gruppenführerschaft innerhalb der 
Gesamtgruppe der Insassen durch 
demokratischeMethoden zu fördern. 

Ein positiver Versuch zur Lösung 
dieses Problems kann in der Bil
dung eines Gefangenenrates für 
jede Anstalt gefunden werden. Ein 
solcher Rat sollte in der Regel 
nicht weniger als 7 und nicht mehr 
als 15 Mitglieder umfassen. Die 
Mitglieder sollten von den anderen 
Insassen . für eine Zeitdauer von 

3 bis 6 Monaten gewählt werden 
und je nach Unterbringung oder 
Zugehörigkeit zu Arbeitsbetrieben 
verschiedene Insassengruppen ver
treten. Es sollte eine Verfassung 
mit Nebengesetzen vorbereitet 
werden, die die Grenzen der Aktivi
tät des Rates fesdegen. Der Rat 
würde ziemlich regelmäiig mit 
dem Anstaltsleiter zusammen· 
kommen, um Probleme betreffs 
der Wohlfahrt der Gefangenen zu 
erörtern. Ihm könnte auch einige 
Verantwortung in der Planung 
der Freizeitgestaltung und anderer 
freiwilliger Aktivitäten übertragen 
werden. Ein derartiger Rat ist, 
wenn er . erfolgreich angewandt 
wird, eine nützliche administrative 
Einrichtung und bietet auch eine 
erwünschte Schulung und Erfah
rung für die Gefangenen. 

Mancher Erfolg ist auch dadurch 
erzielt worden, dai kleinen 
Gruppen von Gefangenen erlaubt 
wurde, kleine Klubs zur Diskussion 
von Problemen allgemeinen In
teresses zu bilden. Diese Dis· 
kussionsgruppen müssen natürlich 
unter der Leitung e~nes geeigneten 
Angehörigen des Anstaltspersonals 
stehen. 
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Alle derartigen Gruppen sollten 
a.uf die Entwicklung der Persön
lichkeit und des Charakters und 
die Schulung in gesunder sozialer 
Haltung abzielen. 

Grllppenspeisung 
In sehr wenigen Fällen nur ist 

es Gefangenen gestattet, in Ge
meinschaftsräumen zu essen; im 
allgemeinen wird das Essen den 



· Gefangenen einzeln in die Zelle 
gegeben. Das ergibt eine Reihe 
von Problemen bezüglich der Hy
giene, der Moral und der sozialen 
Erziehung der Insassen. In den 
meisten, wenn auch nicht in allen, 
Anstalten verbleibt das Geschirr 
in den Zellen und wird von den 
Gefangenen mit kaltem Wasser ab
gewaschen. Vom Standpunkt mo" 
derner hygienischer Maßstäbe ist 
es unmöglich, Wachstum von Bak
terienkolonien auf dem Geschirr 
zu verhindern, falls es nicht heißem 
Wasser oder Dampf ausgesetzt wird. 

Der Sättigungs- und Nährwert von 
Lebensmitteln hängt sehr stark von 
der psychologischen Einstellung der 
Person, die sie zu sich nimmt, ab. 
Das Austeilen des Essens in den 
Einzelzellen, besonders gekochten 
Essens, ist gewöhnlich wenig appe
titlich, und sehr oft wird 'das Essen 
auf dem Wege von der Küche zur Zel
le kalt.Verzehrt man jahrelang Essen 
dieser Art 'und unter diesen Bedin
gungen in Einsamkeit, so hat dies 
eine verrohende Wirkung auf die 
PersÖnlichkeit und bewirkt, daß 
die Gefangenen Tischsitten und 
richtiges Benehmen anderen Men
schen gegenüber beim Essen an 
einem Tisch vergessen, so daß sie 
zwangsläufig, wenn sie in die freie 
Welt entlassen werden, eine recht 
schwierige Zeit der Wiederanpas
sung durchmachen müssen. 

Andererseits liegt in der Grup
penspeisung kein besonderer V or
teil, falls in den Eßräumen nicht 
eine einigermaßen normale Eß
situation geschaffen wird. Tische 
für 4 bis 8 Personen entsprechen 

27 

.' 
dieser Fordemng am ehesten. I ,~' 
Männeranstalten hat sich: die.selbst-<\: 
bedienung bei der ' Speisenausgabe 
sehr zufriedenstellend bewährt. In 
Frauenanstalten scheint sich die 
Praktik, die Frauen sich in der Be- , 
dienung abwechseln zu lassen,·, 
ebenso gut zu bewähren. 

Es darf natürlich nicht verkannt 
werden, daß die meisten der be- '" 
stehenden Gefängnisse in Deutsch
land gemäß der Grundanschauung 
vom Werte der Einzelhaft gebaut 
sind. Infolgedessen mÜßten erst 
einige recht schwierige praktische 
Probleme in den Anstalten gelöst 
werden, ehe die Gruppenspeisung 
eingeführt werden kann. Dennoch I 

wird empfohlen, daß der Gedanke 
im Prinzip angenommen wird und · 
dafs Einrichtungen für diese nor- ': 
malere Methode der Speisenaus
gabe in allen Arten von Anstalten 
geplant werden. 

Programme für produktive , 
Arbeit 

Akzeptieren wir den Grundsatz, . 
daß die Entwicklung guter Arbeits
gewohnheiten ein wesentlicher Be- • 
standteil des Rehabilitierungspro- " 
zesses ist, so müssen wir produk
tive Arbeit beschaffen, die in die 
Wirtschafts struktur des Landes 
hinein paßt und deren Beschaffen
heit und Art dem Gefangenen 
Respekt abgewinnt. Zusätzlich zu 
der Förderung seiner Arbeitsge
wohnheiten sollte in dem Gefan
genen das Gefühl dafür geweckt 
werden, dafs er immerhin verant
wortlich dafür ist, dazu beizutragen, 
daß die Kosten seines Gefängnis-



aufenthaltes reduziert werden. Diese 
produktiven Unternehmen weisen 
gewöhnlich drei Formen auf: 

Allgemeine Hauswirtschaft und 
laufende Unterhaltungsarbeiten. 
Landwirtschaftliche Produktion. 
Handwerkliche und industrielle 
Produktion. 

Die Unterhaltungsarbeiten und 
die hauswirtschaftlichen Funktio
nen verstehen sich von selbst und 
scheinen in normaler und befrie
digender Weise erledigt zu werden. 

Nahrung für 
dieser Anstalten 
könnte. 

den Gebrauch 
erzeugt werden 

Die Erfahrung hat bewiesen, 
da6 es möglich ist, 20 bis 30 0/ 0 
der ~elegung eines Gefängnisses 
bei voller Sicherheit au6erhalb der 
Grenzen der Sicherungsumwehrung 
der grö6eren Anstalten zu be
schäftigen, vorausgesetzt, es besteht 
ein sorgfältiges Klassifizierungs
programm. Diese Zahl dürfte mehr 
als genug Arbeiter für die Versor
gung eines solchen landwirtschaft
lichen Programmes bereitstell~n. 

Handwerkliche 
und industrielle Produktion 

Ohne ein gründlicheres Ver
ständnis der deutschen Volkswirt
schaft und der Haltung der 
öffentlichen Meinung gegenüber 
der Verwendung von Gefange
nenarbeit ist es für den Verfasser 
schwierig, diesen Teil des Pro
gramms zu beurteilen. Dement
sprechend beschränkt sich die 
Erörterung dieses Punktes auf 
einige wenige Vorschläge, die sich 
für die deutsche Situation als 
durchführbar erweisen können oder 
auch nicht. 

In diesem Bericht ist bereits 
der Vorschlag gemacht worden, 
da6 der Revision der finanziellen 
und administrativen Struktur der 
Betriebs- und Werkstättentätigkeit 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
werden sollte. Es wurde beobach
tet, da6 in vielen Anstalten die 
Werkstätten ungewöhnlich klein 
sind: es arbeiten 8 oder 10 In-

Dagegen ist die landwirtschaft
liche Produktion in keinem der 
Länder in dem Ausma6 entwickelt 
worden, wie es der Verfasser 
für wünschenswert hielte. Das 
soll nicht hei6en, da6 hier nicht 
einige recht gute Arbeit geleistet 
wird, ilondern vielmehr, da6 es 
sogar in Ländern wie Württem
berg- Baden und Bayern noch mehr 
davon geben könnte. Die Min
destaufgabe sollte sein, genügend 
Vieh, Maschinen, Land und Ge
bäude in jedem Gefängnissystem 
zu beschaffen, um die meisten 
Nahrungsmittel für das Vieh und 
alles Frischobst und Gemüse für 
den Verbrauch im Gefängnis zu 
liefern. Darüber hinaus sollten 
genügend Milchvieh und Schweine 
gehalten werden, um alle Milch 
und genügend · Schweinefleisch 
für die Verpftegung zu liefern. 
Die Genügelzucht wäre abhängig 
von dem Anteil von Hühnern 
und Eiern an der Verpftegung. 
Liegen die Gefängnisse in der Nähe 
anderer öffentlicher Anstalten, wie 
z. B. Irrenhäusern, sollte auch über
legt werden, ob nicht zusätzliche 

. sassen unter einem Werkmeister. 
Zwar war das nicht in jeder Werk-
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statt und jeder Anstalt so, aber 
es schien doch die allgemeine Re
gel zu bilden. Das Verhältnis 
zwischen der Zahl der Aufsicht· 
führenden und der gefangenen 
Arbeiter dürfte doch recht ungünstig 
sein, und man könnte wohl mehr 
Gedanken der Planung gröJ3erer 
Werkstätten schenken, . in denen 
ein Werkmeister eine gröJ3ere 
Anzahl von Insassen, etwa je 16 
oder 25, beaufsichtigt. 

Es wurde auch beobachtet, daJ3 
ein sehr groJ3er Teil der produk
tiven Arbeit mit der Hand aus
geführt wurde, und daJ3 selbst in 
den Werkstätten, in denen Ma
schinen zur Verfügung standen, 
immer noch vorwiegend die Me· 
thoden der handwerklichen Her· 
stellung und keine modeme FlieJ3-
band produktion wie in Fabriken 
angewendet werden. Auch hier 
gab es einige wenige Ausnahmen 
von der Regel, aber es dürfte 
doch wichtig sein, wenn in allen 
Ländern mehr Aufmerksamkeit 
der Entwicklung von F'abrikme
thoden als der von handwerklichen 
Methoden geschenkt würde, zu
mindest in jenen Unternehmen, 
in denen der gleiche Gegenstand 
laufend hergestellt wird, die es also 
gestatten würden, FlieJ3bandmetho
den anzuwenden, was die Pro
duktivität sowohl der Arbeiter wie 
der Maschinen stark erhöhen 
würde. Die beste Gelegenheit 
zur Anwendung derartiger Produk· 
tionsmethoden kann in der Her
stellung von Kleidung gefunden 
werden. 

Dieser Übergang zu industrieller 
Produktion wird in den Anstalten 
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eine stärkere Spezialisierung der 
Produktion notwendig machen. So 
wurde z. B. von dem Leiter eines 
Frauengefängnisses in einer Lei· 
terkonferenz vorgeschlagen, alle 
Männerhemden in der Frauen
anstalt und alle Hosen und ähn
lichen Kleidungsstücke in einer der 
Männeranstalten herstellen zu las
sen. Das ist ein Beispiel für 
eine Art der Organisation, die 
notwendig wird, wenn modeme 
Produktionsmethoden gefördert 
werden sollen. 

Hält man sich vor Augen, daJ3 
es in jedem Land groJ3e praktische 
Schwierigkeiten bei der Inangriff· 
nahme eines solchen Programmes 
gibt, so könnte wiederum die Frage 
geprüft werden, ob nicht einige 
aneinandergrenzende Läpder in 
weiterer Zusammenarbeit Waren 
von Land zu Land austauschen. 

In der ganzen Welt unterliegt 
die industrielle Produktion raschen 
Fortschritten und Änderungen. 
Soll Gefangenenarbeit gewinnbrin
gend angewendet werden, müssen 
die Herstellungsmethoden im Ge
fängnis mit denen der freien 
Wirtschaft. Schritt halten. Infolge
dessen sollte es für jeden Land
direktor für das Gefängniswesen 
von Interesse sein, in seinem Stab 
irgendeinen Fachmann zu haben, 
der verantwortlich dafür gemacht 
wird, über neue fortschrittliche 
Methoden in der freien Industrie 
stets vollkommen orientiert zu sein. 

In den deutschen Gefängnissen 
gibt es zwei Arten der Beschäf
tigung von Gefangenen, die in den 
meisten amerikanischen Staaten 
schon vor mehreren lahren als 

* 



:ungesetzlich erklärt worden sind. 
Der erste ist das Vertragssystem, 
nach dem ein Privatunternehmer 
Rohmaterial, Geräte und Aufsicht 
liefert und das Gefängnis die Ar
beitskraft stellt. Dem Gefängnis 
wird für die Fertigwaren eine ver-

, . einbarte Summe bezahlt. Dieses 
System ist vieHältigem Mißbrauch 
ausgesetzt, wie z. B. durch uner
laubte Zusammenarbeit zwischen 
Vertrags6rmen und Gefängnisbe
amten. Es ermöglicht aUßerdem 
nicht nur dem Staat, sondern auch 
Privatpersonen, auf Kosten der 
Gefangenen, die bei dieser Ver
einbarung nichts zu bestimmen 
haben, Profite zu erzielen. 

Die zweite Art einer Beschäf
tigung von Gefangenen ist dem 

Vertragssystem insofern ähnlich, 
als Privatpersonen auf Kosten des 
Gefangenen pr06tieren können. 
Dieses System schließt eine Ver
einbarung in sich, nach der ein
zelne Gefangene oder Gruppen 
von Gefangenen von der Gefäng
nisbehörde an private Bauern oder 
andere private Arbeitgeber auf 
Tagelohnbasis ausgeliehen werden. 
Auch dieses System birgt dieselben 
Möglichkeiten zum Mißbrauch in 
sich wie das Vertragssystem. 

Es wird empfohlen, daß diese 
bei den Methoden, Gefangene zu 
beschäftigen, allmählich einge
schränkt und durch stärkere Pro
duktion für den unmittelbaren 
staatlichen Gebrauch ersetzt wer
den. 

Zusauenfassung der Empfehlungen und Scldufifolgeregen 
1. Die Revision des deutschen 

Strafgesetzbuches sollte so schnell 
wie möglich gefördert werden, und 
erfahrene Fachleute aus dem Straf
vollzug sollten an dieser Arbeit 
teilnehmen. Bei den vorzuneh
menden Änderungen, insbesondere 
bei den gesetzlichen Regelungen, 
die als Schutzmaßnahmen gegen 
die Mißachtung der Rechte des 
Angeklag~en ergriffen werden, 
sollte man die Erfahrungen der 
demokratischen Regierungen reich- . 
lieh auswerten. 

2. Der Bonner Regierung wird 
die Anerkennung dafür ausge· 
sprochen, dau sie ein Experiment 
zur Verwendung der Probation 
für jugendliche Rechtsbrecher un
terstützt. Es wird empfohlen, dies 
Experiment auf ausgewählte er· 
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wachsene Erstbestrafte zum frfihest· 
möglichen Termin auszudehnen. 

3. Es wird empfohlen, das Bon
ner Probationexperiment in der 
Weise auszudehnen, daß ein über
blick über 1000 bis 2000 Ge
fangene, die auf gut Glück her
ausgegriffeu werden, gewonnen 
wird, um festzustellen, welcher 
Prozentsatz dieser Personen unter 
Probation-überwachung hätte ge
stellt werden können, ohne daß 
die öffentliche Wohlfahrt gefähr
det würde. 

4. Die Einführung irgendeiner 
Form der nachgehenden Einzelfall
überwachung für strafentlassene 
Gefangene wird empfohlen. In die
sem Zusammenhang sollte dem 
ausgedehnteren Gebrauch unbe
stimmterVerurteilungund derüber-



nahme bedingter Strafentlassung 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

5. Der gesamte Urteilsvorgang 
sollte überprüft werden, insbeson
dere im Hinblick auf solche Prak
tiken wie die Urteilsannahme 
durch den Angeklagten und den 
künstlichen Unterschied zwischen 
Gefängnis- und Zuchthausurteilen. 

6. Es wird empfohlen, daß Po
lizei-, Staatsanwaltschafts- und Ge
fängnisfunktionen:uriterhalb des Mi
nisteriums völlig getrennt werden. 
Es ist von besonderer Wichtigkeit, 
dafi der Generalstaatsanwalt und 
der Landdirektor für das Gefäng
niswesen innerhalb des Justizmi
nisteriums voneinander unabhän
gig sind. 

7. Das Gefängniswesen jedes 
Landes sollte verwaltungsmäBig 
unabhängig sein, wobei alle Richt
linien und Anordnungen vom 
Landdirektor an seine Anstalts
leiter ausgehen und von da zu den 
untergeordneten Beamten und 
Funktionären. 

8. Den Landdirektoren für das 
Gefängniswesen sollte gestattet 
sein, mit den Landtagsausschüssen 
unmittelbar zugunsten ihrer Haus
haltpläne und anderer gesetzge
berischer Probleme zu diskutieren. 

9. Von den Leitern des deut
schen Gefängniswesens sollte jetzt 
eine organisierte und vereinte An
strengung gemacht werden, um 
langfristige Pläne für die zukünf
tige Entwicklung des Strafvollzugs 
in ganz Westdeutschland aufzu
stellen. 

10. Es sollte aus den Leitern 
und Mitarbeitern des Strafvollzugs 
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in Deutschland ein freiwilliger 
Verband gegründet werden zum 
Zwecke des Gedankenaustausches 
und der Ausarbeitung und Ver
öffentlichung der Grundprinzipien, 
auf denen die Programme der Zu
kunft basieren. 

11. Besondere überlegung soll
te der Planung der zukünftigen 
Gefängnisgebäude gewidmet wer
den. Das ist ein Objekt, das vom 
Standpunkt des Studiums und der 
Aufstellung empfehlenswerter Stan
dards der Aufmerksamkeit der 
Bundesregierung würdig ist. 

12. Im Stabe des Landdirektors 
für das Gefängniswesen sollten im 
Minimum folgende Spezialisten 
verfügbar sein: ein stellvertreten
der Direktor und Personalchef 
(Hauptreferent) ; ein Beamter für 
die Finanzen mit den erforder
lichen Assistenten; ein Personal
fachmann; ein leitender Medizinal
beamter; ein Ernährungsfachmann ; 
ein Beamter für Arbeitsbetriebe; 
ein Beamter für Klassifikation und 
Gefangenenfürsorge ; ein Beamter 
für Gefangenenbildung ; ein Inge
nieur für die Unterhaltungsarbei
ten an Gebäuden und Einrichtun
gen und ein Beamter für die all
gemeine Aufsicht über die An
stalten. 

13. In jedem der Länder sollte 
ein Zentralbüro für Kriminalsta
tistik eingerichtet werden, und 
schließlich ist ein Bundesbüro in 
der Bundeshauptstadt · erwünscht. 

14. Jeder Landdirektor sollte 
in der Handhabung der ~onds, 
die für die Gefängnisse bewilligt 
werden, soviel Freiheit haben, wie 



es die allgemeine Finanzpolitik 
seines Landes gestattet. 

15. Änderungen in den Fis
kalgesetzen und Regeln sollten 
erwogen werden, um die Errich
tung eines "revolving fund" für 
die finanzielle Führung der pro
duktiven Gefängnisbetriebe und 
-werkstätten in jedem Land zu 
gestatten. 

16. Es wird empfohlen, das 
gesamte Personalprogramm, soweit 
es das Gefängniswesen betrifft, 
einer sorgfältigen Untersuchung 
durch Personalfachleute zu unter
werfen. Besondere Aufmerksam
keit sollte bei einer derartigen 
Untersuchung der Qualifikationen 
der Neueinzustellenden, den Ge
hältern, der Beförderungsmöglich
keiten, der Förderung von Leitern, 
der Angestelltenschulung, der Pen
sionierung und der administrativen 
Verwendung der Angestellten ge
widmet werden. 

17. In den meisten Anstalten 
bedarf die Verwendung der Case
work-Methode für die Klassifika
tion noch eines weiteren Ausbaus 
durch die Einstellung von mehr 
fachlich geschultem Personal. 

18. Die Organisation für die 
Berufsausbildung schien grund
sätzlich gesund zu sein, aber es 
wird empfohlen, daJi bei den 
handwerklichen Schulungsmöglich
keiten so bald wie möglich gröJiere 
Abwechslung vorgesehen wird. 

19. In allen Ländern werden 
mehr Raum für Schulzimmer und 
mehr qualifizierte Lehrer gebraucht. 

20. Es wird vorgeschlagen, daJi 
in wenigstens einer der lugend-
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anstalten ein Unterrichtsexperiment 
begonnen wird, wobei versucht 
werden kann, die Wirksamkeit 
eines jeden bekannten Weges zur 
Umerziehung von Straffälligen zu 
demonstrieren. Dies wäre ein 
Projekt, das der Aufmerksamkeit 
der Bundesregierung würdig er
schiene. 

21. Die Weiterentwicklung zen
traler Krankenanstalten . zur Be
handlung chronisch kranker Ge
fangener, die sowohl an seelischen 
wie an körperlichen Störungen 
leiden, wird empfohlen. 

22. Die Förderung und groß
zügige Unterstützung der Gefäng
nisbüchereien wird dringend emp
fohlen. 

23. In den meisten Anstalten 
sollte die geplante Freizeitgestal
tung, die auf Persönlichkeits- und 
Chara~terentwicklung abzielt, aus
gedehnt werden. 

24. Die religiösen Programme 
könnten dadurch lebendiger ge
staltet werden, daß man die Unter
stützung und das persönliche In
teresse hochstehender Kirchen
führer für das Programm zu ge
winnen versucht. Auch die Vor
bereitung eines Handbuches für 
Anstaltspfarrer könnte sich als 
wertvoll erweisen. . 

25. Die Regeln und Praktiken 
betreffs der Besuchs- und Korre
spondenzprivilegien sollten über
prüft werden im Hinblick darauf, 
daß sie zu positiven Zwecken der 
Rehabilitation verwendet werden 
können. 

26. Um dem Bedürfnis nach 
Gruppenschulung entgegenzukom-



men, sollte der Organisation ·von 
Gefangenenräten, von freiwilligen 
Diskussionsgruppen und von kul
turellen und Freizeit-Klubs Auf
merksamkeit gewidmet werden. 

27. Gruppenspeisung von Ge
fangenen unter gewöhnlichen Ei
saalhedingungen sollte in all den
jenigen Gefängnissen eingerichtet 
werden, in denen dies nicht schon 
geschehen ist. 

28. Wo immer durchführbar, 
sollte die landwirtschaftliche Pro
duktion von Nahrungsmitteln für 
Gefängnisgebrauch sobald wie mög
lich ausgedehnt werden. 

29. Die produktiven Werkstätten 
sollten daraufhin geprüft werden, 
ob nicht Produktionsmethoden, die 
den besten modernen Praktiken 
in der Industrie besser entsprechen, 
eingeführt werden können. Es 
wird mehr staatliche und weniger 
private Verwendung von Gefan
genenarbeit empfohlen. 

30. In jedem Land sollte ein 
langfristiger Plan für einen Zeit
raum von wenigstens 25 Jahren 
bezüglich der "Pensionierung" 
und des Umbaus alter Gefangnis
bauten, sowie für den Bau neuer 
Anstalten aufgestellt werden. 

31. Wo immer es möglich ist, 
sollte die wissenschaftliche For
schung bezüglich der Techniken 
der Behandlung und Verhütung 
menschlicher Verhaltens störungen 
unterstützt und ermutigt werden. 

32. Da sich in der ganzen Welt 
eine Änderung der Haltung in 

. bezug auf die Behandlung von 
Straffälligen vollzieht, fällt den im 
Strafvollzug Beschäftigten eine ganz 
besondere Verantwortung für 
die Entwicklung von Methoden 
zur Erziehung der Öffentlichkeit 
zu. Diese Auffassung wird gerade 
zum jetzigen Zeitpunkt der beson
deren Beachtung durch die deut
schen Strafvollzugsfachleute emp
fohlen. 

NEUERSCHEINUNG: 
Unter dem Protektorat des Regierenden Bürgermeuters 1I0n Berlin, Professor 

Dr. Ernst Reuter, er8Cheint lIeit Oktober 1951 die Zeitschrift "Soziale Arbeit". An 
der Herausgabe und Mitarbeit sind majigebende Persönlichkeiten auf dem Gebiet 
der Sozialpolitik und der Wohlfahrtspflege beteiligt. 

Die Zeitschrift nimmt zu allen eiruchlägigenFragen des Sozial- und Wohlfahrts
wesens wie lugendwohlfahrt, Gesundheitswesen,lIozialeAusbildung undBerufsfragen, 
Betrieb,für,orge, Probleme der lugendkriminalität, Einführung der Probation 
(bedingte Strafaussetzung mit Bewährungshilfe) in Deutschland usw.laufend Stellung. 
Bei einem Umfang 1I0n 48 Seiten ist die Bezugsgebühr bei monatlichem Er8Cheinen 
vierteljährlich DM 4,50. Die Zeit,chrift kann durch den Buchhandel, die Po,tanstalten 
und den Verlag (Verlag für Rechtswissenschaft. vorm. Franz Vahlen G. m. b.l' .• 
Berlin.Lichterfelde-West. Malvenstr. 12) bezogen werden. 
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Bo:runterricht - Besserungsanstalt für männliche junge Gefangene -
Chino, Kalifomien, USA. 

Schreibmaschinen unterricht - Besserungsanstalt für männliche junge Gefangene -
Lancaster, Kalifornien, USA. {Beachten Sie die weibliche Lehrkraft.} 

34 



Sportplatz - Staat&gefängnis St. Quenrin, Kalifomien, USA. 

<;efanf(enenbeirat - Beslcrungsanltalt für männliche junge Gefangene - Chino, 
Kalifomien, USA. (Der Vorsitzende in der Mitte des Bildes ist ein Gefangener 

Der Direktor der Anstalt sitzt. links neben dem schwaTzen Gefangenen.) 
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Leitfaden 
zur Untersuchung der Länder-Gefängniswesen 

der US-Zone 

I. Aufbau der Verwaltung 
1. Quellen der legislativen Gewalt: 

Bundesverfassung 
Landesverfassung 
Satzungen 
Anordnungen der dem Direktor für das Gefängniswesen des 
Landes übergeordneten Behörden. 

2. Organisationsplan der Verwaltung (einschließlich des Justizministers). 
3. Verhältnis zu richtunggebenden, jedoch gleichgestellten Dienststellen 

der Landesregierung. 
(Finanzwesen - Personalwesen - Öffentliche Arbeiten -
Generalstaatsanwalt - und andere). 

4. Beziehungen zwischen dem Direktor für das Gefängniswesen des 
Landes und der Legislative (vor allem Staatshaushalts-Ausschüsse). 

5. Interner Aufbau der Behörde des Direktors für das Gefängnisweseu 
Stellvertreter (einer oder mehrere) 
Funktionen der einzelnen Dienststellen und Verteilung der 
Dienststellenleiter: 

a) Finanzwesen 
b) Personalwesen 
c) Arbeitsangelegenheiten (gewerbliche Betriebe, Landwirt-

schaft, Arbeitslager, Basteln) 
d) Ernährung und Bekleidung 
e) Klassifizierung 
f) Unterrichtswesen und Büchereien 
g) Freizeitgestaltung und Betätigungsgebiete der Gefangenen 
h) Religiöse Betreuung 
i ) Verwahrung und Anstaltsdisziplin 
j) Ärztliche Betreuung und gesundheitliche Einrichtungen 
k) Soziale Betreuung einschließlich Entlassungsverfahren 
I) Registratur und Statistik 

m) Post und Besuch 
n) Instandhaltung der Haftanstalten 
0) Einhaltung der Vorschriften, Bestimmungen und der 

allgemeinen Anordnungen und Richtlinien. 
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11. Finanzieller Unterhalt und fiskalische Überwachung 
1. Geldquellen: 

Gesetzliche Zuteilungen 
Beihilfen und Spenden 
Zinsen aus Eigengeld-Einlagen 
Erträge aus örtlicher Produktion 
Betriebskapitalgewinne ("revolving fund") 
Sonstiges Einkommen 

2. überwachung durch die zentrale Zahlstelle: 
Erstellung des Haushaltsplaues 
Vor -Revisionen 
Nach-Revisionen 
Zentraler Einkauf 
sonstigeKontrollen(gewerblicheDienstleistungenderGefangenen) 

3. Sonstige Beschränkungen der Amtsbefugnisse des Direktors für 
das Gefängniswesen bezüglich der Verwendung von Geldern nach 
freiem Ermessen 

(innerhalb des Ministeriums, oder durch andere Stellen, wie 
z. B. Ausschüsse für Angelegenheiten des Öffentlichen Dienstes 
oder Amt für Öffentliche Arbeiten) 

4. Augenblickliche Betriebskosten: 
jährliche Gesamtkosten pro Kopf des Gefangenen 
Emährungskosten pro Tag 
Kostenanteil an der zentralen Verwaltung (in 0/0) 

sonstige bedeutende Kostenanteile der einzelnen Anstalten. 

III. Personal·Verwaltung, Normen und Verfahren 

1. Verhältniszahl von Personal zu Insassen 

2. Arbeitsstunden und Arbeitsbedingungen : 
Tageseinteilung, Wochen einteilung, Uniformen, Unterbrh1;gung, 
Verpßegung, Kantinen -Vergünstigungen. 

3. Gehälter und Löhne 

4. Anwerbung von Personal 

5. Beförderung, Dienstverhältnis *), Pensionierung 

6. Verhältnis des Personals zur Anstaltsleitung 
(Gewerkschaften, Personal-Disziplin, Mitbestimmungsrecht / 
Betriebsrat) 

7. Personal-Ausbildung - Aufbau und Stoff. 

*) d. h., da. Recht, eine Stellung auf Grund fachlicher Eignnng (z. B. bei Regierung.w~d", · l ) 
weiter innehalten zu dürfen und aus ihr nur aus vertretharen Gründen entlassen werden zu l ö n a Lll. 
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IV. Programme zur Rehabilitierung des Strafgefangenen 

1. Strafmethoden und Entlassungsverfahren: 

Strafarten 
Strafverkürzungen für gute Führung 
Bedingte Entlassungen 
Begnadigungen und . Strafumwandlungen 
Gesetze über Gewohnheitsverbrecher (Sicherungsverwahrung) 
Überwachung der einzelnen Gefangenen nach ihrer Entlassung . 

.2. Klassifiz ieru ng: 
kr~- Handbuch über Grundsätze und Verfahren ' 

Aufnahme-Verfahren 
Erstellung von Einzel-Akten bei Aufnahme 
Klassifizierungs-Ausschuli 
Laufende Ergänzung der Einzelakten der Anstalt 
Reklassifizierungsverfahren 

3. Disziplin: 
Grundsätzliche Auffassung: positive oder negative Disziplinar
gewalt - Einzelperson . oder Kommission 
Hausstrafen (geringere und schwerere) 
Grundsätzliche Begrenzungen von Hausstrafen 

4_ Arbeitsprogramme: 
Gewerbliche Betriebe 
Bastelarbeiten 
Landwirtschaftl. Betriebe . 
Vorhaben der öffentl. Arbeitsverwaltung 
Arbeiten für Vertrags-Firmen 
Sonstige 

5. U n te rr ich t s wes e n (Elementar und Beruflich): 
Beziehungen zum öffentlichen Schulsystem 
Unterrichtsnormen 
Qualifizierung der Unterrichtskräfte 
Raumbeschaffung und Einrichtungsfragen 
Verhältnis der Zeit für Unterrichtszwecke zur Arbeitszeit etc.: 

a) Grundfächer 
b) Allgemeine kulturelle Unterrichtsfächer 
c) Unterricht in Sozialfragen 
d) Berufliche Ausbildung 

Beziehungen zwischen Berufsausbildungsprogrammen und dem 
Lehrlingsausbildungswesen des betreffenden Landes. 
Beschaffung eines Arbeitsplatzes bei Entlassung. 
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6. Ärztliche Betreuung und 'gesundheitliche Einrichtungen:. 
Personal 
Bauliche Einrichtungen wie z. B. Krankenhäuser, Kliniken etc. 
Ausmaß der Anwendung der Psychiatrie 
Mitbestimmung von ärztlichem und psychiatrischem Persona~ 
an der Leitung der Anstalten 
Anstaltsprogramme für öffentliche Gesundheit (Sozialhygiene~ 
überwachung des Ernährungsprogrammes. 

7. Soziale Betreuung: 
Persönliche Wiedereingliederung des Häftlings 
Gefangenen - Einzelberatung 
Gefangenen. Gruppenheratung 
Vor der Entlassung zu erteilende Weisungen 
Beschaffung eines Arbeitsplatzes 
Sonstige Anstalts· und Entlassungsverfahren. 

8. Büchereien: 
Anzahl und Bezugsquelle von Büchern und Magazinen, u~d 
Eignung des Lesematerials 
überwachung und Leitung der Büchereien 
Verleihmethoden 
Haushaltsmittel. 

9. Freizeitgestaltung: 
Organisation und Beaufsichtigung 
Zeitliches Ausmaß der Freizeit . 
Einrichtungen und Geräte für die Freizeitgestaltung 
Betätigungsarten : 

Sport, Gymnastik, Sitzspiele, Laienspielgruppen, 
Film· Vorführungen, u. a. 

Haush'altsmittel. 

10. Religiöse Betreuung: 
Quellen religiöser Betreuung durch Geistliche 
Schulung und Auswahl von Gefängnispfarrern 
Einrichtungen für das religiöse Programm. 

ll. Besuche und Post: 
Grundsätzliche Auffassung über deI'en Gewährung 
Kontrollen und Bedingungen. 

12. Sonstige Betätigungsgebiete der Häftlinge: 
Gefangenen-Beiräte 
Häftlings·Kluhs und Vereine 
Liehlingsbeschäftigungen (;,Steckenpferde") 
Häftlings· Kantinen. 

13. Wissenschaftliche Forschung und Untersuchungen. 
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V. Heranbildung und Erhaltung einer 
fortschrittlichen Leitung: 

1. Programm zur Heranbildung von Personal in Schlüsselstellungen -
durch Beförderung oder NeueinsteIlungen 

2. Berufliche Unabhängigkeit des Personals in Schlüsselstellungen 
3. Ausbildung des leitenden Personals (Veranstaltung von Personal-

besprechungen) 
4. Austausch und Versetzung des leitenden Personals 
5. Dienstverhältnis (siehe unter III - 5) 
6. Pensionierung 

VI. Beziehungen zur und Aufklärung der Öffentlichkeit: 

1. Beratende Ausschüsse 
2. Berater von anderen staatlichen Dienststellen 
~. Berufliche Versammlungen in den Anstalten unter dem gemein

samen Protektorat der Gefängnisleitung 
4. Besichtigungsführungen und Veranstaltung von Zusammenkünften 

durch besondere Gruppen der Bürgerschaft 
5. Öffentliche Vorträge durch Beamte 
6. Insertion von Artikeln in Fachzeitschriften 
7. Veröffentlichung von Sonderberichten in der Tagespresse durch 

Journalisten 
8. Verhältnis zu den Redaktions- und Berichterstatterstäben örtlicher 

Tageszeitungen 
9. Radio- und Nachrichtendienst 

10. Verhältnis zu Mitgliedern des gesetzgebenden Organs der Landes
Regierung 

11. Verhältnis zu Exekutiv-Organen. 

Für gewöhnlidt stehen nimt die Worte in der Gewalt 
des Mensmen, sondern die Mensmen in der Gewalt 
der Worte. 

Hofmann.thal 
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Die Erklärung von Grundsätzen von 1870 
Revidiert und erneut bestätigt durch den 60. JahreskongreJi der 

Amerikanischen Gef"ängnis.Gesellschaft in Louisville, Kentucky 

vom 10. bis 16. Oktober 1930. 

1. Das Verbrechen ist eine Ver-
1etzung der durch das Gesetz auf
erlegten Pflichten, die Anderen 
Schaden zufügt. Verbrecher sind 
Personen, die durch anerkannte 
Gerichte eines Verbrechens über
führt worden sind. Die Bestra
fung ist das Leid, das dem Ver
brecher für das von ihm begangene 
Unrecht zugefügt wird, mit be
sonderem Hinblick darauf, seine 
Umerziehung zu bewirken. 

2. Die von der Gesellschaft dem 
Verbrecher zuerkannte Behandlung 
dient dem Schutze der Gesellschaft. 
Da aber diese Behandlung auf 
den Verbrecher und nicht auf 
das Verbrechen gerichtet ist, sollte 
ihr grofies Ziel seine moralische 
Regeneration sein. Deshalb ist 
das höchste Ziel der Anstalts
ordnung die Umformung von Ver
brechern, nicht die rachsüchtige 
Zufügung von Leid. 

3. Die fortschreitende*) Klassi
fizierung von Verbrechern auf der 
Basis der Persönlichkeitsforschung 
nach einem wohlüberlegten System 
sollte in allen Gefängnissen ein
geführt werden, die den Rahmen 
eines Gerichtsgefängnisses über
schreiten. 

4. Da die Hoffnung ein mäch
tigerer Faktor ist als die Furcht, 

sollte sie zu einer in den Seelen 
der Gefangenen allgegenwärtigen 
Kraft gestaltet werden, und zwar 
mittels eines wohldurchdachten 
und geschickt angewandten Systems 
von Belohnungen für gute Führung, 
Fleifi und Lernfreudigkeit. Be
lohnungen sind mehr als Bestra
fungen wesentliche Bestandteile 
aller guten Gefängnissysteme. 

5. Das Schicksal des Gefangenen 
sollte in vertretbarem Mafie in 
seine eigenen Hände gelegt werden; 
er mufi in solche Verhältnisse 
hineingestellt werden, die ihn in 
die Lage versetzen, durch eigene 
Anstrengungen dauernd seinen 
eigenen Zustand zu verbessern. 
Ein geleiteter Eigennutz mufi hier
bei zu dauernder Mitwirkung 
kommen können. 

6. Die einer Reform der Ge
fängnissysteme in einigen unserer 
Staaten im Wege stehenden Hinder
nisse sind: auf politischen Erwä
gungen beruhende Ernennungen 
und die (daraus resultierende) 
Unbeständigkeit in der Verwaltung 
als Folge des häufigen Personal· 
wechsels. Bevor diese bei den 
Hindernisse nicht beseitigt sind, 
werden die notwendigen Reformen 
unmöglich bleiben. 

*) D. h. die in unregelmlliigen ZeitabatInden wlhrend einer Slrabeit wiederholte und 
aktualisierte Klassifizierung. 

41 



7. Besondere Ausbildung, ebenso 
wie hohe Geistes- und Charakter
gaben, sind die Voraussetzungen 
für einen guten Gefängnis- oder 
Erziehungsbeamten. Erst dann 
wird der staatliche Strafvollzug 
wissenschaftlich, einheitlich und 
erfolgreich werden, wenn er zu 
. der Würde eines Berufsstandes 
emporgehoben wird und wenn 
Männer für ihn ebenso besonders 
ausgebildet werden wie für andere 
Berufe. Die Errichtung von 
Schulen für die Ausbildung von 
Gefängnisleitern und Aufsichts
beamten, gemäß den in Amerika 
und 'in anderen Ländern bereits 
gemachten . Anfängen, sollte in 
allen Teilen der Vereinigten Staaten 
gefördert werden. 

8. Bestimmte Strafen sollten 
durch solche von unbestimmter 
Dauer ersetzt werden. Strafen, 
die nur durch den Zeitpunkt be
grenzt sind, zu welchem eine ein
getretene Besserung ausreichend 
nachgewiesen wird, sollten an die 
Stelle von jenen treten, die ledig
lich nach dem Ablauf von Zeit
spannen bemessen werden. 

9. Von allen erzieherischen 
Mitteln steht die Religion an 
erster Stelle, denn sie ist in ihrem 
Einfluß auf das menschliche Gemüt 
und Leben am mächtigsten von 
allen. 

10. Bildung ist ein ent
scheidender Faktor in der Um
erziehung straffälliger Männer und 
Frauen. Sie sucht das Denken 
zu beschleunigen, die Selbst
achtung zu erwecken, zu höheren 
Zielen anzufeuern und einen ge
sunden Ersatz für niedrige und 
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lasterhafte Amüsements zu bieten. 
Die Gestaltung der Freizeit wird 
als wesentlicher Bestandteil der 
Bildung angesehen. Man hat die 
Erkenntnis gewonnen, daß Frei
zeit· ein unerläßlicher Faktor 
im normalen menschlichen Le· 
ben darstellt. Dieser Grnndsatz 
findet jetzt aufrichtige Billigung 
durch Gefängnisleiter. Bildung 
im weitesten Sinne ist demnach 
eine Angelegenheit von höchster 
Bedeutung für Gefängnisse. 

11. Um die Besserung inhaftier· 
ter Verbrecher herbeizuführen, 
genügt nicht der aufrichtige Wunsch 
und die entsprechende Absicht. 
sondern die ernsthafte überzeu
gung seitens der Gefängnisbeamten. 
daß die Insassen besserungsfähig 
sind, denn niemand kann ehrlich 
eine Ordnung unterstützen, die 
seinen inneren überzeugungen 
widerspricht, und niemand kann 
ehrlich etwas zu erreichen streben. 
das er in seinem Herzen nicht 
glaubt erreichen zu können. 

12. Soll ein System der Anstalts
ordnung wirklich umerziehend 
wirken, mUß es die Mitarbeit des· 
Gefangenen erwecken. Er soll ja 
gebessert werden; aber wie soll 
das möglich sein, wenn er in 
seinem Ihnern eine feindliche 
Haltung einnimmt? Kein System 
kann auf Erfolg hoffen, das nicht 
diese WilIensharmonie zustande
bringt, soda13 der Gefangene von 
selbst aus sich für das entscheidet, 
was der Beamte für ihn ausgewählt 
hat. Aber zu diesem Zweck mUß 
der Beamte wirklich das Gnte 
für den Gefangenen auswählen 
und der Gefangene mub genügend. 



lange bei seiner einmal getroffe
nen ' Entscheidung bleiben, damit 
das Tugendhafte in ihm zur Ge
wohnheit werden kann. Diese 
Willenseinheit ist eine wesentliche 
Voraussetzung jeder Besserung. 

13. Die Interessen der Gesell
schaft und die des Strafgefangenen 
sind wirklich identisch miteinander; 
dies sollte sich auch in der Praxis 
ausdrücken. Gegenwärtig besteht 
noch ein Kampf zwischen dem 
Verbrechen und den Gesetzen. 
Jede Seite bietet der anderen 
Trotz und in der Regel sind 
freundschaftliche Gefühle und 
Handlungen auf beiden Seiten 
rar. Dies würde anders sein, 
wenn Verbrecher nach ihrer Ver
urteilung' anstatt ausgestoßen zu 
werden, zum Gegenstand grOß
mütiger elterlicher Fürsorge ge
macht würden; mit anderen Wor
ten: wenn man sie zur Tugend 
erzöge und nicht nur zum Leiden 
verurteilte. 

14. Die Selbstachtung des Ge
fangenen sollte bis zum äUßersten 
gepflegt werden und keine An
strengung unterbleiben, ihm seine 
Menschenwürde zurückzugeben. 
Es gibt keinen größeren Fehler 
auf dem Gebiete des Strafvollzugs 
als dessen ausgeklügelte Zufügung 
der Degradierung als Teil der 
Strafe. Solch eine Erniedrigung 
zerstört jede bessere Regung undAb
sicht. Sie zermalmt den Schwachen, 
irritiert den Starken und macht 
alle für Unterordnung und Reform 
unzugänglich. Sie tritt nieder da 
wo wir erheben sollten und ist 
deshalb ebenso unchristlich als 
Prinzip wie unklug als Maßnahme. 
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15. Im Strafvollzug sollte mall 
sich auf moralische Kräfte ver
lassen und so wenig physische 
Gewalt anwenden wie möglich; 
wohldurchdachte überredung.
kunst sollte an die Stelle VOll 
zwangsweiser Zuruckdämmung tre
ten; alles mit dem Ziel, aufrechte' 
und fleißige freie Menschen heran
zuziehen, nicht nur ordentliche 
und folgsame Gefangene. Rohe 
Gewalt kann vielleicht gute Ge
fangene erzeugen, aber gute Bür
ger sind nur mittels moralischer 
Schulung heranzubilden. Um die>
ses letztere Ziel zu erreichen, 
muß man die lebende Seele ge
winnen; für das erstere nur deD 
untätigen und gehorsamen Körper_ 

16. Handwerkliche Ausbildung , 
sollte sowohl höher als auch mehr 
in die Breite entwickelt werdeD 
als das bisher in unseren Anstal
ten der Fall gewesen ist, bzw. im 
Durchschnitt noch immer ist. Ar
beit ist ebenso ein Weg zur Tugend 
wie ein Mittel zum Unterhalt. 
Stete, fleißige, ehrenhafte Arbeit, 
mit angemessener Vergütung für 
den Gefangenen, ist die Grundlage 
jeglichen Erziehungsstrafvollzugs. 
Sie unterstützt nicht nur die Um
erziehung, nein, sie ist unerläi
liche Voraussetzung. Howard 
pflegte zu sagen: "Macht die Men
schen fleißig und sie werden ehr
lich bleiben" - eine Maxime, 
die dieser Kongreß als überaua 
vernünftig und praktisch betrachtet. 

17. Während handwerkliche Ar
beit in Anstalten von größter 
Wichtigkeit und Nützlichkeit für 
den Häftling und in keiner Weise 
von Nachteil für den freien Ar-



heiter ist, betrachten wir das Sys
tem der Gefangenenarbeit für Ver
tragsfirmen gleichermaf3en schädlich 
für die Disziplin und das Finanz- . 
wesen der Anstalt wie für die Um
erziehung des Gefangenen, und 
auch manchmal den Interessen des 
freien Arbeiters abträglich. 

18. Die wertvollsten Teile eines 
wirksamen Gefängnissystems 
das eigentlich strafende Stadium 
der Einzelhaft, das umerziehende 
Stadium der fortschreitenden Klas
sifizierung und das Bewährungs
stadium der Ausbildung - sind ge
wi& in allen Ländern gleicher
maien anwendbar. 

19. Gefängnisse sollten ebenso 
wie Gefangene klassifiziert oder 
8radiert werden, um einen geson
derte Behandlung von Unter
sochungsgefangeneo,Unerziehbaren 
und Gefangenen in anderen Stadien 
moralischer Verderbtheit zu er
möglichen, wie auch getrennte 
Anstalten für Frauen und für 
Straffällige jüngerer Altersklassen 
zo errichten. 

20. Es ist die Meinung dieses 
Kongresses, da& wiederholte Kurz
strafen für geringere Rechtsbrecher 
schlimmer als nutzlos sind; daf3 
sie tatsächlich eher zu Gesetzes
übertretungen ermutigen als davon 
abhalten. Umerziehung ist eine 
l<'rage der Zeit; und eine wohl
wollende Berücksichtigung des 
Goten in dem Verbrecher selbst 
wie auch des Schutzbedürf
nisses der Gesellschaft macht es 
notwendig, da& seine Strafe lang 
genug sein mUß, um diesen Um-

erziehungsproze& zu einem Erfolg 
werden zu lassen. 

21. Vorbeugungsma&nahmen in 
der Fürsorge nnd Behandlung von 
"Sorgenkindern" (problem-child
ren), die zwar noch nicht straffällig 
geworden, aber in Gefahr sind, es 
zu werden, sind das eigentliche 
erfolgversprechende Gebiet, auf 
welchem man sich um die Ver
hütung des Verbrechens bemühen 
sollte. 

22. Systematischere und um
fassendere Methoden sollten zur 
Anwendung gelangen, um entlas
sene Strafgefangene zu beschützen, 
indem man ihnen Arbeitsmöglich
keiten vermittelt und sie dazu 
ermutigt, ihre guten Charakter
eigenschaften zu stärken und ihre 
verlorene Stellung in der Gesell
schaft wiederzugewinnen. DerStaat 
hat nicht seine ganze Pflicht gegen
über dem Verbrecher erfüllt, wenn 
er ihn bestraft hat, nicht einmal 
dann, wenn er ihn umerzogen 
hat. Nachdem er ihn aufgerichtet 
hat, hat er , die Pflicht, ihm bei
zustehen 'und ihn aufrecht zu 
halten. U~d mit diesem Zweck 
im Auge wäre es sehr wünschens
wert, wenn private Gefängnis
vereine auf Landesebene gegründet 
würden, die auf diesem Gebiete 
zusammenarbeiten würden. 

23. Die erfolgreiche Ausbreitung 
des Verbrechens erfordert die Zu
sammenarbeit zwischen "Hinter
männern" (promoters) und .,Aus
führenden" (operatives). Es gibt 
zwei leicht zu definierende Klassen, 
die sich verbrecherisch betätigen: 



man kann sie die kriminellen An
stifter und die Handlanger nennen. 
Es leuchtet ein, dafi eine wirksamere 
Bekämpfung des Verbrechens er
reicht werden kann, indem man 
gegen diese Anstifter als eine 
Klasse vorgeht, und weniger gegen 
jeden einzelnen ihrer Handlanger. 
Dieser zweifache Kampf sollte mit 
aller Energie vorangetrieben wer
de~ da von ihm in bezug auf 
verhütende Rechtspflege die besten 
Ergebnisse mit gutem Grunde 
erhofft werden können. 

24. Da die persönliche Freiheit 
das rechtmäJiige Erbgut eines 
jeden Menschen ist, ist dieser 
Kongrefi der Auffassung, dafi der 
Staat, falls er einen Menschen 
dieses Rechts beraubt und ihn 
einer Strafhaft unterworfen hat, 
80bald einwandfreie Beweise eines 
Irrtum8 vorliegen, eine angemes
sene Entschädigung für solch eine' 
unberechtigte Inhaftierung zahlen 
sollte. 

25. Geistesstörungen betreffen 
eine Frage von lebenswichtigem 
Interesse für die Gesellschaft und 
die Tatsachen weisen darauf hin, 
daJ3 unsere Gesetze, die sich mit 
dem Zusammenhang zwischen 
Geistesstörungen und Verbrechen 
befassen, einer Revision bedürfen, 
um sie in eine vollkommenere 
'Übereinstimmung mit den For
derungen der Vernunft, der Ge. 
rechtigkeit und der Menschlichkeit 
zu bringen, sodafi, wenn Geistes
störung als Hinderungsgrund einer 
Verurteilung geltend gemacht wird, 
die Untersuchung mit gröfierer 
Einsicht, Würde und Gerechtigkeit 
geführt, die kriminelle Verant-

wortlichkeit mit gröfierer Sidaer
heit festgestellt, die Bestrafung 
des gesunden Verbrechers mit mehr 
Gewifiheit sichergestellt und die 
Einschränkungen für den Kranken 
gleichzeitig wirksamer und auda 
menschlicher gestaltet werden 
können. 

26. Während dieser Kongrefi 
.gewifi nicht den verurteilten Ver
brecher vor der gerechten Strafe. 
für seine Missetaten schützen will, 
klagt er die Gesellschaft selbst 
an, in nicht geringem Mabe für 
den Einbruch in ihre Rechte und 
für den Kampf gegen ihre In
teressen verantwortlich zu sein, 
wie sie von Verbrecherkreisen 
praktiziert werden. Unternimmt 
die Gesellschaft wirklich alle 
Schritte, die sie leicht unternehmen 
könnte, um diejenigen Verhältnisse 
in unserem Gesellschaftsleben, die 
dem Verltrechen Vorschub leisten, 
zu ändern oder wenigstens zu ver
bessern, bzw. wenn nun einmal 
Verbrechen vorkommen, die Nei
gung dazu zu beseitigen, die aus 
eben jenen Verhältnissen. genährt 
wird? Es kann nicht behauptet 
werden. Lassen wir deshalb die 
Gesellschaft diese Frage ernsthaft 
ihrem Gewissen vorlegen und sich 
bemühen, sie in beiden obigen 
Richtungen zu lösen. Man ' sagt 
uns von hoher Warte, dafi Ver
brechen vorkommen müssen, aber 
man ladet besonderen Fluch auf 
diejenigen, durch welche sie vor
kommen. Lafit uns deshalb darauf 
achten, dafi dieser Fluch nicht auf 
unsere Häupter falle. 
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27. Die Ausübung des Gnaden
rechts bei der Begnadigung von 



Verbrechern ist eine praktische 
Frage von ernster Bedeutung wie 
von groier Feinfühligkeit und 
Schwierigkeit. Die Wirkung des 
allzu freien Gebrauchs der Gnaden
befugnis ist die Beeinträchtigung 
der Gewi.6heit, mit der das Ver
brechen seine Strafe finden mu.6, 
und die Ablenkung der Aufmerk
samkeit der Gefangenen von den 
Mitteln, die ihre Besserung her
beiführen sollen. Begnadigungen 
sollten ausgesprochen werden aus 
-einem oder mehreren der folgenden 
Gründe: um Unschuldige zu ent
lassen; um bei der Auferlegung 
der Strafe begangene Fehler zu 
berichtigen;umsolche durch Krank
heitverursachte Leiden zu beenden, 
die die Entlassung aus der Haft 
-erfordern; und um die wirkliche 
Besserung des Gefangenen zu er
leichtern oder zu belohnen. Die 
endgültige Ausübung dieses Rechts 
sollte der Exekutive überlassen 
hleiben und durch sorgfältige Prü
fung des Charakters des Gefan
genen und seiner Führung während 
seiner Straf zeit gesichert werde.n. 
Darüber hinaus ist dieser Kongre.6 
der Auffassung, da.6 Staatsgouver
neure *) in jedem einzelnen Falle 
ihren Legislativen die Gründe für 
die Ausübung ihres Begnadigungs
rechts mitteilen sollten. 

28. Die richtige Länge der Frei
heitsstrafe für eine Ubertretung 
der Gesetze ist eine der verwirrend
sten Fragen der Strafrechtslehre 
überhaupt. Die gegenwärtige au.6er
ordentliche Ungleichheit von Stra
fen für gleiche oder ähnliche 
Vergehen ist eine Quelle dauern-

der Erbitterung unter Gefangenen; 
und unsere Anstaltsdisziplin lei
det infolgedessen darunter. Irgend
ein Gegenmittel mü.6te für dieses 
übel gefunden werden. 

29. Einheitliche Kriminalstati
stiken, von jedem der Staaten 
eingesandt und sachgemä.6 aus
gewertet, sind Voraussetzung dafür, 
um den wirklichen Charakter und 
und die Arbeitsweise unserer Straf
vollzugssysteme darlegen zu kön
nen. Die Sammlung, prüfende 
Gegenüberstellung und Nieder
legung solcher Statistiken in Ta
belleDform wären am besten durch 
das zuständige Bundesbüro durch
zuführen. 

30. Gefängnisarchitektur ist eine 
Angelegenheit von ernster Bedeu
tung. Haftanstalten jeglicher Art 
sollten massive Baulichkeiten sein, 
die durch ihre Gliederung und 
Material dem gediegenen Ge
schmack entsprechen, jedoch we
der kostspielig noch reich verziert 
sind. Wir sind der Meinung, da.6 
im Hinblick auf handwerkliche 
und erzieherische Ziele Bauten 
mittlerer Grö.6e die geeignetsten 
sind. 

31. Die Erbauung, Organisation 
und Führung aller Gefängnisse 
sollten in den Händen des Staates 
liegen; sie sollten eine abgestufte 
Reihe von Erziehungsanstalten bil
den, wobei ihre Anordnung von 
Gesichtspunkten der handwerk
lichen Ausbildung, geistigen Unter
richtung und moralischer Erziehung 
der Insassen geleitet sein sollte. 

32. Als allgemeine Regel sollte 
die Unterhaltung von Strafanstal-

.) Entlprecheod dem Mioisterprlaideoteo eines deutschen Bundeslande •. 
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ten, die über den Rahmen von 
Amtsgerichtsgefängnissell hinaus
gehen, so weit wie möglich aus 
dem Einkommen ihrer Insassen, 
und . mit Mindestkosten für den 
Staat, finanziert werden; nichts
destoweniger sollten als wahre 
Beurteilungskriterien ihrer Ent
wicklung die Schnelligkeit und 
Nachhaltigkeit der aufzuweisenden 
Erziehungserfelge gelten. 

33. Die richtige Anwendung der 
Grundsätze der sanitären Wissen
schaft bei der Errichtung und Anord
nung von Strafanstalten ist ein Punkt 
von lebenswichtiger Bedeutung. Ein 
fähiger und ausreichender ärzt
li<;her Stab ist unerläßlich. Die 
Heizungs- und Lüftungsanlagen 
sollten die besten sein, die man 
kennt; Sonne, Luft und Wasser 
sollten in der ihnen von der Natur 
verliehenen überfülle zur Verfü
gung stehen; die Verpflegung und 
Bekleidung sollte einfach sein, aber 
bekömmlich, bequem und mengen
mäiig ausreichend, jedoch nicht 
üb ertrieben; die Bettstellen, 
Bettrahmen und Bettwäsche, ein
schließlich Laken und Kopfkissen
bezüge, sollten nicht kostspielig, 
aber von anständiger Qualität sein 
und reinlich, gut gelüftet und in
sektenfrei gehalten werden; die 
Hospitalverhältnisse, Medizinlager
räume und chirurgischen Instru
mente sollten ganz so sein, wie es 
die Menschlichkeit erfordert und 
die Wissenschaft ermöglicht. Und 
alle der persönlichen Reinlichkeit 
dienenden Mittel sollten ohne Ein
sebränkungen zur Verfügung stehen. 

34. Probation und Parole ge
hören zu den wichtigsten Faktoren 
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überhaupt in der Rehabilitierung 
von Straffälligen und Verbrechern. 
Probation ist die Entlassung des 
verurteilten Straffälligen, unter 
sachgemäßer Überwachung, ohne 
Einlieferung in eine Strafanstalt. 
Parole ist die bedingte Entlassung, 
des Gefangenen, nachdem er ei
nen Teil seiner Strafe verbüßt hat. 
Die überfüllung unserer Gef'äng
nisse und die verderblichen Aus
wirkungen auf junge und unerfah· 
rene Rechtsbrecher durch schlechte 
Gesellschaft können weitgehend 
durch die Anwendung dieser Mai· 
nahmen herabgemindert werden" 
aber diese beiden Möglichkeiten 
sind wirkungslos, wenn sie nicht 
geschickt von ausgebildeten, f'ähi
gen und gutbezahlten Probation
und Parolebeamten angewendet 
werden. 

35. Wir sind der überzeugung,. 
daß die wirksamste Methode der 
Verbrechenseindämmung in einer 
richtigen Erziehung aller Kinder 
des Staates liegt. Der Unterricht. 
sollte den geistigen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten eines jeden Kin
des Rechnung tragen und sollte
den Charakter, das ausgeglichene
Gefühlsleben und die schöpferi
schen und produktiven Fertigkei
ten jedes Einzelnen zur Entfaltung 
bringen. Unterricht, im weitestea 
Sinne, schließt mehr ein als lee. 
diglich die in den Klassenräumen, 
und Versuchsstätten unserer Lehr
anstalten vermittelte Ausbildung •. 
Er schließt auch die Ausbildung 
zum Staatsbürger ein, die die Ju
gend aus den vielen Umweltsein-· 
flüssen wie Familienleben, Religi
onsunterricht, gesunde Erholung,. 



und den von der Gemeinschaft in 
ihrem öffentlichen Leben gegebe
nen Beispielen erhält. 

36. Als ein Prinzip, das als uner
lä6licheKrönung des Ganzen gelten 
soll, ist es unsere überzeugung, 
da6 kein Gefängnissystem voll
kommen, oder wenigstens im höchst
möglichen Grade erfolgreich, sein 
kann, das nicht über eine Zentral
behörde verfügt, die führend, über
wachend, vereinigend und das Ganze 
belebend das Steuer in ihrer Hand 
hält. Es ist unsere inbrünstige 
Hoffnung, doch noch alle Einzel
abteilungen in jedem Staate in 
einem harmonischen und wirk
"amen System verschmolzen zu 

sehen, dessen Teile sich gegen
seitig ergänzen und unterstützen. 
dessen Ganzes den gleichen Geist 
atmet, die alle die gleichen Ziele 
verfolgen und, wenngleich der 
gleichen Aufsicht unterstehend, 
doch nicht die Vorteile freiwilliger 
Mithilfe und Mitarbeit, wo immer 
sie sich bieten sollten, zu vermissen 
brauchen. 

37. Dieser Kongre6 vertritt die 
Meinung, da', sowohl in der offi
ziellen Verwaltung eines solchen 
Systems wie auch in der freiwilligen 
Mitarbeit von Bürgern in ihm, die 
Dienste der Frauen mit ausge
zeichnetem Erfolg in Anspruch 
genommen werden können. 

Frauengefängnis - Maryland, USA. 
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Gefangenenarbeit 
ist eine öffentliche Angelegenheit 

Die "New York Times" gehört 
zu den führenden Zeitungen in 
den Vereinigten Staaten. In ihrer 
Ausgabe vom 3. November 1951 
bespricht sie in einem Leitartikel 
einen Plan zur Verwendung von 
Gefangenenarbeit für die Vertei
digungsanstrengungen Amerikas 
unter dem Titel: 

~,GefIDgnlsse und Verteidigung" 
"In bezug auf unsere Vertei

digungsanstrengungen bieten un
sere Gefängnisse besondere Mög
lichkeiten. Auf seiner Jahresver
sammlung in Mississippi ' wies der 
von der Amerikanischen Gefängnis
gesellschaft einberufene 81. Straf
vollzugskongre6 darauf hin, du 
die Mehrheit der Männer und 
Frauen in unseren Strafanstalten 
gute Verwendung in der Produk
tion von Verteidigungsgütern finden 
könnten. Sachverständige sagten 
voraus, da6 die Staatlichen Ge
fängnis - Industrien jährlich für 
etwa 200 Millionen Dollar Waren 
für das Verteidigungs programm 
liefern könnten. 

Dies würde nicht nur der Nation 
helfen, eine überlegung, die in 
einem solchen Notstand an erster 
Stelle stehen mu6. Es würde 
aber auch den Gefangenen helfen, 
von denen viele sich wieder als 
nützliche Menschen fühlen könnten, 
ein Faktor, der ein wichtiger Be
standteil eines jeden Rehabilitie
rungsprogrammes ist. Sachverstän-

dige erklären, da6, au6er dem 
notwendigen Aufsichtspersonal, in 
500 vollausgerüsteten Gefängnis
betrieben etwa 30 000 Gefangene 
zum Einsatz bereitstehen." 

Hier . ist ein sehr schönes und 
interessantes Beispiel dafür, wie 
in Amerika Gefängnisangelegen
heiten und Gefangenenarbeit zum 
Gegenstand des Interesses und der 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
gemacht werden; in den Vereinig
ten Staaten dient jede Gefangenen
arbeit der Öffentlichkeit; es ist 
sogar gesetzlich vorgeschrieben, daS 
die Dienste des Gefangenen keinem 
Au6enstehenden, sondern nur 
staatlichen Stellen, zugutekommen 
dürfen. In der Praxis bedeutet 
das, da6 die öffentlichen Verwal
tungen bei der Deckung ihres Be
darfs weitmöglichste Verwendung 
von Produkten der Staatlichen 
Gefängnis-Industrien machen. Als 
logische Folge dieser Verhältnisse 
ist eine weitgehende Publizität zu 

, beobachten, nicht nur deshalb, dafl 
dadurch die Mitarbeit der Öffent
lichkeit angeregt wird, sondern 

. auch deshalb, weil die Nation 
wünscht, darüber aufgeklärt zu 
werden, was zu ihrem eigenen 
Schutze und zur Besserung der
jenigen geschieht, die gegen ihre 
(;esetze versto6en haben, und ob 
ihre Steuergelder zweckdienlich 
verwendet werden. 
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Glauben Sie nicht, da6 dieses 
Beispiel der Nachahmung wert sei? 

r . d. b. 
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Welche Form der Verwaltung ist 
für· einen modernen Strafvollzug erforderlldt? *) 

Von Ministerialrat Hans L e 0 pol d, Direktor des Gefllngnisweseno fnr das Land Bayern. 

Mein ' Referat soU sich auf eine Stellungnahme zu der Frage: 
"Welche Form der Verwaltung 

ist für einen modernen StrafvoUzug erforderlich?" 
erstrecken und mit der Fragestellung auch zugleich beschränken. Ich 
erspare mir deshalb nähere Ausführungen über die Grundsätze eines 
modernen StrafvoUzugs. Ich möchte mir aber doch erlauben, zur Klar
stellung unserer Auffassung über den StrafvoUzug einige grundlegende 
Sätze aus dem Vorwort zur Strafvollzugsordnung fur das Land Bayern 

vom 20. Januar 1949 herauszugreifen und hier zu zitieren. 

I. 
Der Vollzug der Freiheitsstrafe 

besteht in der Entziehung der 
Freiheit, soweit sie in richterlichem 
Urteil ausgesprochen ist. Er dient 
der Sühne für den Miibrauch der 
Freiheit, der Sicherung der Ge
sellschaft und der Bemühung, den 
Gefangenen als ordnungsliebenden 
und rechtschaffenen Menschen wie
der in das freie bürgerliche Leben 
zurückzuführen. 

Diese Aufgabe kann nur erfüllt 
werden, wenn der Strafvollzug 
- unter Wahrung aller Rechte 

, des Gefangenen als Rechtspersön
lichkeit, unter Achtung seiner 
Menschenwürde, seiner Unantast
barkeit an ' Leib und Seele und 
seiner Gewissensfreiheit - aus der 
überzeugu~g von der Notwendig
keit einer Sühneleistung und Wie
dergutmachung durch den Gefan
genen und in der richtigen Erkennt
nis der Verpßichtung gegenüber 
der Gemeinschaft und ihrer Siehe-

rung mit Ernst und Strenge durch
geführt wird. Gleichzeitig müssen 
aber die Einsicht des Gefangenen 
und seine Bereitschaft zur frei
willigen Einordnung in eine soziale 
Gemeinschaft gefördert werden. 

Dem Gefangenen bleiben also 
alle Rechte des Bürgers garantiert, 
soweit er sie nicht durch seine Tat 
nach dem Richterspruch und dem 
Gesetz verwirkt hat. Die Aus
übung dieser Rechte wird lediglich 
überwacht, um zu verhüten, dai 
der Gefangene sie miibraucht, oder 
dan er dadurch den Vollzug seiner 
Freiheitsstrafe gefährdet. 

Eine wohlüberlegte und gründ
lich durchgeführte Klassifizierung 
schützt die Gefangenen vor ver
derblichem Einßufs durch Mitge
fangene und lä6t ihnen ent
sprechend ihren Voraussetzungen 
die Wohltat einer Erziehungs- und 
Ausbildungsförderung angedeihen. 
Durch Fürsorge- und sonstige Mai
nahmen werden vom Gesetz und 

*) Referat, gehalten bei der Strafvollzugsausscbu&.itzung vom 17. 10 bis 19. 10. 1951 in Dli8seldorf. 

Die Erklärung zu die8em Bild finden Sie auf Seite 68 dieser Ausgabe. 
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dem Richterspuch nicht ausge
sprochene und nicht gewollte Fol
gen der Verbül3ung der Freiheits
strafe vermieden. 

11. 
Die Form der Verwaltung, bzw. 

die Organisation des Strafvollzuges 
ist an sich für die Güte und den 
Geist des Strafvollzugs nicht uno 
bedingt wesentlich und könnte 
als eine Frage sekundärer Natur 
angesprochen werden; denn schliefs
lieh weht auch hier "der Geist, 
wo er will". Auf jeden Fall soll 
aber die Form der Verwaltung, 
also die Organisation, die best
mögliche Garantie für die Durch
führung der Grundsätze des Straf
vollzugs bieten und gleichzeitig 
jeden nUr denkbaren und zum 
Teil auch bereits erlebten Mifs· 
brauch des Strafvollzugs für andere 
Zwecke als die Durchführung des 
Richterspruches unter den bereits 
angegebenen Grundsätzen und Zie· 
len vermeiden helfen. Unter die
sem Aspekt erhält die richtige 
Lösung der Frage der Verwaltung 
gleichen Wertrang mit den mate
riellen Rechtsgrundsätzen der 
Rechte und Pflichten von Unter
suChungs- und Strafgefangenen. 

Die Form der Verwaltung für 
einen modernen Strafvollzug ist 
eine Frage diffiziler Natur, die 
unter genauer überprüfung und 
Ahwägung der Einrichtun~en, Er
kenntnisse und Erfahrungen des 
eigenen Landes und anderer Län
der und Staaten, wechselnder Ge
schichtsperioden und Regierungs
formen - so auch des Dritten 
Reichs -, erlassener Urteile und 
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noch schwebender Prozesse einer 
eingehenden Untersuchung und 
überlegung bedarf. Wir Deutsche 
haben Grund, gewissenhaft zu 
prüfen, inwieweit die Verwaltung 
des Strafvollzugs im Dritten Reich 
in der Form der weisunggebun
denen staatsanwaltschaftlichen Be
hörde, die gleichzeitig Herr der 
Strafverfolgung und des Strafvoll
zugs war, bedenkliche Zustände 
und Folgen im Rahmen der 
Durchführung des Strafvollzugs 
und Einbrüche in den Geist und 
die Aufgabe des Gefängniswesens 
nach geheimen Regierungsanwei
sungen ohne jede Möglichkeit 
einer Korrektur einer bis in die 
Spitze selbständigen und verant
wortlichen Strafvollzugsverwaltung 
zuliefs. 

Solche Vergleiche und Erwä
gungen, die im Rahmen dieses 
Referats in eingehender Art nicht 
dargestellt und vorgetragen werden 
können, sind für die Stellungnah
me zu der gestellten Frage durch
geführt und im engeren Kreise 
erörtert worden. Ich darf noch 
bemerken, daß eine Rundfrage bei 
sämtlichen Vorständen der Straf
anstalten und Gerichtsgefängnisse 
in Bayern eine fast 100- prozentige 
übereinstimmung über die Orga
nisationsfrage des Strafvollzugs, 
wie sie hier vorgetragen wird, er
geben hat. Dankenswerterweise hat 
Oberregierungsrat Martin · Bau er, 
der am 1. August d. J. nach einem 
erfahrungsreichen Leben im Dienste 
des Strafvollzugs in Pension ge
gangen ist, gewissermaßen als Fazit 
seiner Erfahrungen auf dem Gebiete 
der Organisation, das vorhandene 



· Material bearbeitet und eine ab
schließende, mit der Auffassung 
des Referenten übereinstimmende 
Stellung zur Frage der für die 
ZukUnft notwendigen Form der 
Verwaltung eines modemen Straf
vollzugs genommen. Ich halte 
mich teilweise an seine Ausfüh. 
rungen. 

IH. 

Bis zum 1. 1. 35 war der Straf
vollzug in Deutschland Aufgabe 
der Länder. Den einzelnen Län
dern oblag die zuständige Aufgabe; 
auf Landesbasis den Strafvollzug 
in eigenen Strafvollzugsordnungen 
zu regeln. Eine für alle Länder 
einheitliche und bindende gesetz
liche Basis für die Grundsätze des 
Strafvollzugs, speziell für den Voll
zug der Untersuchungshaft, der 
Zuchthaus-, Gefängnis- und Haft
strafen, sowie der Sicherungsver
wahrung, bildeten und bilden heute 
noch einige in StGB., in der StPO., 
im GVG. und im JGG. enthaltene 
und zum Teil überholte Gesetzes
bestimmungen. Dazu kommen noch 
einige Grundsätze, die in den Ver
fassungen des Bundes und der Län
der niedergelegt sind. Im Rahmen 
der hier gestellten Frage erübrigt 
es sich, auf diese Bestimmungen 
näher einzugehen, zumal die Form 
der Verwaltung des Strafvollzugs 
von diesen Bestimmungen nicht 
berührt wird. Das Bedürfnis und 
das Verlangen nach einheitliclJ.en 
Grundsätzen des Strafvollzugs im 
Gesamtbereiche Deutschlands be
steht seit längerer Zeit und fand 
den ersten und aussichtsreichsten 
Niederschlag in den "Deutschen 

Gesetzesentwürfen und VorsclJ.rif
ten über den Strafvollzug". 

Der Verein der Deutschen Straf
anstaltsbeamten hatte auf seinen 
Tagungen wiederholt, erstmals 
schon 1874, die Forderung einer 
reichsgesetzlichen Regelung des 
S~ollzuges mit · eingehenden 
Vorschlägen erhoben. 

1879 scheiterte der Entwurf ei
nes Strafvollzugsgesetzes in der 
Hauptsache daran, da' die sofor
tige Durchführung eines im we
sentlichen die Einzelhaft in den 
Vordergrund ruckenden Systems 
eine gro'e Anzahl · von Bundes· 
staaten zu unerschwinglichen finan
ziellen Aufwendungen gezwungen 
hätte. Die vom Bundesrat am 
28.10. 1897 beschlossenen "Grund
sätze, welche bei dem Vollzuge 
gerichtlich erkannter Freiheitsstra
fen bis zu weiterer gemeinsamer 
Regelung zur Anwendung kom
men", ferner die "Grundsätze für 
den Vollzug von Freiheitsstrafen" 
vom 7.6.23 und die "Richtlinien 
für den Strafvollzug in Stufen" 
von 1924 hatten zwar keine rechts
verbindliche Kraft, fanden aber in 
den Ländern bei Erlai neuer 
Vollzugsordnungen eine im we
sentlichen übereinstimmende Be
achtung. 

Der Versuch einer . gesetzliche. 
Zusammenfassung einheitlicher 
Grundsätze des Strafvollzugs wur
de mit der Reichsratsvorlage vom 
13.1. 1927 unternommen. Diese 
Reichsratsvorlage wurde nach An
passung an die inzwischen erschie
nene Reichstagsvorlage des Straf
gesetzentwurfes am 7.7. 1929 durch 
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den Reichsrat angenommen. In 
der Fassung der Beschlüsse des 
Reichsrats über die einheitlichen 
Grundsätze des Strafvollzuges wur
de der Entwurf eines Strafvoll
zugsgesetzes am 9.9. 1927 dem 
Reichstag vorgelegt. Die Folgen 
politischer Verhältnisse lie.f3en die
sen Entwurf jedoch nicht zum 
Gesetz reüen. 

Mit Wirkung vom 1. 1. 1935 
wurde die gesamte Strafvollzugs
verwaltung der Länder auf das 
Reich übernommen - 2. Gesetz 
zur überleitung der Rechtspflege 
auf das Reich vom 5. 12. 1934 
(RGBI. I S. 1214) und die dazu 
ergangene 1. und 4. Allgemeine 
Verfügung des Reichsjustizmini
sters v. 18. 12. 34 (Deutsche Justiz 
S. 1607, 1612). Die bisherigen 
Länderbestimmungen, die auf 
Grund der "Grundsätze" vom 
7. 6. 1923 und der mit Gesetzes
kraft ausgestatteten Verordnung 
über den "Vollzug von Freiheits
strafen und über Ma.f3regeln der 
Sicherung und Besserung" vom 
14. 5. 1934 (RGBl. I S. 383) als 
Dienst- und Vollzugsordnungen 
neu erlassen oder geändert wor
den waren, hatten allerdings wei
terhin Geltung und wurden erst 
ab 1. 9. 1940 durch die Strafvoll
zugsordnung (A V. d. RJM.) vom 
22.7.1940 ader Kraft gesetzt. 

IV. 

Nach dem Zusammenbruch im 
Jahre 1945 wurden die Richt
linien der Anordnung Nr. 19 des 
Alliierten Kontrollrats vom 12. 
11. 1945 zur Rechtsquelle für die 
Durchführung des Strafvollzugs in 

den 4 Besatzungszonen Deutsch
lands. In sämtlichen Ländern der 
Amerikanischen Besatzungszone 
wurde das Amt des "Direktors 
für das Gefängniswesen" gemä.f3 
dem "Plan für den Aufbau des 
Rechtspflegewesens in der Ameri
kanischen Zone" vom 4. 10. 1945 
errichtet und gleichzeitig als Ab
teilung für den Strafvollzug und 
das Gefängniswesen in die Staats
ministerien der Justiz eingegliedert. 
(Für Bayern sind ma.f3gebend die 
Entschlie.f3ungen des Bayer. Staats
ministeriums der Justiz vom 2. 3. 
1946 und vom 18. 4. 1946 -
E Nr.1997/46 undNr. 2346/46-). 

Der Direktor für das Gefängnis
wesen, dem sämtliche Vollzugs
anstalten unterstehen, ist mit sei
ner Abteilung in das Staats
ministerium der Justiz eingeglie
dert und dem Justizminister für 
die LeitUng des Gefängniswesens 
verantwortlich. Ihm unterstehen 
die gro.f3en Vollzugsanstalten in 
jeder Hinsicht unmittelbar. Die 
gesamte Verwaltung aller Vollzugs
anstalten, also auch der Gerichts
gefängnisse, obliegt ihm in perso
neller und materieller Hinsicht 
ohne Zwischeninstanz. Die Gene
ralstaatsanwälte führen in den 
drei Oberlandesgerichtsbezirken 
als Zwischeninstanz nur die Dienst
aufsicht über die Gerichtsgefäng
nisse ihres Bezirks aus. 
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Die gleiche Form der Organi
sation richteten zunächst auch die 
Länder in der Ostzone ein. Be -
merkenswert ist, da.f3 gerade 
die Ostzone diese Organisations
form seit mehr als einer Jahres
frist aufgehoben und den Straf-



vollzug aus dem Aufgabengebiet 
der Justiz überhaupt herausgelöst 
hat. Es ist nicht Aufgabe dieses 
Referats zu diesem bezeichnenden 
Schritt einen Kommentar zu ge
ben. Die Länder der Franzö
sischen Zone führten ähnliche, 
aber mehr von der Besatzungs
macht geführte Formen der Ver
waltung ein, während die 1945 
erst neu in Bildung begriffenen 
Länder der Britischen Besatzungs
zone in der Haupts;lche an dem 
bisherigen System der General
staatsanwälte als höhere Vollzugs
behörde mit selbständigen Ver
waltungen festhielten. 

Mit der "Bekanntmachung über 
die Strafvollzugsordnung für das 
Land Bayern" vom 1. 2. 1949 
wurde auf Grund der Erfahrun
gen und bewährten Ergebnisse 
für Bayern wieder eine klare und 
bindende Regelung der Grund
sätze des Strafvollzuges und ihrer 
Durchführung geschaffen. Nach 
Ziffer 1 dieser Strafvollzugsord. 
nung führt das Bayer. Staats· 
ministerium der Justiz "die oberste 
Aufsicht über den Strafvollzug 
und das Gefängniswesen" nach 
Ziffer 2 ist der Direktor des Ge
fängniswesens für das Land Bayern 
"Höhere Vollzugsbehörde" im 
S~nne dieser Vollzugsordnung. Die 
Ziffern 10-14 des 11. Kapitels 
der Strafvollzugsordnung enthalten 
nähereBestimmungen über Stellung 
und Aufgabenkreis des Direktors 
für das Gefängniswesen in Bayern. 

Für die Inspektion der Gerichts· 
gefängnisse sind nach der oben 
angeführten JME. - Abt. E 
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Nr. 2346 vom 18. 4. 1946 dif! 
Generalstaatsanwälte zwischenge
schaltet. 

V. 
Die Notwendigkeit einer ein· 

heitlichen gesetzlichen Regelung 
d~r Grundsätze des Strafvollzugs, 
bmdend für alle Länder, kann 
nicht eindringlich genug betont 
werden. Die erwünschte Form 
eines Rahmengesetzes über die 
Rechte und Pflichten der Gefange
nen ist heute gemäß Art. 74 des 
Grundgesetzes auf bundesgesetz· 
lichem Wege möglich und zu 
fordern. Die Durchführung der 
in diesem Rahmengesetz einheit
lich geregelten Grundsätze des 
Strafvollzugs und ihre über· 
wachung soll aber unter möglichster 
Koordinierung Aufgabe der ein· 
zelnen Länder bleiben, da sie den 
Gegebenheiten eines Landes, der 
Art und dem Charakter seiner 
Angehörigen landsmannschaftlich · 
angeput bleiben mu13. Die Form 
der Verwaltung, also die Organi. 
sation des Strafvollzugs, mu13 wohl 
als eine Aufgabe der Justizhoheit 
der Länder diesen überlassen 
bleiben. Sie bedarf aber aus 
zwingenden Gründen einer ein· 
heitlichen Durchführung des Bun· 
desrechts, der Erfahrungen auf 
politischem und menschlichem Ge
biete und nicht zuletzt im Interesse 
einer fortschrittlichen Entwicklung 
auf dem Gebiete der Rechtspflege 
und im Vergleich mit gesunden 
Einrichtungen anderer Länder, 
einer einheitlichen Regelung, die 
sicherlich am besten auf dem 
Wege der Koordinierung getroffen 
werden kann. Ich lasse im Rah-



men dieses Referats die Frage 
offen, ob - ohne die Justizhoheit 
der Länder in der Durchführung 
der Verwaltung zu beeinträchti
gen - die Form der Verwaltung 
durch Bundesgesetz geregelt wer
d.en kann oder nicht. 

Wir haben gegenwärtig in 
Deutschland fünf Systeme der 
Verwaltung des Strafvollzuges. 
Allein die Ostzone hat den Straf
vollzug, der ohne Frage nur in 
das Aufgabengebiet der Justiz ge· 
hört, der inneren Verwaltung, also 
der Polizeiverwaltung, unterstellt. 
In den Westzonen blieb der Straf
vollzug Aufgabe der Justizmi
nisterien. Auch der Stadt-Staat 
Hamburg macht trotz einer etwas 
abweichenden · Einrichtung hiervon 
keine Ausnahme. In Berlin ist 
neuerdings der Präsident des Straf
vollzugsamts als höhere Verwal
tungsbehörde wieder eingerichtet 
worden, während im übrigen mit 
kleineren Abweichungen der bei
den Systeme des "Direktors für 
das Gefängniswesen" und die "staats
anwaltschaftliehe Organisation des 
Strafvollzugs" sich gegenüberste
hen. Es kann hier nicht ver
schwiegen werden, daJ3 diese beiden 
letzten Formen der Verwaltung 
des Strafvollzuges gegenwärtig um 
den Vorrang kämpfen und um 
ihre Behauptung in einer gewissen 
Konkurrenz liegen. 

Die bisherigen Einrichtungen 
sollen daher in ihrer historischen 
Form und in ihrer Gegenüber-. 
stellung sine ira erwogen werden. 
Für diese Erwägungen möchte ich 
Oberregierungsrat a~ D. Martin 
Bauer, der vom 1. 9. 1919 bis 

31. 8. 1951 im Strafvollzug tätig 
war, auszugsweise sprechen lasseIl. 
Er sagt: 

"Ich habe in dieser Zeit vier 
verschiedene Perioden der Or
ganisation der Strafvollzugsver
waltung miterlebt. 

1. Die Zeit, in der die Haus
ordnung für die bayer. Strafan
stalten, VO. v. 20. 9. 1907, galt. 
Die oberste Leitung und Beauf
sichtigung der Strafanstalten oblag 
gemäJ3 VO. v. 27. 11. 1869 dem 
StMin. der Justiz, dem die Straf
anstalten unmittelbar unterstanden. 
Nur das StMin. der Justiz war 
"Aufsichtsbehörde" . 

2. Die Zeit, in der die Dienst
und Vollzugsordnung für die bayer. 
Strafanstalten und Gerichtsgefäng
nisse v. 15. 3. 1924 in Geltung 
war. Die Oberaufsicht über die 
Anstalten führte das StMin. d. 
Justiz. Bei der Beaufsichtigung 
. der Strafanstalten ihres Bezirkes 
hatten die Oberstaatsanwälte (-Ge
neralstaatsanwälte) als Aufsichts
behörde mitzuwirken (§ 23 d. 
angez. VO.). In der Fassung v. 
18. 9. 1931 hieJ3 es: "Die General
staatsanwälte bei den Oberlandes
gerichten üben die Aufsicht über 
die Strafanstalten ihres Bezirkes 
aus und sind die den Anstalts
direktionen unmittelbar vorgesetzte 
Behörde." . 

3. Die Zeit nach 1933: Seit 
1.1.1935 ist an Stelle der Länder
justizministerien der Reichsmi
nister der Justiz getreten. Ziffer 8 
und 9 der Strafvollzugsordnung 
v. 22. 7. 1940 geben nachträglich 
die BestiD)mungen über die schon 
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seit 1935 bestehende Organisation: 
"Die oberste Aufsicht über die 
Justizvollzugsanstalten des Reichs 
und über den gesamten Vollzug, 
über die Verwaltung der Anstalten 
und über deren Beamte, Angestellte 
und Arbeiter führt der Reichs
minister der Justiz." "Höhere 
Vollzugsbehörde ist für den Bereich 
eines Oberlandesgerichtsbezirks 
der Generalstaatsanwalt bei dem 
Oberlandesgericht als Leiter des 
Vollzugs amtes seiner Behörde." 

.f.. Die Zeit nach dem Zusammen
bruch 1945. 

Ich darf in diesem Zusammen
hange auch darauf verweisen, da6 
vor 1933 auch in einer Reihe 
anderer Staaten, ~o z.B. in Württem
berg, Baden, Sachsen, Thüringen, 
die Vollzugsanstalten in der Haupt
sache unmittelbar dem Justiz
ministerium unterstellt waren. In 
Hamburg, das im Strafvollzugs
wesen immer sehr fortschrittlich 
war, führte ab 1863 die Aufsicht 
über die Gefängnisverwaltung die 
"Gefängnisdeputation", eine selb
ständige Behörde der inneren 
Verwaltung; ab 1913 wurde sie 
in die "Kommission für Justiz
verwaltung" als Abteilung für das 
Gefängniswesen eingegliedert. Ab 
1928 wurde als Behörde die 
"Landesjustizverwaltung und Ge
fängnisbehörde" gebildet, deren 
Tätigkeit 1935 erlosch. Seit 1. 9. 
1947 ist oberste Justizverwaltungs
behörde in Hamburg der Senat, 
der die Justiz durch eine Senats
kommission für die Justizverwal
tung und gegenwärtig durch eine 
Verwaltungsbehörde für das Ge-

fängniswesen verwaltet: zwei gleich-, 
geordnete, s.elbständige, dem Senat 
unterstehende Dienststellen. In 
der Hansestadt Hamburg waren 
somit Gefängniswesen undVollzugs
anstalten, ausgenommen die Zeit 
von 1935-1945, nie der Staats
anwaltschaft unterstellt. Im ehe
maligen Lande Preu6en waren 
durch Gesetz vom 20. 10. 1922 
als ' Mittelinstanz die Strafvollzugs
ämter bei den Oberlandesgerichten 
geschaffen, "zur Loslösung der 
Verwaltung der Strafanstalten von 
der Staatsanwaltschaft und zur 
Durchführung der Neuordnung 
dieser Verwaltung". Diese Straf
vollzugsämter wurden durch das 
Preu6ische Strafvollstreckungs- und 
Gnadenrechtsgesetz vom 1. 8. 1933 
mit Bestellung der Generalstaats
anwälte als Aufsichtsbehörden be
seitigt. 

Die derzeitige bayerische Or
ganisation der unmittelbaren Unter
stellung der Vollzugsanstalten unter 
die Abteilung 'des Direktors des 
Gefängniswesens im Bayer. Staats
ministerium der Justiz gleicht der 
von 1867 bis 1924/1930 in Bayern 
bestandenen Organisation. Der 
jetzigen Abteilung für den Straf
vollzug und das Gefängniswesen . 
entsprach damals eine gesonderte 
Abteilung im Bayer. · Staatsmi
nisterium der Justiz, deren Auf
gabengebiet die Bearbeitung der 
materiellen Vorschriften des Straf
vollzuges, die gesamte Verwaltung 
des Gefängnis- und Personalwesens 
und die Dienstaufsicht über die 
Vollzugsanstalten umfaite. Erst 
seit 1924 hatten dann auch die 
Generalstaatsanwälte bei der Be-
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aufsichtigung der Strafanstalten 
ihres Bezirkes als Aufsichtsbehörde 
mitzuwirken. 

In dieser ersten Organisations
periode meiner Dienstzeit war Lei
ter der Abteilung Strafvollzug im 
Bayer. Staatsministerium der Ju
stiz der spätere Ministerialdirektor 
Degen. Unter der Aera Degen 
errang der Bayer. Strafvollzug eine 
sehr geachtete Stellung in Deutsch
land und darüber hinaus auch im 
Ausland. Ich kann das sagen nicht 
nur aus der Kenntnis damaliger 
in- und ausländischer Fachlitera
tur, "sondern auch aus dem un
mittelbaren persönlichen Meinungs
austausch mit in- und ausländischen 
Fachleuten, die damals häufig bayer. 
Anstalten besichtigten. Ich habe 
damals manches Lob über den 
bayerischen Strafvollzug und die 
Zweckmäßigkeit seiner Verwaltung 
und seiner neuzeitlichen Einrich
tungen und Resozialisierungsma6-
nahmen gehört. 

Der Kontakt zwischen Abtei
lung Strafvollzug im Staatsministe
rium der Justiz und den Vorstän
den der Strafanstalten war in 
diesen, gerade nach dem 1. Welt
krieg, auch nicht immer reibungs
losen Zeiten ein sehr lebendiger, 
wie dies auch heute zwischen der 
Abteilung für das Gefängniswesen 
und den Vorständen in besonderem 
Maie der Fall ist. Die Vorstände 
konnten in unmittelbaren schrift
lichen und mündlichen Berichten 
ihre Anträge und Wünsche dem 
Leiter der Ministerialabteilung vor
tragen, ob es sich nun handelte 
z, B. um Fragen des Strafvollzugs
rechtes, der Behandlung und Siche-
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rung der Gefangenen, der ärzt
lichen und seelsorgerischen Betreu
ung, um Unterrichts-, Erziehungs
und Fürsorgema6nahmen, um 
Belange des Personals, um Ange
legenheiten des Haushaltes, des 
Bauwesens, der Arbeits- oder Wirt
schaftsverwaltung. Alle Berichte 
der Vorstände kamen unmittelbar 
an die oberste ministerielle Dienst
stelle, die selbst die Entscheidung 
in allen Angelegenheiten des Straf
vollzuges und auch in der Bewil
ligung der Haushaltsmittel zu tref
fen hatte. Die gesamte Strafvoll
zugsverwaltung war auch-das einzige 
Aufgabengebiet dieser Ministerial
abteilung, nicht etwa eine Neben
aufgabe neben einer Reihe anderer 
dem Staatsministerium der Justiz 
obliegendenSachgebiete. DieHerren 
dieser Sonder-Abteilung wechsel
ten nicht häufig, sondern waren 
meist, insbesondere der Leiter und 
die Referenten, lange Zeit in dieser 
Hauptaufgabe des Strafvollzuges 
tätig. Es wurden für : diese Ab
teilung auch vor allem Beamte 
ausgewählt, die zu diesem Amte 
besonders befähigt erschienen und 
besondere Neigung hierfür hatten. 

Diese Herren haben auch auf 
Grund der von ihnen allein auszu
führenden Besichtigungen die ein
zelnen Vollzugsanstalten mit all 
ihren Besonderheiten genau kennen 
gelernt. Die Vollzugsanstalten sind 
ja in vielen Beziehungen sehr ver
schieden von einander, so z. B. nach 
Bauart und Bauzuständen, nach 
Haftsystem, nach Art und Dauer 
der zu vollstreckenden Strafen, 
nach Alter und Geschlecht der 
Gefangenen, jetzt auch nach ab-



urteilendem, deutschen oder Be-
. satzungs gericht, nach Sichemng 
der Anstalten, nach ihrer Art und 
Gröbe, der Ausdehnung und Art 
der Bodenverhältnisse der land
wirtschaftlichen Betriebe, nach 
Unterrichts- und Freizeitgestaltung. 

Aus diesen vielen Verschieden
heiten ergibt sich sodann auch die 
komplizierte Verschiedenheit des 
Bedarfes an Haushaltsmitteln. 

Neben der besonderen Befähi
gung für Verwaltungs- und Wirt
schaftsangelegenheiten sind gründ
liche Erfahmngen notwendig, um 
hier von oberster Stelle aus Ent
scheidungen treffen zu können, 
die - besonders in Zeiten grober 
finanzieller Schwierigkeiten - den 
Bedürfnissen und der Dringlichkeit 
des Bedarfes einigermaben ent
sprechen. 

Was sich im Vorstehenden auf 
Gmnd meiner damaligen Dienst
erfahrung über die Organisation 
des Strafvollzuges in den Jahren 
nach dem 1. Weltkriege und über
leitend in die Jetztzeit gesagt habe, 
gilt in allem auch für die gleich
artige jetzige Organisation der 
Abteilung des Direktors für das 
Gefängniswesen in Bayern. Auch 
jetzt ist, wie ich schon ausgeführt 
habe, der Kontakt zwischen dem 
Leiter der Abteilung sowie seinen 
Referenten einerseits und den Vor
ständen der Vollzugsanstalten an
dererseits ein besonders lebendiger 
und fmchtbringender. Ich kenne 
aus mündlichen Berichten und aus 
Akten und eigenen Wahrnehmun
gen zur Genüge die groben Schwie
rigkeiten, die sich dem Neuaufbau 
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eines geordneten Strafvollzuges 
vielfach in den Weg stellten. Nur 
durch Lenkung von einer ebenso 
unermüdlich als fortschrittlich ar
beitenden Zentralstelle aus und 
durch steten persönlichen Einsatz 
des Leiters dieser Zentralstelle in 
unmittelbarem Kontakt mit Vor
ständen und Anstalten konnte das 
umfangreiche, schwere Werk so 
rasch und erfolgreich gefördert 
werden. Es ist ein Unterschied, 
ob ein Generalstaatsanwalt bzw. 
ein beauftragter Staatsanwalt oder 
der leitende Direktor des Gefäng
niswesens selbst die Vollzugsan
stalten besichtigt, an Ort und Stelle 
selbst die vielseitigen Angelegen
heiten und Bedürfnisse der Anstalt 
mit dem Vorstande bespricht, Be
amte und Gefangene sich vorstel
len läbt und ihnen seine Meinung 
und damit eine Entscheidung der 
Zentralstelle kundgibt, ein Unter
schied, der sich auf Beamte und 
Gefangene ' und für den ganzen 
Strafvollzugsbetrieb klärend, be
lehrend und die Autorität stärkend . 
auswirkt. Ich habe es wiederholt 
miterlebt, dab der Leiter des bayer_ 
Gefängniswesens seIhst zu den . 
versammelten Beamten der Anstalt 
sprach, sei es z. B. über Neu
erungen im Strafvollzuge, über 
amerikanischen Strafvollzug, über 
Fehler in der Behandlung oder 
Beaufsichtigung der Gefangenen 
und über Mabnahmen zur Ver
meidung solcher Fehler. Ich konnte 
hierbei immer die aufschliebende, 
aufmunternde und das Vertrauen ' 
der Beamten stärkende Wirkung 
seiner Ausführungen als der des 
zuständigen Vertreters des Staats-



ministeriums der Justiz feststellen. 
Manche Neuerungen, wie z. B. 
Klassifizierung der Gefangenen, 
Good Time· und Paroleverfahren, 
Freizeitgestaltung, sind unter der 
Leitung des Direktors des Gefäng
niswesens eingeführt und in steter 
persönlicher Initiative gefördert 
und ausgebaut worden. Der dienst
liche Verkehr und manche schwie
rigen Verhandlungen - früher 
mit Militärregierung, jetzt mit Be
satzungsbehörden und insbesondere 
mit der amerikanischen Gefäng
nisabteilung und dem Gefängnis-

. offizier - konnten und können 
durch eine unmittelbar den Voll
zugsanstalten vorgesetzte Dienst
stelle besser erledigt werden als 
wenn noch drei Mittelinstanzen 
hierbei gelegentlich eingeschaltet 
würden. 

. Wenn die derzeitige Organisa
tion in Verwaltung und Dienst
aufsicht mit einer früheren bewähr
ten bayerischen Einrichtung gleich
artig oder ähnlich ist, so stützt 
sie sich damit nicht nur auf die 
alte Tradition Bayerns auf diesem 
Gebiete, sondern sie folgt dabei 
auch modernen Forderungen weiter 
Kreise, den Einrichtungen anderer 
Staaten und Länder, wenn sie die 
Vollzugsanstalten von der Unter
stellung unter eine Mittelinstanz 
der Generalstaatsanwälte losgelöst 
hat - wie z. B. auch Österreich -. 

Die Frage, ob die seit 1946 in 
Bayern geschaffene Organisation 
der unmittelbaren Unterstellung 
·unter das Amt des Direktors für 
das Gefängniswesen sich bewährt 
hat, kann ich daher aus langjäh
riger Erfahrung mit verschiedenen 
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Organisationsarten und aus den 
Beobachtungen der erfolgreichen 
Ergebnisse der derzeitigen Organi
sation mit voller überzeugung 
bejahen. 

Damit ist die weitere Frage, ob 
Anlaß zu einer Änderung der der
zeitigen Organisation besteht, etwa 
in der Art, da' die Generalstaats
anwälte wieder als Höhere Voll
zugsbehörde zwischen Staatsmini
sterium der Justiz und Vollzugs
anstalten eingeschaltet werden, an 
sich schon verneinend beantwortet_ 
Es sei mir aber trotzdem noch 
gestattet, auclI hierzu Stellung zu 
nehmen. 

Zunächst rein äulierlich vom 
Umfange des Aufgabengebietes aus 
betrachtet: Wenn nur, wie von 1935 
bis 1945, ein Reichsjustizmini
sterium oder jetzt im westdeut
schen Bund nur das Bundesjustiz
ministerium in Fragen des Straf
vollzuges als die ma13gebende 
Zentralstelle, also unter Ausschal
tung der Landesjustizministerien. 
bestünde, so wäre zweifellos der 
Bereich einer solchen Zentral
stelle für eine unmittelbare Unter
stellung der Vollzugsanstalten zu 
umfangreich. Für den Gebiets
bereich des Landes Bayern und 
wohl auch der übrigen Länder 
des Bundes ist aber wohl dem 
Landdirektor für das Gefängnis
wesen die übersicht über qie 
Vollzugsanstalten des Landes und 
über den gesamten Aufgabenbe
reich ohne die Einschaltung von 
Zwischeninstanzen durchaus mög
lich. 

Ein beachtenswerter innerer 
Grund aber für die Ablehnung 



der Unterstellung der Vollzugs
.aD8talt~n unter eine Mittelinstanz 
.der Generalstaatsanwälte wird von 
weiten Kreisen des · Volkes und 
auoo der Strafvollzugsbeamten gel
-tend gemacht. In vielen Staaten 
und so auch in den deutschen 
Ländern ruht die Strafrechtspßege 
:auf drei Säulen: 

der Staatsanwaltschaft als der 
Behörde für die Strafverfolgung, 

dem Gericht, das . unabhängig 
und nur dem Gesetze unter
worfen, das Urteil spricht und 

der Strafvollzugsbehörde, die die 
Verantwortung für den Vollzug 
des Urteils mit der Aufgabe 
der Sicherung und möglichsten 
Resozialisierung der Verurteilten 
trägt. 

Diese drei Säulen der Strafrechts
Fßege sollen gleichgestellte, selb
-ständige Behörden sein. Warum 
.011 der Strafvollzug, für den eine 
Mittelinstanz in Bayern nicht er
forderlich ist, nun gerade den 
Generalstaatsanwälten, also' der 
-obersten Behörde der Strafverfol
gung unterstellt werden? Damit 
ist die weisunggebundene Staats
.anwaltschaft als Behörde für die 
Strafverfolgung zugleich leitende Be
hörde des Strafvollzuges. Manche 
bedenklichen Zustände und Folgen 
.auf dem Gebiete des Strafvollzuges 
mahnen hier zur Vorsicht und zur 
.Ablehnung einer Unterstellung 
unter die Generalstaatsanwälte als 
höhere Vollzugsbehörde. 

Für den Generalstaatsanwalt be
steht die Haupttätigkeit in den 
Aufgaben als oberste Behörde der 

Strafverfolgung. Das Referat "Straf
vollzug" ist nur ein neben- oder 
untergeordnetes Arbeitsgebiet, das 
schon dem Umfange nach, aber 
auch in seiner Bedeutung meilt 
geringer eingeschätzt wird. Die 
Generalstaatsanwälte sind häufig 
durch die übrigen umfangreichen 
Sachgebiete so sehr in Anspruoo 
genommen, daß ihnen für die 
Aufgaben des Strafvollzuges nicht 
sehr viel Zeit bleibt. Ich war 
unter neun Generalstaatsanwälten 
tätig und kann sagen, da.6 die 
meisten reges Interesse für die 
Aufgaben des Strafvollzuges hatten. 
Ich mu.6 aber auch sagen, daß die 
im Referat Strafvollzug beim 
Generalstaatsanwalt besooäftigtea 
Staatanwälte, sicher tüchtige Ju
risten, nicht selten von Strafan
stalten und ihren Einrichtungea 
sowie von der Durchführung des 
Strafvollzuges wenig praktisooe 
Kenntnis, von wirtschaftlichen An
gelegenheiten, vom Bauwesen und 
der Haushaltsgebarung der Voll
zugsanstalten meist keine Kennt
nis hatten, sich aber die not
wendigen praktischen Kenntnisse 
und Erfahrungeninfolge häufigerem 
Wechsel in der Besetzung des Re
ferates auch nicht in genügender 
Weise aneignen konnten. Die 
Strafvollzugskunde ist nun einmal 
keine Wissenschaft, die lediglich 
aus Büchern, Gesetzen und Vor
schriften gelernt und mit diesea 
betrieben werden kann. Das viel
seitige Aufgabengebiet des Straf
vollzuges, insbesondere in seiner 
neuzeitlichen Ausgestaltung, hängt 
mit einer Reihe von Grenzgebieten 
wie Soziologie, Biologie, Psyooolo-
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gie, Pädagogik ° u. a. zusammen, 
deren Kenntnis und praktische 
~wendung nicht nur Spezialisten 
wie ~ten, Geistlichen, Psycholo
gen und Lehrern überlassen werden 
.darf, sondern auch den Leitern 
der Vollzugsanstalten und in be
sonderem Maße auch der Ober
lei~ung des Strafvollzugs wesens ver
traut sein muß. Auch hinsichtlich 
de~ llauwesens, der wirtschaftlichen 
Belange und der Haushaltsmittel
verteilung ermöglichen nur gründ
liche Kenntnisse aller Erfordernisse 
~es Strafvollzuges zweckmäßige 
Entscheidungen und sachlich ge
rechtfertigte Zuweisungen. 

Die gesamten Personalangelegen
heiten des einfachen und mittleren 
Dienstes waren etwa seit 1935 
den Generalstaatsanwälten als 
Höherer Vollzugsbehörde über
tragen. Die Auslese, Ausbildung 
und Fortbildung des für den Straf
vollzug geeigneten Personals ist die 
wichtigste Aufgabe der oberen Be
hörde. Sie kann dieser Aufgabe 
nur gerecht werden, wenn sie 
vollen Einblick und volles Ver
stäOndnis insbesondere für die Er
ziehungs aufgaben des Strafvollzuges 
besitzt. Dies wird vielmehr der 
Fall sein bei einer Aufsichtsbehörde, 
deren alleiniges und ausschließ
liches Arbeitsgebiet der Strafvollzug 
ist, als bei einer Zwischeninstanz, 
bei der der Strafvollzug nur ein 
nebengeordnetes Teilarbeitsgebiet 
darstellt. Besonders in der zweck
mäßigen Verteilung des Personals 
sind früher Mängel hervorgetreten. 
Statt einer die Gesamtinteresse:Q. 
iQS Auge fasse:Q.den Personalpoli~ 
ist nicht selten eine Personalpolitik 

der Oberlandesgerichtsbezirke en~· 
standen, an der allerdings oft aucl,t 
Vorstand und Personal der Voll
zugsanstalten selbst Schuld mit
trugen. In dieser Hinsicht habe 
ich namentlich in der Rheinpfau,o 
in der sich vor Angliederung des. 
Saargebietes nur die Strafanstalt 
Zweibrücken befand, unangenehm~ 
Erfahrungen gemacht. Gesuche vor 
allem von Verwaltungs- und Werk
beamten an Beförderung auf freie 
Stellen in den Oberlandesgerictats
bezirken im rechtsrheinischen 
Bayern, aber auch solche Gesuche 
von Bewerbern innerhalb der 
rechtsrheinischen Oberlande!;lge
gerichts bezirke selbst hatten häufig 
keinen Erfolg, auch weJ;ln an den 
erstrebten Anstalten gleich tüchtige 
Arbeitskräfte für die freie Stelle 
wie die Bewerber aus den aus
wärtigen Bezirken nicht vorhanden 
waren. Kein Bezirk, keine Anstalt 
ließ gerne Bewerber aus anderen 
llezirken auf Vorrückstellen zum 
Zuge kommen, sondern wollte 
diese Stellen möglichst für die 
Beamten der eigenen Anstalt oder 
des eigenen Bezirkes freihalten. Bei 
der Behandlung der Personalange
legenheiten durch eine zentrale lei
tende Stelle wird die Besetzung der 
Stellen nach dem Leistungsprinzip 
leichter durchzuführen sein. 

Die Geilentlstaatsanwälte würden~ 
da ihnen in Bayern meist nur 
2-3 selbständige Vollzugsanstalten 
unterstehen würden, geringere 
übersicht über dje Gesamtbelange 
der Vollzugsanstalten, über die für 
die gesamten Anstalten zur Ver
fügung stehenden Mittel UQd über 
die Dringlichkeit VOn Sonderbe-



4ürfnissen von Anstalten an<J.erer 
ße~rli:e haben. Die übemagung 
4er 4ufgaJ>e einer HöhereQ Voll
zugsbehörde an die Generalstaats
.nwälte würde eine Persopal
~ehrung J>ei den Generalstaats-
8nwiilten erfordern, ohne eine 
glejchzeitige Personalminderung 
~ei einer Abteilung Strafvollzug 
ilP Staatsministerium der Justiz 
'JJl Gefolge zu !laben. Die Ge
schä#sabwicltlung würde nicht ver
einfacjJt 90d beschleunigt, sondern 
vermehrt umJ reln zeitlich schon 
«lurch die weitere Instanz, aber 
auch sachlich durch verschieQene 
Meinungsauffassungen verlangsamt 
~erdeQ. - Für manche Angelegen· 
Jleiten würde diese Zwischenin· 
stanz nur e~ne hemmende Durch· 
"'ufstelle sein. Die jetzt bestellende 
einheitliche und straffe Lenkung 
und Leitung des Strafvollzuges 
würde bei einer Zwischenschaltung 
von drei Höheren Vollzugsbehör
den erheblich beeinträchtigt werden; 
es würden zweifellos in manchen 
Einzelheiten und Sondergebieten 
-tes Strafvollzuges auseinander
gehende Meinungen entstehen. Bei 
der jetzt bestehenden Regelung 
~r unmittelbaren Weisunggebung 
sind abweichende Zwischeneinflüsse 
'nicht IDöglich und ist die für den 
:pirektor des Gefängniswesens wie 
~r die Vorstände gleich wertvolle 
Möglichkeit gegeben, Erfahrungen 
und Eindrücke unmittelbar zu 
empfangen. Die für manche AQ
lltalten kürzere Entfernung zu den 
Generalstaatsanwälten spielt bei der 
gegebenen Motorisierung keine er
~~bljclte Rolle und führt zu 
keinen Ersparnissen. 
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Absc'tlie.&end komme ich ' zU 
dem woh!begrüQdeten Schlup, du 
eine Abänderung der bestehendep 
OrganislJtion in der Weise, du 
die drei Generalstaatsanwälte in 
Bayern mit den Aufgaben eiller 
zwischeniQstallziellen Höheren 
V ollzugsstelle betraut werden, in 
keiner Wejse veranlal3tist. Eine sol
me OrganisatiQnsändernng würde 
ltauID Vorteile, aber eine Reihe 
erheblicher Nachteile iQ der EiJJ· 
heitlichkeit der Ausrichtung und 
Durchführung des StrafvollzugeJ 
zur sicheren Folge haben. Auch 
als Ruhestandsbeamter, der Qun 
außerhalb des dienstlichen Gf'-
schehens steht, würde ich es im 
Interesse der wichtigeu Aufgallf 
eines - geordneten Strafvollzu~es 
~~hr bedauern, wenn du!"cq e~1' 
Anderung der -derzeitigen bewähr
ten Regelung das jetzt bestehende, 
unmittelbar zwischen Vorständen 
und dem Direktor für das Ge
fängniswesen in Bayern sich so 
günstig auswirkend~ Vertrauens
verhältnis beeinträchtigt würde." 

Das ist die Stellungnahme eiQcs 
alten, erlahreQen Praktikers IU., qie 
Lösung der Fräge der FOrID del' 
Verwaltung eine!! modernen Straf
vollzuges. 

VI. 
, Nach historischer Erforschun~ 

der Formen der Verwaltung des 
Strafvollzuges innerhalb und anfiel'
halb Deutschlands, ihrer meist 
aus politischen Motiven und Zweck
mäfiigkeitsgründen der Staatsraison 
eingerichteten und jeweils gewech· 
selten FOrID der Verwaltung und 
Organis/ltion, ihrer fehlel'hM'ten 
Möglichkeiten und Folgen haben 



abwägende Überlegungen, sowie 
der persönliche Einblick in die 
Formen der Strafvollzugsverwal
tung anderer Staaten und die 
eigene Erfahrung auf dem Gebiete 
des Gefängniswesens in dem Re
ferenten, der bis 1945 Staatsan
walt und Richter war, die über
zeugung reifen lassen, dali für 
einen modemen Strafvollzug die 
Form und Organisation des "Direk
tors für das Gefängniswesen" die 
beste überwachung der Durch
führung der Grundsätze eines 
fortschrittlichen Strafvollzugs er
möglicht und die sicherste Gewähr 
gegen jeden Mifibrauch bietet. 

Folgende Forderungen und Emp
fehlungen müssen nach den bis
herigen Erfahrungen und Erkennt
nissen aufgestellt werden: 

1. Kein Freiheitsentzug ohne 
richterlichen Spruch. Der Vollzug 
jedes Freiheitsentzugs bleibt der 
Uberprüfung, bzw. der Bestätigung 
durch den Richter, vorbehalten. 

2. Der auf dem Gebiete der 
Strafrechtspßege durch richterlichen 
Sprnch angeordnete Freiheitsent
zug kann nur in den Vollzugsan
stalten der Justiz oder in anderen 
Anstalten und Abteilungen, die 
insoweit der Aufsicht der Justiz 

-unterstellt werden, durchgeführt 
werden. 

3. Im Rahmen der gesamten 
Rechtspflege ist das engere Gebiet 
der Strafrechtspßege eine Aufgabe 
der Justiz. Sie stützt sich dabei 
auf die drei Grundpfeiler einer 
geordneten Strafrechtspßege: 

a) die Staatsanwaltschaft als die 
Strafverfolgungsbehörde 

b) den Richter, der unabhängig 
und nur dem Gesetz verant
wortlich ist, als den Träger 
der Rechtsprechung 

c) die Strafvollzugsbehörde als 
das für den ordnungsgemäJieD 
Vollzug des richterlich ange
ordneten Freiheitsentzuges 
verantwortliche Organ, mit 
der besonderen Aufgabe der 
Sichernng und der Resoziali
sierung des Gefangenen. 

Professor Dr. Bader spricht in 
-ähnlicher Weise in seinem Auf
satz "Probleme des Strafvollzuge"' 
in der Juristen-Zei~g Nr. 1/1951 
von den drei Säulen: Täterermitt
lung, Straferkenntnis und Straf
vollzug. Nach ihm ist die dritte 
Säule daz.u bernfen, die vom Ge
richterkannte Strafe zu vollstrecken. 

Diese drei Träger der Strafrecht&
pßege haben für die gemeinsame 
Aufgabe einer geordneten Straf
rechtspflege getrennte Arbeitsge
biete, die sich in ihrem Ziel zwar 
ergänzen, in ihrer Durchführung 
aber doCh ausschlielien. Diese drei 
Säulen müssen bei ihrer Gleich
wertigkeit als die drei in ihrea 
Aufgaben- und Tätigkeitsgebieten 
getrennten Abteilungen ihrem We
sen entsprechend auch bis in di/ 
Spitzen dieser drei Behörden im 
Rahmen der gesamten Justizver
waltung auch äufierlich mit jewei18 
eigener Verantwortung getrennt 
bleiben. In der Vermeidung VOD 

überschneidungen in der Verant
wortung und Weisungsgebundea
heit besteht auch die beste Garantie 
gegen denkbare und erlebte Mög
lichkeiten eines - Mifibrauchs der 
Strafrechts pflege. 



•• Das Aufgabengebiet eines mo
demen und fortschrittlichen Straf
vollzugs kann in der Praxis und 
in der führenden Spitze nur mehr 
von Fachleuten bewältigt werden, 
die ihre Aufgabe als Lebensberuf 
adassen und ihr mit Neigung 
und fachlichem Wissen dienen. 
Die Aufgaben der staatsanwaltschaft
lichen Behörde als Herr des Er
mittlungsverfahrens erscheint für 
die Interessen des Staates und der 
Gesellschaft so groi und bedeutend, 
dai sie die Spitzen dieser Behörde 
und ihre volle Arbeitskraft so in 
Anspruch nehmen müssen, dai sie 
füt eine so wichtige Aufgabe, wie 
sie der Strafvollzug darstellt, keine 
Zeit mehr lassen kann. Der Straf
vollzug kann und darf nicht neben
amtlich behandelt werden. Der 
Strafvollzug ist für Volk und Staat 
Dicht weniger wichtig wie die Ver
folgung und die Rechtsprechung 
auf dem Gebiete des Strafrechtes. 
Seine Verwaltung und Führung 
haben neben dem Einßui der 
Ermittlungstätigkeit und der Recht
sprechung eine positive oder ne
gative Einstellung zu Volk und 
Staat aller durch ihn gehenden 
Menschen zur Folge; so wird der 
Strafvollzug zu einem politischen 
Problem. 

Auch diese Gesichtspunkte er
härten die Forderung einer eigenen, 
von den beiden anderen Arbeits
gebieten der Strafrechtspßege ge
trennten, Strafvollzugsverwaltung. 

5. In der Verpßichtung zur 
Durchführung der für Volk und 
Staat erforderlichen Sicherungs
mainahmen, im Vollzug der Strafe 
uater dem Gesichtspunkt der not-

65 

wendigen Sühne und dem gleich
zeitigen Bemühen um eine Reso
zialisierung des Gefangenen er
wächst dem Strafvollzug auch 
hinsichtlich aller ihm dienenden 
Einrichtungen, bes. der hierfür 
notwendigen Baulichkeiten, der 
Auswahl und des richtigen Ein
satzes des Verwaltungs-, Erziehungs-, 
Bewachungs- und Werkmeisterper
sonals eine Aufgabe, die einheit
lich - und zwar gestützt auf be
sondere Erfahrungen und Erkennt
nisse - nur von hauptberußich 
tätigen Spezialbeamten gelenkt und 
durchgeführt werden kann. Auch 
die wirtschaftliche Seite, wie .z. B. 
die Beschaffung von Arbeitsmög
lichkeiten, von Verpßegung und 
Bekleidung verlangt eine einheit
liche und · beste fachliche Lenkung 
und Führung, die nicht Aufgabe 
der Strafverfolgungsbehörde sein 
kann. 

6. Während die Strafverfolgungs
behörde und das Gericht in der 
Hauptsache ihre Aufgabe darin 
sehen müssen, zum Schutze der · 
Gesellschaft und des Staates den 
Rechtsbrecher zu erfassen und zu· 
bestrafen, hat der Strafvollzug das 
Ziel, den Gefangenen womöglich 
zu bessern und zu resozialisieren. 
Die Zeit der Entziehung der Frei
heit dient nicht nur der Siche
rung des Staates ~d der Gesell
schaft;. sie soll vor allem auch 
benützt werden, um den Gefan
genen individuell zur Einsicht und· 
zu einer sozial richtig eingestellteD~ 
Lebensführung zu veranlassen. So.. 
wird die Aufgabe des Strafvollzuges' 
in ihrer Zielsetzung notwendig zu · 
einer individuellen Betreuung je-' 



des einzelnen Gefangenen. Das 
ist und bleibt neben der Siche
rung die besondere Aufgabe des 
Strafvollzugs als dem dritten 
Grundpfeiler einer geordneten 
Strafrechtspßege. Aus diesem Grun
de muli auch der Strafvollzug bei 
vorzeitiger Entlassung und bei 
Akten der Begnadigung mit sei
ner Diagnose und Prognose für 
den einzelnen Gefangenen ein 
gewichtiges Wort mitzureden ha
ben, ohne aber Entscheidun
gen treffen zu dürfen; da die 
Berücksichtigung der öffentlichen 
Intetessen der Gesellschaft und 
des Staates im Antrags- und Ent
echeidungsbereich der beiden an
deren Säulen der Strafrechtspflege 
verbleiben mufi. Hier zeigt sich 
ebenfalls in besonderer Weise die 
Notwendigkeit einer Trennung der 
drei Aufgabengebiete bis in die 
Spitzen der Behörden. 

7. Der Umfang des ortlichen 
Gebietes einer Strafvollzugsver
waltung soll so grofi sein, daä in 
diesem Raum ein sinnvoller Straf
vollzug unter der Trennung der 
Geschlechter, des Alters, der Erst
und Vorbestraften mit einer ver
nünftigen KlassulZierung und mit 
einer personell und wirtschaftlich 
angemessenen Verwaltung durch
geführt werden kann. Dafür sind 
die räumlichen Gebiete der Ober
Iandesgerichtsbezirke nicht . geeig
net. Mit wenig Ausnahmen sind 
dagegen die Länder in ihrer gegen
wärtigen Gröfie für die Einrich
tung eines sinnvollen Strafvoll
BUges durchaus geeignet. Sie be
sitzen die Größe und die Anzahl 
von Anstalten, um einen fortschritt-

lichen Strafvollzug zu ermöglidlell 
und weiter auszubauen; die Vor
aussetzungen für den notwendigen 
Austausch von Gefangenen und dem 
Anstaltspersonal sowie für die 
Führung und Lenkung unter ein
heitlichen GesichtspuIikten sind 
erfüllt. Auch in den grofien Län
dern ist die Überwachung des 
Strafvollzugs ohne Zwischenhe
hörde für die gtofien Strafanstal
ten durch eine kleine und spar
same Spitzenbehörde nicht nur 
möglich, sondern zweckentsprech
end. Die verwaltungsmäliigen lind 
wirtschaftlichen Leistungen werden 
durch Austausch und zentrale Füh
rung gesteigert. Der überblick und 
die Überwachung der Behandlung 
der Gefangenen sind in vollem 
Umfange garantiert. Die Einrich
tung nur einer SpitzenhehÖrde in 
den Ländern ist bei der gegebenen 
Finanznot auch die billigste Lö
sung und bringt eine Vereinfachung 
und Beschleunigung des gesamten 
Verwaltungsbetriebes auf dem Ge
biete des Strafvollzugs. 

VII. 
Die Schlußfolgerungen der ange

stellten Überlegungen und Fest
stellungen führen zur Erkenntnis, 
daß die Organisation des Direk
tors des Gefängniswesens ;aIs 
hohere Vollzugsbehörde in den 
einzelnen Ländern im Rahmen der 
Justizverwaltung unter den ideellen 
Gesichtspunkten einer geordneten 
Strafrechtspßege in der Siroktu:t 
der genannten drei Grundpfeiler 
den ErfordernisSen der Siche~ 
und Sühne und dem Ziele der 
Rehabilitierung nnd Resozialisie
rung des Gefangenen sowie der 



Notwendigkeit einer spezialisierten 
Verwaltung und Menschenführung 
sich · als die beste Vetwal
tnngsform für einen moder
nen Strafvollzug . empfiehlt. 

Darüber hinaus ist diese Form 
die wohl billigste Einrichtung mit 
der besten Garantie für die Siche
rung der l>urchführung der Grund
sätze eines modemen und fort
schrittlichen Strafvollzugs. Nach 
den bisherigen Erfahrungen ist 
der Einbau des "Direktors für 
das Gefsngniswesen" in das Mini
sterium der Justiz als Abteilung 
für den Strafvollzug und das Ge
fängniswesen mit dem gleichzei
tigen Charakter und der Aufgabe 
des Referenten für den Strafvoll
zug die zweckmä6igste und spar
samste Form der Verwaltung. Die 
Beibehaltung bzw. Wiedereinfüh
rung der Verwaltung und Führung 
des Strafvollzugs durch die Gene
ralstaatsanwälte würde den Erfah-

rungen und bisher gewoDneneii 
Erkenntnissen für eine geordnete 
Strafrechtspflege widersprechen 
und einem Fortschritt auf dem 
Gebiete des Strafvollzuges eher 
hemmend entgegenwirken. Der 
Umstand, daß fremde Länder und 
Staaten die klare Trennung der 
Aufgabe und Führung des Straf
vollzuges mit der Einrichtung ei
gener Strafvollzugsbehörden, die 
nur dem Justizminister • verant· 
wortlich sind, geschaffen und er
probt haben, ist zwar nicht aus
schlaggebend für eine Einrichtung, 
wie sie unseren Vethältnissen ent
sprechen soll. Die Fortschritte in 
anderen Ländern sollen aber auch 
nicht unbeachtet bleiben, weil ea 
letztlich doch um das Wohl der 
Gesellschaft und des einzelnen 
Menschen geht und auch der ver
urteilte Mensch hinter den Git
tern Mitglied seines Volkes und 
Bürger seines Staates bleibt. 

EntschlieJ3ung 
des Strafvollzugsausschus8es auf der Tagung in Düs8eldorf 

vom 17. bis 19. 10. 1951 

Im Rahmen der gesamten Rechts
pflege ist das engere Gebiet der 
Strafrechtspflege eine Aufgabe der 
Justiz. Sie stützt sich dabei auf 
die drei Grundpfeiler einer geord
neten Strafrechtspflege: 

a) die Staatsanwaltschaft als Straf· 
verfolgungsbehörde; 

b) den Richter als den Träger 
der Rechtssprechung; 
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c) die Strafvollzugsbehörde als 
das für den ordungsgemä6en 
Vollzug des richterlich ange
ordneten Freiheitsentzuges 
verantwortliche Organ. 

Diese drei Träger verwirklichen 
die gemeinsame Aufgabe einer 
geordneten Strafrechtspflege in ge
trennten Arbeitsgebieten, die sieb 
in ihrem Ziel zwar ergänzen, in 
ihrer Durchführung aber a1l8-



schlie&en. Dementsprechend müs· 
sen die diesen selbständigen Auf· 
gaben dienenden drei Behörden· 
gruppen bis in ihre Spitze in 
jeweils eigener Verantwortung auch 
äuerlich getrennt bleiben. Das 
ist die rechtspolitische Konsequenz 
der im Jahre 1933 abgebrochenen 
deutschen Rechtsentwicklung. 

Das Aufgabengebiet eines mo· 
demen und fortschrittlichen Straf· 
vollzugs mit dem Ziel der Reso· 

.. zialisien\ng des Gefangenen kann 
in der Praxis des Anstaltsbetriebes 
und der aufsichtsführenden Behör
de nur von Fachkräften bewältigt 
werden, die ihre Aufgabe als Le· 
bensberuf auffassen und ihr mit 
Neigung und vertieftem Fachwissen 
dienen. Die Bedeutung dieser 
Aufgabe schlient eine nebenamt· 
liche Bearbeitung . der StrafvolI· 
zugsangelegenheiten aus. Sie er
fordert, dan in dem Bereich eines 
Landes die Grundsätze für den 
Vollzug der Freiheitsentziehung von 
einer selbständigen oberen Straf· 
vollzugsbehörde einheitlich aufge. 
stellt und durchgeführt werden. 

Die so nach einheitlichen Ge
sichtspunkten aufgebaute Strafvoll
zugsverwaltung verhütet eine Zer
splitterung der Kräfte, vereinfacht 
die Verwaltung und beschleunigt 
die Durchführung der von der 
Zentralbehörde getroffenen Anord
nungen. Sie sichert auch die enge 
Zusammenarbeit aller im Straf
vollzug zusainmengefanten Fach
kräfte und gewährleistet die sach
gemäße Bewirtschaftung der Haus
halts mittel. 

Es ist die Auffassung der 
Strafvollzugsreferenten der Länder~ 
dan die Aufgabe des Strafvollzugs 
seine Anerkennung . als dritte, den 
anderen gleichberechtigte, Säule 
der Strafrechtspflege erfordert. Da~ 
raus ergibt sich für die Durch· 
führung des Strafvollzugs die Not· 
wendigkeit der Einrichtung einer 
nur dem Minister der J usm 
unmittelbar unterstehenden Straf· 
vollzugsbehörde, die in eigener 
Verantwortung mit ihren Fach· 
kräften die Grundsätze des Straf· 
vollzugs plant, anordnet und 
durchführt. 

Redaktionsstab der "ZeltsehrUt für Strafvollzug", 
aufgenommen bei einer Tagung In Ludwigsburg am 18. Juni 1951. 

Von links nach reehts: 
Stehend: Mr. Gemert, Beauftragter der US Gellngni.abteilung fnr Wnrttemberg.Baden; 

AmtsgeriehtsratManehot, Mnnmen; Oberregierungsral Wahl, Bonn; Oberregiernngs. 
rat Dr. FIik, Niedersehönenleld; Regierungsrat Dr. Duckwitz. Bremen; Prisident 
Seheldges. Berlin ; Mr. M08kowitz. Beauftragter der US GefAngnisabtenuog Inr 
Bayern; Dr. Siemsen. Berlln; Ministerialrat Leopold. Mnnehen; Verwaltungsamt· 
mann Nagel, Sehwäbiseh·Gmnnd; Mr. Hagan. Leiter der US Gelilogoisabteilung; 
Or. EinseIe, Frankfurt; Major Rice, Beauftragter der US Gelilognisabteilung Inr 
Berlln; Fräulein Strötzel. Redaktionsasslstentin der Zeitschrift Inr StrarvolJzu~; 
Ministerialrat Jörg. Ludwigsburg; Mr. Lawrence. Beauftragter der US GefilogDls· 
abteilung Inr He .. en; Regierungsdirektor Dr. Sehllngmann. Bremen; Oberverwalter 
Schindler. Brnehsal; Staatsanwalt Dr. Ecker. Wiesbaden; Ministerialrat Dr. Krebs. 
Wiesbaden; Referendar Messmer. Stuttgart; Aufseher U .. prnng. Frankfurt. 

Knfeend: Mr. Gerlaeh, Stellvertretender Leiter der US Gefängnisabtenung und Herausgeber 
der Zeitschrift fn. Strafvollzug; Werkfnbrer Gebhardt. Darmstadt; Oberverwalter 
We •• el •• Bremen; Staatsanwalt Dr. Klempahn, Bremen; Regierungsrat Dr. Muth, 
Stuttgart; Herr Anger, übersetzer der Zeitschrllt fiir Strafvollzug. 
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